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Vorbemerkung.

"Ulli in <1or vorlii'goiKilcii ViiTcisucliuiiij; da.s Citiroi

'An erl« i( litcni. emplieJüt es sich, lolgonilc Abkürzuugeu

zu gebraiicheu:

1) AVA sind die „Worinser Ainialen", wek he dmi

Mittelpuiikt unsrer Uutersiirlnui^ bilden. Sie sind von

J. Fr. Böhmer ^efimch-n und in (U^ni zweiten Bande

seüier „Fontes r(»nini (Torniauicaruni " abgeilruc;kt wor-

den. Die später erschientiiie Ausgabe im siebzolmteii

Bande der Mouumenta (irermamae besorgte (i. H. Pertas.

Wenn wir (bis AVerk im Allgemeinen erwähnen, citiren

•wir es als WA. Die Böhnier'sche Ausgabt- hczcii linon

wir mit B: dir Pertz's(;he Ausgabe mit MG. XVII. Mei-

stens wird nac h B citirt, doch ist MG. XVII wegen der

Varianteu nicht zu enthebren.

2) Das im zweiten Baude der von J. P. v. Ludewig

heraui^gebenen „ßeliquiae manuscriptorum, Leipz. ttnd

Frkft. 1720** abgedruckte Ohromcou Wormatieuse au-

ctore Monacho Kirsgartensi anonymo wird citirt als MK.
3) Die von W. Arnold im Jahre 1857 als Band XLm'

der Bibliotbek des litterarischen Vereins in Stuttgart

heraufigegebene „Wormser Chronik*^ zerfallt in zwei

Teile. Ben ,Kem bildet die Eronik d^ Friedrich Zorn,

<lie wir als Z dtiren. In diese eingefögt ist eine grosse

Zahl von Zusätzen, welche von F. B. von Flersheim

herrühren und welche Arnold durch eckige Klammem
kenntlich gemacht hat; diese dtiren wir als FL Wenn
wir das Werk im Allgemeinen anführen} geschieht es

unter der Abkürzung Z-FL
A*



4) Sch. bedeutet: J, F. Scliannat, bistoria episcopatus

Wormatieiiflis, Frkft, 1734; und sswar enthält

Band I die Darstellung,

Band II die Urkunden.

Zu dem Gitat tritt stets die Seiteuzsibl; wo zwei

Zablen steben, bedeutet die grössere die Seit«', die klei-

nere (lio Zeile.

5) Die Regesteii von Bölnner. deren tiinftrn Band
Cbesorgt von .Julius Fiekeri wir hüutii; brauelH'n. werden

citirt als B-F, V mit Hinznfiigun^ der Numnit i.

6) Für die Urkunden, welche die Stadt Worms be-

treffen, war man bis vor Kurzem in erster Linie auf

den zweiten Band von Schannat's liLst. vy). Worm. ange-

wiesen, wo aber <loeli nur ein Teil des erliHlteneu Ma-
terials zu finden war. Alles TTebrij^e stantl au vielen

Orten verstreut. Nun ist 188() (\vr erste Band der

Quellen zur CTeseliirhte der Stailt Worms <TS{liienen,

welcher die Urkunden bis zum Jahre 1300 enthalt. Wo
das Werk besproehen wurde, Lst es nnt Freuden Ix^-

grü.s8t worden; man liat ii])erall dem treitrehigen Unter-

stützer des UntenK'liniens. Herrn 0. W. Heyl. sowie

dem Herausgeber, Herrn Prot. Dr. Boos, den geziemenden

Dank ausgesprochen. Und in der Tat, die Ausführung

dieses lange gehegten Wunsches einer Zusannnenfassung

aller Wormser Q^aclüchtsquelleii ist sehr dankenswert,.

Allerdings wäre dabei Eines zu bedenken fjewesen. Das

Werk soll abschliessend sein, es soll dem Forscher das

mühsame Zuaammensuchen des Urkundenmateriais er-

sparen. Nun W'äre es zuviel verlangt, wenn man einen

vollständigen Abdruck aller Urkunden wünschte, da.s

Werk wäre dadurch gar zu sehr angewachsen. Es sind-

daher minder wichtige Urkunden nur registrirt; dem-

jenigen also, der unbedingte Vollständigkeit des Mate-

rials, auch im Wortlaut, braucht, bleibt das Heranziehen

der älteren Drucke nicht erspart. Da wäre es nun sehr

willkommen gewesen, wenn solche Urkunden, die nur in

idnem einzigen seltenen Werke 'gedruckt sind, selbst
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wenn sie nicht sehr grosse inhaltliche Bedeutung habeni

wieder abgedruckt worden wären. Es ist manches citirte

Werk, z. B. Meerman, geschiedenis van Graaf Willem

van Holland, gar nicht leicht zugänglich.

Wanbald in der Historischen Zeitschrift'' K. S*.,

Bd. 22, S. 147 fg. hat eine Beihe von schlechten Les-

arten, die man aber sehr leicht noch vermehren kann,

nachgewiesen, üs würde sich daher, um dem Werke
vollständige Zuverlässigkeit zu geben, wol empfehlen,

eine erneute Lesung vorzunehmen und die Besultate

derselben als eine Beilage ileni zweiten Bande der

„Quellen zur Geschichte der Stadt Worms beizut'ügon.

Ein paar Kleinigkeiten sind iiocli anzumerken: Zu

nr. 16r» und l»ir> sind die letzten Drucke, Winkelniann,

acta iiiiperii inedita. Bd. 2, nr. 69 T n. II hinzuzufügen.

— T>m Rpjiest \ on nr. 194 ist zu verbessern: nicht den

Reueiiunen selbst, sondeni ihren Woltätern wir<l Ablas»

gewährt. — Zwei T^'rkunden, die in den Honunienta

Witt4.'lsbacensia. L S. 103 und 1<»4, stehen, sind von dem
Herausgeber ganz ausgelassen wonlen.

Poch, abgesehen von diesen gegen die Vorzüge des

Buches ve?-seh\vind(Mi(l kl<>inen Fehlern, ist das Werk
sehr zuverlässig und brauchbar. Das erkennt mau. wenn

man dasselbe bei einer Üntersiuhuug kronikalisehen Ma-

terials zu Hülfe ninnnt. Wir citiren es als: Boos, Wü
mit hiuzugetugtcr Nummer.
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I.

Eiuleituiig.

Waitz in seiner Yerfasaungsgeschicbte, Arnold in Beiner

«Yeriiusungsgeschichte der deutschen Freistadte**, Heusler in

seinem .Uisprang der deutschen Stadtyerfassung* und Nitzsch

in sdnem Werke über «Ministerialität und Bürgertum' haben

die verschiedenen Entwicklungsstufen in der Verfassung der

deutschen Städte, sowie die dunklen Punkte, die auf diesem

Gebiete noch vorhanden sind, so ausführlich behandelt, dass

es genügt, auf diese Werke zu verweisen. Wenn wir den-

noch als Einlötung zu nneorer Abhandlung kurz den Ent-

wicklungsgang der Wormser Stadtverfassung vorführen, so
'

geschieht dies nicht, um neues Material zu bringen, sondern

nur um einen Standpunkt für die folgende Untersuchung zu

gewinnen. Es gilt, die Stellung des Wormser Bischofs

gegenüber der Stadt Worms festzustellen, um aus dem *Te-

wonuonen Hilde auf etwaige Parteiteiuleuzen in den ,Wormser

Auiiuit'U* zu schliesscu.

Worms ist eine der ähesteu deutschen Städte; aber alle

Einrichtiuigen und Ueberliiterun^eu aus den Tagen ihres

keltischen Ursprungs oder aus der Zeit, als in die römische

Militiirkolouie Worms das Kristeutiuu einzog. — alle diese

Erinnerungen haben die grossen Verheerunge)i des vierten

mid füüiten .laliriiuiiderts vernichtet. Gewaltig müssen diese

Kämpie gewesen sein, denn die Sage hat sie zu einer der

erschütterndsten Trago.^dien ausgestaltet.

In fränkisciier Zeit beginnt die (leschichte von Worms.

Die Stadt ist Bischotsitz: um die Knche, die dem heiligen

Petnis geweiht ist, und um den Bischofshof herum wohnt

auf eingefriedetem firund und Boden die faniilia des Bischols,

über die er Hofrecht übt. Um diese kleine Gemeinde herum
Diü WornutDr Auiialeu. \
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sind flie Freien angesessen, ein Jeder bat t^iein eigenes Grund-

stück, Aecker und Weinberge lie^^en nntten in der Stadt'),

Platz ist genug für spätere engere Ansiedelung. Und Alles

dies ist von Wall und Graben umschlossen. Das ist die civitas.

Aber die civitas Worms ist wieder nur Teil eines

grösseren Ganzen, des Gaues, der nach ihr benannt ist, des

Wormsgaues. Auch dort wohnen weit verstreut noch ein-

zelne kleine Gemeinden von solchen Leuten, die dem Bischof

direkt untergeben sind, Freie und Unfreie. Ueber alle Ein-

gesessenen des Gaues sitzt der königliche Richter, der Graf,

zu Gericht, Uber Freie und Unfreie, auch Qber.die gesammte

familia des Bischofs; an welchem Malberg er auch Gericht

hält, da müssen sie erscheinen. Ihm steht als dem könig-

lichen Beamten Haus and Hof eines Jeden offen; auch Lei-

stungen und Lasten mancher Art darf er im Namen des

Königs den Bewohnern des Gaues auferl^en.*)

Schon frühzeitig machten sich die Uehelstande, welche

• diese Einrichtungen fOr die Gaugoioss^ im Gefolge hatten,

itlhlbar. Und so treffen wir denn schon in merowingischer

Zdt Tielerorts auf Bemühungen der Bischöfe, fbr die funilia

und das Kirchengut ihres Sprengeis Befreiung Ton diesen

drückenden Lasten, mit einem Worte, die Immunitat zu er-

wirken. Die fränkischen Könige haben für viele Bistümer

Privilegien dieses Inhalts ausgestellt, und so finden sich auch

für Worms solche Immunitatsurkunden schon aus der Mero-

wingerzeit, die, wenn sie selbst nicht echt sind, doch auf

echten Urkunden und Formeln' beruhen.'^)

Die YergOnstigung war überall die gleiche. Der iudex

publicus, der Graf, sollte hinfort das immune Gebiet, d. h.

alles lunfriedete Kirchengut, nicht mehr in amtlicher Be*

fugnis betreten; die Mitglieder der familia waren aller ihrer

Irliheren Pflichten gegen den königlichen Beamten persön-

lich ledig. Nichtsdestoweniger aber standen sie nach wie

vor unter dem ölFentlichen Königsgericht; nur ward jetzt

I i Boos WU nr. 9.

2) Boos WU nr. 2.

3) Boos WU ur. 1 ig.
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ihre Verpflichtoiig gegm K&nig und Beich vom Bischof ge-

regelt; ein bischöflicher Beamter Tertrat die Einzelnen vor

Gericht. Dem Bischof andrerseits erwachs aus der Immu»

nit&t der Vorteil, dass die zwei Dritteile des GerichtsgefSUes,

die ^her in den Konigsschatz gefloss^ waren, nunmehr

?on dem Qrafen an ihn Terrechnet wurden.

Jahrhunderte Img, bis in die späten Zeiten der Karo*

linger, blieb der Inhalt nnd teilweise auch die Form der

Immunitatsurknndfoi dieselbe. Nichtsdestoweniger müssen wir

annehmen, dass sich die faktischen Zustände ebenso geändert

haben, wie sich die Besita- und MachtverhiUtnisse im ganzen

Beiche Terschoben hatten. Durch viele reiche Schenkungen

war überall der Grundbesitz und damit die Macht des Bi-

schofs gestiegen, det ohnehin schon stets einen gewaltigen

Rückhalt hatte an der kristlichen Kirche mit ihrem einen

Oberhaupt, ihrer einen Sprache, ihrem einen Recht. Einen

annähernden Begriff von dem Gebietszuwachs der Wormser

Kirche im achten, neunten und zehnten Jahrhundert ge-

währen uns die erhaltenen Schenkungs- nnd Bt stütigungs-

urkuuden, die aut den ersten Blättern des Wormser Urkun-

deiüiuches gedruckt sind. Und doch bilden sie nur einen

kleineu Bruchteil des einst Vorhandenen, und \\'(>rins war

kein hesonders reicher Bischofsitz. All dieses iieuer\vorl)ene

ivirclit'ugut war iiutiirlicli von vornluTein «rleichtklls ininiun.

Wenn so die Kirche uuaui'haltsuni eistarktp, so erhielt •

die Macht des (dritten, die schon angelangen, über «lie ihr

gezogenen (irenzen sich aus/ndehnen. durch Karl den tirossen

noch einmal eine starke Kiiidänimung. Als aber nach ihm

schwache Herrscher auf dem Trone sassen, wuchs wieder

die Anmassung der Grafen; allerorts wird darüber geklagt.

Die freien Gaubewohner hatten am schwersten unter dem

widerrechtlichen Aufstreben der Grafenmacht zu leiden. Es

kann uns daher nicht wundern, dass diese Freien neidisch

auf die Immunitätsleute sahen, die vor aller Belästigung

sicher waren, n\u\ das*; sie durch die Not endlich dahin ge-

trieben wurden, die Freiheit ihrer Person aufzugeben, um
dafUr von der Kirche, in deren nmundeburdium" sie traten,

l*



Schutz zu erlangen. Hierdurch wuchs wiederum die Kirche,

die nun immer schroffer dem kcmiglichen Richter mit dem

Ansprache gegenübertritt} selbst die Gerichtsbarkeit Uber das

grosse Immnnität^ebiet auszuüben.

Endlich trat in Otto I. wieder ein machtvoller, ange-

sehener Herrscher an die Spitze des Reiches. Aber auch

er Termochte dem Widerstreit der beiden Gewalten, die

nach Unabhängigkeit vom K&nige s^bten, nicht mehr zu

wehren: er konnte nur für eine der beiden Parteien sich

entscheiden, und er entschied sich flkr den Bischof. Freilich

lautet das Privileg, das er auf Bitte des Bischofs Anno im

Jahre 965 nov. 27 für Worms gab^), noch fast ganz wie

ein altes merowingisches Immunitätsprivileg; dem Buchstaben

nach konnte der Bischof kein neues Recht daraus ableiten;

aber gerade unter Otto L müssen die Machtverhältnisse des

Bischofs so weit gediehen sein, dass unter dem nächsten

Kaiser, Otto IL, der letzte Schritt zum Ziel gemacht werden

konnte. Vom Jahre 979 aug. 11 ist die Urkunde datirt-),

welche das letzte Drittel des Gerichtsgefälles, das bis dahin

der königliche Richter im Wormsgau erhalten hatte, dem

Bisclioi zucikiiniite, und welche ihm oder dem von ihm ein-

gesetzten advooatus die öffentliche Gerichtsbarkeit über die

ganze Stadt iU»ertrug.

Wir wundem uuis heute vielleicht, d-ana bich die W'uniiser

Bürgerschaft solche Masrearel l uhio- gefallen Hess, und siu lien

nach einer Erklärnnü- i'ür die ruhige Erf(el)uiig der Bürger,

die es widerstandslos geschehen Hessen, dass der alte Unter-

tanenverband, das unmittelbare Verhältnis zwischen dem Kö-

nige und den freien Bürgern so ganz durchbrochen wurde.

Mehrere Gründe treffen für Worms zusammen. Von Vielen,

ja vielleicht den Meisten, wird die Neuerung eher als eine

Erleichterung denn als eine Schmälerung des Rechtes auge-

sehen worden sein, W^ir haben oben schon angedeutet, dass

die Uebergriffe des königlichen Kichters seit den letzten

1) Boos WU nr. 82.

2) Boos WU nr. 35.
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Karolingern oft nnleidlich wurden. Ferner aber war l»is tief

in das zeliiite .[ulirliuiidert liim.'in die Stadt von Krie^; und

Brandschat/.nng gewaltig heiiiigesucht worden ii^id die neu

anjO^efsierlelte (lemeinde war freilich ränmlifh ansf^^edelint

fühlte .sich aber sicher innerlicli noch nicht stark genug zxun

Widerstand. Endlich aber wirkten nicht die Verhältnisse

allein; ein Einzelner trat an der Grenze des Jahrtausends

auf, der die neuerningenen Rechte machtvoll vertrat, Bischof

Burkhard von Worms. Durch grosse Sorge für die Stadt,

durch Milde und Güte, aber auch durch strenges Zielbewusst-

sein hat er es erreicht, dass sich der Bürger willig dem

bischöflichen Regimente fügte. ,Wormatia redacta est in

potestatem beati Petri," so heisst es 1016 in einer Urkunde

Burkhards. ^) KatQrlich bestand ausser dieser Herrschaft des

Bischofs über die ganze Stadt noch immer das engere Ver-

hältnis desselben zu seiner Hofgemeinde fort. Auch deren

Rechte ordnete Burkhard neu^); bei seinem Tode war Worms
eine blühende Stadt mit geregelter Verfassung.

1' V},'1, ArnoM. Freistüilte 1., S. 54.

2) Die L'ikuiide Boos WU m*. 35 redet von einer Altstadt und

einer Neastadt.

3) Boos WU xa. 44.

4) Boo« Wü nr. 48. Sehr lelmeii^h i-^t hierzu der Conimentar in

dem Werke von Gengier, dtus Hofrecht des Bischofs Burkhard von

Worms, EriaiisrcTi l^'.'H. 4**. Nur ist die Tnterpretation von cap. XXII

zu verbessern: Wie in cap. XVIII ^cum ima manu* ganz richtig als

,er allein- und ,cum VlI" als ,selbsiebent' erklärt ist, so ist auch

in cap. XXn «cum septem pronmis mis' als ,er mit aecha Ver^

wandten* su faasen. Dass das richtig ist, beweist auch die Ton

Gengier angeführte Stelle aus dem Ssp. ,iuai h aver jene selve sevede

sin vri behalden etc.* Somit bringt der Beklagte sechs Zeugen, die

nach dem Sachfcnspipfrel sich .so vertpi]<»n, da^s drei von dor väter-

lichen, drei von der mütterlichen Seite genommen werden. Im Woruiüf'r

Hofrecht ist die Verteilung etwas anders. Und hier ist ebenfalls die

ErUftnmg von Gengier zu bessern. Er ergänzt im zweiten 8ata zu

,duae* and «una* «feminae* hesw. «femina* und sagt dann, nnter

den sieben Zeugen seien drei Frsnen zugelassnt worden. Es ist viel-

mehr ^partes" bezw. ^pars* zu ergänzen, so dass der Sinn wäre:

Wird bei einem Fipkalincn die Abstammung' väterlicherseits gescholten,

so hat er sechs Zeugen zu bringen, darunter duae partes, also zwei
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Aber allerdings die Wormser Bürgerschaft war in tiefer

Abhängigkeit vom Bischof, und sie wäre gewiss noch tiefer

bis unt^r d-ds iiüfrecht desselben gesunken, wenn sie nicht

aus sich selbst die Kraft zur Befreiung vom hischüflichen

Joch geschöpft, hätte. Etwa das Jahr loou bezeichnet fast

überall die Grenze zwisriien dem Sinken und Stei<j!;en des

Bürgertums. Die Zeit der letzten Karolinger und selbst

noch der Ottonen war eine traurige Zeit l'iir die Städter;

nach dem Jahre lOOU beginnt eine liessere Zeit. Freilich,

so wenig wir dort das Sinken des Kürgerstandes Schritt lÜr

Schritt verfolgen können, so wenig vennögen wir im elften

Jahrhundert nuter den städtefreundlichen Königen das Auf-

blühen der Bürgerschaft mit Urkimden und Zahlen zu belegen.

Und doch gibt es einen Beweis dafür, dass sich Bürger-

und Bauernstand in jener Zeit glücklich gefühlt, einen Be-

weis, der freilich weitab von dem Boden der eigentlichen

Geschichte liegt. Die Ottonen sind nie Tolkstümlich ge-

worden, keine Sage knüpft an sie an, ja, selbst ihr Name
klang dem gemeinen Manne iremd und war daher wenig

verbreitet.

Ganz aii l - rs die Heinriche und Konrade auf dem deut-

sdien Tron. Wie ihre Regierungszeit sagen* und liederum-

sponnen, so war auch der Klang ihres Xamens dem Städter

und Bauern lieb. Da das Volk sich zu ihnen nicht erheben

konnte, so hat es Hinz und Kunz frenndnadibarlicli zu sicli

herabgezogen; das war sein Dank. Inniger kann das Volk

nicht danken, als wenn es seinen Sdhnen als gutes Omen
den Namen des geliebten Königs gibt.

Zwei Elemente waren es besonders, die das deutsche

Bürgertum wieder kräftigten, das eine kam von aussen, das

andere erwuchs im Innern der Stadt. Vom freien Lande

her zogen freie Bauern in die Mauern der Stadt und siedelten

dich dort an. Im Innern des Gemeinwesens aber s5hnten

sich alte Gegensatze aus: MinisteriaJitat und Bürgertum stan-

L'rittel d. h. vier Zengeii väteilicherseits und ein Drittel, d. 1l zwei

Zeugen von der mütterlichen \ erwandtttcbaft. similiter erit ex parte

inatris.



den jetzt unter gleichem Reehii sie muasten jetzt Annäherung

m einander suchen in ihrem gegenseitigen Interesse. Und
so ist aus drei Faktoren, der Ministerialität, dem Bürgertum

und d«9i Zuzug freier Elemente, der neuen Gemeinde die

Kraft zur Erlangung der Stadtfreiheit erwachsen. Die heiden

zuletzt genannten Elemente waren der Zahl nach tiherlegen,

doch ist, mindestens för die erste Zeit, der Ministerialität

die f^T'össere Bedeutung beizumessen. Sie bildete die Brücke

zum Biscliöt liinüber.

Schon Bischof Bariihiud trifft um das Jahr 1000 eine

Verfüguug^j zu GunstHii des Ilochstifts nicht mehr wie iiuher

aus eigener Muchtvollkoumienheit, sondern „cum communi

consilio nostrorum tidelium". Die fideles sind, wie sich uns

anderen Urkunden, z. B. Bous ^VU nr. 51, ergibt, (ieistliclie

und Ministerialen des Bischots, welche einen Beirut des-

selben bilden, nicht ein fest umgrenztes Kollegium, sundern,

wie die in späteren l'rkiinden oftmals angeführten Nameu
beweisen, an Zahl und Zusammensetzung wechselnd.

Und wie hier in geistlichen Dingen Klenis und Mini-

sterialität teilnehmend eingreifen, so lindet sich in rein städti-

schen Angelegenheiten Irüh eine Mitwirkung des Bürger-

tums. Wie früh sich dieselbe in Worms schon geltend

machte, das lässt sich allerdings bei dem wenigen uns er-

haltenen Material nicht enuitteln. Der erste nachweisbare

Fall gehört etwa in da.s Jahr lioii-); es soll dort, wenn

aus der Genossenschaft der 23 Erbtischer Einer stirbt, ur-

hanorum communi consilio ein neues Mitglied gewählt wer-

den. An einen nach Umfang und Beftiguis geordneten Rat

dürfen wir hier noch nicht denken, dem widersprechen die

noch völlig regellosen Zustände der Folgezeit. Aber ebenso

wenig wahrscheinlich ist es, dass die gesammte Stadt den

einen Erbiischer wählt An einen Ausschnss von Bfirgem

wird doch zu denken sein; allerdings kenneu wir über den-

selben keinerlei Bestimmungen.

1) Boos WU Br. 37.

2) Boos WU nr. 58.
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Im zwölften Jahrhundert nun, während dessen Verlauf

sich Miniflterialität und Bürgertum einander mehr und mehr

nShem und ihre alten Standeeunterschiede ausgleichen, da

finden wir auch den alten Ministerialenbeirat des Bischöfe

mehr and mehr mit einer Anzahl von Btirgem vereint. Es

war sehr einsichtsvoll von dem Heransgeber des Wormser

TTrkundmbuehes, dass er auch da, wo er den Text einer

unwichtigen Urkunde wegliess, doch ihre Zeugenreihe ab-

druckte; die letzteren geben uns das Mittel an die Hand,

die Entwicklung des Rates von Worms zu verfolgen. Weder

die Zahl der Ministerialen noch die der Bürger, welche sich

zur Beurkundung zusammeiilainU'n, ist feststehend; wohl aber

finden «ich inuuer dieselben Nanieu wieder, und in späteren

Jahren die SöLiie der iiiilur Genannten. Es ist das ein

Beweis, wie einzelne ani^esebene Familien die Zengenschaft

in den Urkunden als ein Recht beansprucht haben, /weit'ellos,

weil ein Recht der Mitberatung mit derselben verbunden

war. Ob diese stets wiederkehrenden Zeugen Mitglieder des

SchöffenkoUegs waren, wie vermutet worden ist, wissen wir

fiir Worms nicht. Faktisch niatr jfi Eines mit dem Audtin

verbunden gewesen sein; nur ertalu'ene angesehene Bürger

taugten zu Schöffen und zu Beratern des Bischofs.

Der Biscliof selbst hat also das Institut hervorgerufen

und durch seinen Schutz gekräftigt, das, als es erstarkt war,

den bischöflichen Vorsitz nicht mehr anerkennen und selber

die Regierungsrechte tiben wollte. Wann in Worms der Rat

die Selbstherrlichkeit erlangt hat, wissen wir nicht. Es muss

das in der zweiten Hälfte des zwölften Jahrhunderts ge-

schehen sein. Natürlich trat der Bisehof gegen diese An-

massung auf; schon im Beginn des dreizehnten Jahrlmnderts

muss der Kampf zwischen Beiden die äussersten Mittel heraus-

gefordert haben. Denn in diese Zeit fällt die Entstehung

jener von den Bürgern keck gefälschten Urkunde*), nach

welcher schon im Jahre 1166 Friedrich L ihnen einen Bat

1) Boos WU nr. 73. — Stumpf, Wiener Sitsangsber., Phil. Ol.

Bd. 32, S. 603 fg.

Digitized by Google
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von 12 Ministorialeii und 26 Bürgern ohne Vorsitz des Bi-

schofs gegeben hftben sollte. Friedrich II. hat diese FSl-

achnng bestätigt im Jahre 1220.') In spSterer Zeit, 1232,

haben die Worroser Bürger noch einmal gewagt, eine ähn-

liche Fälschung zn machen, diesmal freilich mit weniger

Glück.'-)

So waren im Änfimge des dreizehnten Jahrhunderts die

Gregensätze in ^össter Schärfe zu Ta^e getreten, eine Aus-

söhnung war Uli III (>gl ich; der Kampf zwischen dem Bischof

und dem Rate, der noch lauere andauerte, musste mit dem

Siege des einen Teiles untl dem Unterliegen des andern

enden. Die Berechtigung zum Kampfe war flir beide Par-

t*;ien gleich: auf der Seite des Bischofs stand das herge-

brachte, veibiiette Recht, welches den alten Zustand erhalten

will; auf der Seite der Bürger stand die junge aufstrebende

Kraft, die Aas, Neue in der Welt erstehen lässt. Beide, das

Recht Avie die Kraft, waren historisch begründet; und ))eide

riin<jren ni( ht um einzelne Kechte, sie kämpft-en um, die ganze

Fülle der Macht.

Der gleich/.eiti^'-e Historiker, der diesen Kampf zur Dar-

stellung bringen will, kann objektiv eine Tatsache an die

andre reihen, er vermag auch vielleicht in seinem eigenen

Urteil seine Person ganz in den Hintergrund zu drängen;

ergreift er aber Partei, so muss das gerade hier stark zu

Tage treten.

Mit dem Zeitpunkt nun, wo die Entscheidung über den

Kampf des Bischofs und der Bürger dem Kai^ier übertragen

wurde, beginnen die „Wormser Aiinalen" ihre Erzählung,

Doch führt die Untersuchimg der Letzteren za keinem Re-

sultat, wenn wir nicht zwei andere W^ormser Geschichte-*

werke mit in die Betrachtung hineinziehen. Zn ihnen wenden

wir uns zunächst.

1) Boos W nr. 124.

2) Vgl. den Excurs über die Urkunde iJoos W U nr. 157 am Ende

uusrer Abbandlung.

Digitizcü by ^(j^j-j.l'^



II.

Der Mönch von Kirscligarten.
I

1

Dt:r Vfifküser des bei Ludewig, Reliquiac iiiannsiripto-

rura, Band 2, abgedruckten rhroniooii Wormatiense war, wie

sich aus seinem Werke seihst ergibt, ein Aujjrustiiieruiünch

des Klosters Kirschgarten bei Worms. Sein Xanie ist uns

unbekannt ebenso wie seine creriuueren Lebeusiunstiinde. \\'as

wir über ihn erfahren können, müssen wir aus dem Chroni-

con selbst ableiten.

Unser Mönch war nicht in Worms geboren: er kam im ^

Jahre 1472 dahin und wurde daselbst wider Willen zurück-

gehalten (169,,„). Er wurde dann von dem liischof Kein- '

hard, der 1482 starb, in eigener Person ordinirt und stand

auch zu dem Nachfolger desselben, Johannes von Dalberg
i

(1482—1503), in Tertrautem Verhältnis (S. 170).
{

Schon ehe er sein Ohronicon Wormatiense schrieb, war

UDStf Mönch schriftstellerisch tätig gewesra. Er erwähnt

als seine Werke die gesta canonicorum regalariam (99,^), so-

wie ein Buch über die berühmten Männer seines Ordens

(18,^2^; und während er noch an der Wormser Kronik ar-

beitete, trug er sich schon mit dem Gedanken einer Ge-

schichte seines Klosters Kirschgarten (156,^. Die ersten

Werke m5gen zu Grunde gegangen sein, als die Wormser

Blirger 1525 das Kloster zerstörten. ^) Das zuletzt gpenannte

Werk wird er Überhaupt nie zur Ausführung gebracht haben,

da er, wie zu Termuten, schon wahrend der Arbeit an dem

Chronioon Wonnatiense starb.*)

Erhalten ist uns eben nur diese letzte Schrift, welche

1) Vgl Schannaft, bist. ep. Worm. I, 152.

2) Sa«he tmten.

Google



in ihrem Schlussteile etwa 1501—2 abgefasst ist. Der Mo>

nachiis KirsgariensiB gedenkt nämlich (160,^^) einer Prophe-

zeiung, welche im Jahre 1500 eintreffen sollte nnd sich nicht

eritiUt hatte, er Terzeichnet ganz am Schlnas auch ein Er-

eignis vom Jahre 1501 (S. 175), aber er erwihnt andrerseits

den ^chof Johannes von Dalberg, der am 28. Juli 1508

erstarb, noch als lebend (169,,^). Wie schon oben erwähnt,

scheint der Mönch von seiner Arbeit durch den Tod abbe-

rufen zu seiu. Demi, wenn er auch die Erzählung durch ein

paar Anekdoten bis in seine Tage hinabgefiihrt hat, so ist

er zu einer Ueberarlieitung seines Werkes, die sehr nötig

war, sicher nicht gekunmien. Kr hätte bei einer solchen

itweifellos an den plötzlich ubbrocheiiden Text ein dem An-

fange des Werkes entspreehendes Schlusswort aniiehängt. er

würde auch wol stia-emle Ktjrrekturen. wie bie nur in einem

ersten Entwürfe denkbar sind'), beseitigt haben, und endlich,

er würde sicher die Anfangsworte seines Werkes wahr ge-

macht und für die Verbreitung desseliien gesorgt haben.

Denn das Chronicon Wormatiense war von vornherein ftir

den Druck bestinnnt.

Mag nun so der jdut/.lirlie Tod des Verfassers einen Teil

der Mängel seines Werkes ents( huldigen . der grössere Teil

derselben findet seine Erklärung in der mangelnden Begabung

des Autors. Der Monachus Kirsgartensis war seinem Stofle

durchaus nicht gewachsen. Verrät er uns in den Titeln

seiner früheren Schriften, dass er bisher nur das Leben ron

Domherren nnd frommen Mönchen geschildert hatte, so zeigt

das Chronicon Wormatiense, dass er sich nicht viel über

diese Sphäre erheben konnte. Erbauliche Geschichten, Wun-
der und Himmelszeichen, daneben aber auch Schwanke, be-

sonders über die Wormser Juden, die er als solche gar nicht

gelten lassen, sondern zu echten Germanen stempeln will,

nehmen einen breiten Raum in dem Buche ein.

Nach Material für seine Arbeit hat sich nnser Mönch

fleissig umgesehen; ausser den Hülfsmitteln, die er in Worms

-

I) z. B. m,u'
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.

selbst vorfand, verschaffte er sich noch weitere ans der Um-
gegend. Denn das Gbronicon Wormatiense sollte nicht nnr

die Geschichte der Stadt, sondern die des ganzen Sprengeis

enthalten. So verschaffte er sieh ans den Stiftern, welche

untordem Wormser Bischof standen, Kachrichten: ans Nonnen-

münster (28,^ fg.), aus Schönau bei Heidelberg (IB,^), ans

Kirschgarten (118 fg.; 159 fg.), aus Hochheim (13d,2^fg.;

136,^—13d,^g). In Liebenau bemtthte er sich vergeblich um
eine Geschichte des Stiftes (143,^), dagegen seheint er Auf-

zeichnungen Ton den Dominikanern in Worms gehabt zu haben

(105,j3fg.; 171 fg.). Den wichtigsten Beitrag aber gab ihm

Frankenthal, niuulich eijie uns sonst nicht erhaltene Lebensbe-

schreihunj^ des Gründers dieses Stifte.s, das Leben Eckenbertf.

Der Muuachus Kirsgarten.-^is hat djisselbe (S. 78 fg.) ganz m
seinen Text aufgenonnnen. Es ist eine kulturgeschichtlich sehr

interessante Darstellung in ^nitftn I^atiin. An Stellen, die

er besonders htivorhebeu will, wendet der unbekannte Ver-

fasser gern die Kemiprosa au.

Sehen wir nun, in weicher Weise der Monachus Kirs-

i^artcnsis seine Quellen benutzt. Leider ist uns diese Kon-

trole mir an wenigen Stellen möglich: aus diesen Stellen

aber muss uns ein Analogieschluss auf die Benutzung der

Qiiellen bei anderen Gelegenheiten erlaubt sein. Im Anfang

ist die Darstellung des Monachus Kirsgartensis einfach und

klar; er hat sich aus Caesar, Lucanus. losephus, Ptolemaeus,

Sulpitius Severus, Hieronymus u. A. das Wenige zusammen-

gestellt, was diese Autoren über die Vangionen berichten.

Die dann citirte Quelle, den catalogus episcoporum, behandeln

wir weiter unten. Auf Seite 20 aber beginnt für den Mo-

nachus Kirsgartensis eine neue Quelle, die schon früher

(ll,,j^) citirte .historia C^uoli Magni" oder das Werk des

«Fuldaer Benediktinermonches Einhart (^O,.^^)'', da^s von 714

bis 838 reichen soll (20,^. Dieses Werk sind die Fuldaer

Annalen, die mit dem Jahre 714 beginnen und deren Autor

bis zum Jahre 838 noch einer Bemerkung des Schlettstadter

Kodex 1 der Mönch Enhart gewesen sein soll.') Dem Mo>

\)UQ^SS. I, 8. 840 u. S. 861.,.
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uachus Kirsgarteiisis muss dieser Öchiettstadter Ivodex, die

beste Handschrift der ann. Fuld., vorgelegen haben, oder

wenigstens eine Abschrift, die demselben näher verwandt war,

als alle anderen Handschriften, die wir noch haben. K<j

folgt das erstens ans der Kenntnis der Autorschaft des En-

hart (beim Mon. Kirsg. Einhart), aus dem Zusatz MG. I,

S. 382,^1 = MK 34,.j^ fg. und aus mehreren kleineren Ueber-

einstimmungen. Daher dürften sich aus dem Mon. Kirsg.

wol noch manche Varianten für die ann. Fuld. srlutpfen lassen.

Die Fuldaer Annalen nun schreibt der Mon. Kirsg. aus,

so weit sie Wormser Angel^enheiten behandeln und so weit

er sie versteht. Und hier yormögen wir sein Verfahren ge-

nau zu prQfen. MK 21,^

—

^ ^ Auszug aus MO. I,

849,2g

—

^^'^^«v sieht, wie wenig der Mönch in sein

Werk aufnahm, einzelne losgerissene Notizen, meist Himmels-

zeichen u. dgl. In diesem Wenigen ist er aber auch im

Wortlaut gar nicht zuverlässig; die Jahreszahlen sind sehr

ungenau (vgl. 788, 787, 790, 791), und ausserdem fügt er

beliebig seüte eigenen Zusätze ein (MK 21,,,,

81> 3(1—«i» ^^»8—1« »»• 8»)*

Von den Worten «pater Caroli Magni* (22,^,^ an folgt

er einer andern Quelle; sein «antiquissimus Uber* sind die

Annales Laurissenses. MK 28, ist ein Auszug aus dieser

Quelle, vgl. MG. I, 144,1^ bis 168,,,. Wieder finden wir

dieselbe Art der Brantzung der Vorlage, einen dürftigen

Auszug, mancherlei Abweichungen vom Urtext, Ungenauig-

keiten im Datum (vgl. 781) und eigene Zutaten (23,,.^, ^^).

Es verlohnt sich nicht, den Mon. Kirsg. noch weiter so

eingehend bei seiner Arbeit zu verfolgen, dieselben Er-

scheinungen treten immer wieder zu Ta^f. Die ann. Fuld.

waren ihm eine bequeme Quelle, aus der er si h()ptt. so luiijjje

sie flieast. MK 24,,_j.j und 28,^_,g sind noch Auszüge aus

dem ersten Teile derselben, der von Euliard herrührt; am
Schluss (28,,,j_,,j) hat das Chronicon Wormatiense einen Zu-

satz, der uns in allen Handschriften der ann. Fuld. fehlt.

Auä dem zweiten Teile d»'r Fuldaer Annalen, der von

Budolf von Fulda heiTührt, ^tuuunen die Stellen MK 28,
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i^_33; 30,. 30,20— :31. ,: "^^
ii -34? ^^^i.i""^"*'»? und aus dem

dritten Teile, den der Mon. Kirsg. aber nicht beßonders aus-

scheidet, die Stelle MK 34,^— 38,..^. Zwischen allen diesen

Abschnitten ist die Bischofggeschichte fortgeführt und dne
Reihe von eigenen Zutaten eingestreut.

Noch an zwei weiteren Stellen können wir die Zuver-

läsfiigkeit des Mon. Kirsg. in der Wiedergabe seiner Quellen

auf die Probe stellen.

39f,Q und 42,2^ redet er Ton einer «hisioria Friderici

primi*. Aber die Stelle 89,,^ bis 42,i„, welche zwischen den

beiden Citaten steht, entlehnt er ans Widukind lU, cap. 44

bis 49. Die erste Hälfte ist eine ganz gute Wiedergabe des

Urtextes; von der Mitte ab aber kDrst und Indert der Mon.

Kirsg. wieder ganz nach Gefallen.

Das grdsste Stück endlich, das wir nachprüfen können,

ist die Tita Burchardi, die der Mon. Kirsg. «de verbo ad

yerbum aimectere" will (43,«^), und die er von 43,^, an in

seinem Texte bringt. Dasa die angeführten lateinischen

Worte des Kronisten nicht wörtlich m nehmen sind, hat

schon Waitz in seiner Ausgabe der vita Burehardi, MG. IV,

832 fg. durch die Zusammenstellung der zahlreichen Varianten

zwischen dem schlechten Text des Mon. Kirsg. und dein

besseren der ersten gedruckten Ausgabe der vita Burehardi

von 1548 bewiesen.

So exbalten wir das Resultat, dsaa selbst da, wo sidi

der Monachus Kirsgartensis eng an seine Quellen anzuschliessen

s«cheint, er dieselben nicht genau wiedergibt. Er kürzt, er

iuterpolirt und ist besonders ungenau in der Wiedergabe der

Daten. Für die grossen Ereignisse der Zeit hat er gar

keinen Sinn, Und doch sind seine Quellen tllr den ersten

Teil seines \\ erktis einfach, grosse 7.usanimenhäiii;en»le

Er/.ilhinngen, welche die Ereignisse der Zeit klar darj^telleii,

uns denen er aber nur die erbaulichen und wunderbaren Be-

gebt nln itcn. für die allein er Verständnis und Interesse zu

haben aclieint, herausnimmt.

(tnn/ fiTiders ward mm seine hnifc. als er an die Schil-

derung der späteren Zeit, besonders des dreizehnten Jahr-

uiyitized by Google



Kunderts und der (kraul* folgenden kam. Jene Zeiten be-

lusrrschte ein andrer Geist, und die Menschen hatten andre

Interesaoi. Die Kronisten schrieben nicht mehr Kometen-

erscheiniingen auf, und die Bischöfe b^nügten sich nicht

mehr mit der blossen Ausübung ihres geistlichen Benifes.

Der VerfasBungskampf war entbrannt, und für diesen hatte

d^ Mönch gar kein Verständnis. So nimmt sich denn fUr

das dreizehnte Jahrhundert seine Kronik besonders toanrig

ans, eine Menge kleiner Notizen hat er andnander gehängt.

Woher er seine Berichte hat, gibt er gar nicht mehr an;

er muss ans einer Menge Quellen geschöpft haben, denn

eine oder zwei konnten ihm die Nachrichten in äet Ver-

wirmng gar nicht bieten. Obendrein zerreisst er den Zu-

sammenhang noch mehrfach dnrch Einschaltung der Notizen,

die er sich aus den oben genannten geistlichen Stiftern be-

sorgt hatte. Die Kronologie ist in diesem Teile c^nzlich

aufgehoben, knrz, die ganze Kronik wäre Töllig ans den

Fugen gegangen, wenn nicht Eines sie immer wieder zu-

sammengehalten hätte, nämlich der catalogua ejMscopomm.

Wir haben die Betrachtung desselben oben fibergangen, um
dieselbe hier im Zusammenhange zn bringen.

Es fallt bei dem Monachus Kir^fartensis auf, dass er

so manche Lebensbeschreibungen der Bischöfe mit dem Be-

gräbnis beginnt. An dieser Eigentttmlichkeit ist eben der

catalogus episcoporum schuld, den er seiner ganzen Kronik

zu Gninde gelegt hat und dun Ii den er derselben einen gc-

wisj^eii (ittiziellen Karakter gegeben hat. Da wo unser Autor

den catalogus zuerst erwähnt, S. 13, haben wir auch das

einzige Mal den Fall, dass er den vorgefundeneu Stoff kri-

tisch betrachtet. Er hatte in den , Flures temporum", jener

minoritischen Kaiser- und Pajistkronik des Mittelalters, die

er dem ileriiiiiiui (von (ieiiuu) aus dem Orden des hl. Wil-

helm zusc hndlit. die Notiz gefunden, dass Worm.s Iiis in die

Zeiten (iiegors III. (731— 741) Erzbistnm gewesen sei, bin

dann von dickem Papste der Archiepiskopat auf Mainz über-

tragen worden sei. Gegen diese Nachricht fillirt uun der

Mou. Kirsg. eine offizielle Wormser Quelle, den erwähnten
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catalogus e}»iscoporuüi, ins Treffen; ja, er ItefjnUgt sich nicht

mit einem beliebigen Exemplar desselben, sondern hat alle

Ab.schriiten, deren er habhaft werden konnte, im ^\'ürniser

Hochstift, im St -Panls-Stift, in Neuhausen, bei den Prediger-

mouehen, in Frankenthal und in KirschjSfarten, mit einander

verglichen, ein Beweis diifiir, das.s er diesen Katiiloj^- als die

"wichtir^ste Grundlaf^e fiir seine Kronik ansah. Und so be-

ginnt er lV)];4erichtig. naclidein er durch diese seine offizielle

Quelle die bisweilen unter den Wormser Bischöfen j^enannten

Geroldns und Gerviiio als Mainzer Erzbischöfe nachgewiesen

hat, seine eigentliche VVonnser Kronik mit den Worten:

Incipit catalos^ns episcoporum ecclesiae Worniatiensis. Bei

jedem Bischof nun bringt er zunächst die Notiz aus dem
catalogus, dann erat, was er in anderen Quellen fand. Und
so können wir mit allergrösster Wahrscheinlichkeit den ganzen

Kata 1 ()
•:!: rekonstruiren.

Im Anfang enthält derselbe nur Namen, meistens setzt

dauu der Mon. Kirsg. hinzu: de quo nihil invenio oder scri-

bitur. Bei dem achten Bischof, Samuel, über den es in

Worms überhaupt eine reichere Tradition gab, findet sich

schon ein Zusatz über seine Amtszeit. Sonst treten erst Ton

dem zehnten Bischof, Adelphinus (Adelhelm), S. 42, an die

Ordinations* und Todestage hinzu, aber, wie in alten Nekro-

logien, anfangs ohne Jahr. Bei den Bischöfen von Franko

bis Burkhard (S. 48—73) citirt der Mon. Kirsg. den cata-

logus nicht, weil hier die Tita Burchardi seine reichhaltigere

Quelle ist. Aber bei Azeoho, S. 73, fusst er wieder auf dem

catalogus episcoporum, allerdings hat er hier ausnahmsweise

die Worte aus demselben, statt an den Anfang, an das Ende

gestellt (74, 4-,^). Mit dem neunzehnten Bischof, Arnold I.

(S. 75), treten zu den Tagesdaten auch Jahreszahlen huusu,

freilich noch nicht regelmSssig; so hat z. B. der 22. Bischof,

Dietmar, nur das Tagesdatum.

Im zwölften und dreizehnten Jahrhundert werden die

Notizen des catalogus episcoporum inhaltreicher. Kurze Be-

richte flber die Taten der Bischöfe werden hinzugefügt,

wie z. B. 92,^0-^^. Da wird es allerdings schwerer, den

uiyiiiz-Cü üy CjOOg. e
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Text des Kaialoges auszuscheiden; aber eine Andeutung, wie

es zu machen sei. finden wir im Mon, Kirsg. bei der vita

des 2y. Bischofs. Landolfs von Hoheneck, Mlv IIG— 117.

Dort steht zuerst llß..,*,—117i4 kurzer Abriss seines Le-

bens bis znin Ikgrübnis, dann folgen die Regesten zweier

Urkunden iWr Xeuhausen, und zu der zweiten dieser Urkun-

den bemerkt uns>er Mönoh (117.^^): de quo taiuen nihil s^upra

posui, quia iu catah)go e]>is(0))('rum hoc non reperi, sed in

libro compositionis i^^tius iuvenitni-. Somit ist khir, dasss die

Notiz aus dem Bisch otskatalo^ji: nur von Hü,.,.,— 117,^ g^ht.

Und da nun als Einleiti'n'j y.u der vita eines jedon Bisrliofs

eine solche kurze Ueberau iit iiber sein Leben steht, so darf

man \v"[ annehmen, dass dieae Notizen alle aus der gleichen

Quelle geflossen find. Sie beginnen meist: N. N. successit

[in episcopatuj; und nach der kurzen Uebersicht fiihrt der

Mon. Kirsg. meistens fort: Iste oder: Tempore eins.,..

Zu benierkeii ist noch, dass Gegenbischöfe, welche nicht zur

Allein iierrschaft gelangt sind, im cataiogus episcoporam nicht

aatgeiuhrt waren (MK 100,.,J.

Bisweilen hat der Mon. Kirsg auch dadurch, dass er

andere Quellen neben dem Bischofskatalog benutzte. Bi-

schöfe doppelt aufgefVihrt und wundert sich dann, dass er

sie im Katalog nicht findet. So hat er nicht bedaeht, dass

er unter Bischof Landolf (S. 1 KJ— 129) schon die ganze

Zeit seines Nachfolgers Richard mit behandelt hat. Und wie

er nun nach dieser Zeit in irgend einer Quelle einen Bischof

Cuno de Buricken findet, da steht derselbe natürlich nieht

«mortuo Landolpho* im cataiogus. Er ist vielmehr identisch

mit Gunradus III. de Durcken (Dürkheim), dem Nachfolger

Richards (15. 130). Als solcher stand er anch im Bischofe-

katalog.^)

Ein ähnliches Versehen findet sich S. 141, das wieder

nur durch ungeschickte Benutzung mehrerer Vorlagen ent-

standen ist. Zuerst berichtet der Mon. Kirsg. Z. 3 fg. nach

1) Wir haben hier, da uns daran liegt, den cataiogus episcopo-

rum zu reconstruiien, im Sinne des Letzteren geschrieben. In Wahr-

heit war die Reihenfolge der BiachSfe: Landolf, Konmd, Richarci.

Wonnsair Anualen. 2

^ .d by Google
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seiner uns uDbekannien Quelle ohne alle Tagesdaten und

Jahresangaben, das» .mortuo Simone epiacopo* erat Gerhar-

dm HirautnSf dann ein Herr von Strablenberg, dann Emich

im Episkopat gefolgt sei, „eligitur*, wie es beide Male, im

cap. XLVII und XLVIII, heisst Dann erst folgt von 141,^7

an der catalogus episcoporum mit seiner genauen Datirung

und dem fiblichen «successit*. Und da ersehen wir denn,

dass die beiden oben snerst genannten Biseh&fiB Gerhard und

der Herr von Strahlenberg nur Eine Person, nSmlich

Eberhard II. von Strahlenberg (141,2,

—

djiss, damit die Reihenfolge nicht gestört werde, der oben

erwähnte Emich liier (H2,j_^) noch einmal als Emicho de

ßobenberg, d. h. ein Raugraf von Boyenburg, wiederholt

werden musste.

Nach diesen Kröiterungen wird es möglich sein, mit

einip^er Wahrscheinlichkeit die Quelle wiederherzustellen, und

dürfte der von dem Bischof ujüI dem llochstift anerkannte

WOriiiser Bischnfskatalog um das Jahr 1500 etwa folgende

Zusammensetzung gehabt haben:

1) Virtor.

2) Kocholdns.

3) Amandus.

4) Rupertus.

5) Bernharius,

G) Folwicus.

7) Ambrandus.

8) Samuel successit Ambrundo in episcopatu Vangionum

anno Domini 855, qui obiit V il Id. Februarü, sepulj^us in

Nuhuäen ante altare sanctae crucis.

9) Gunto.

10) Adelphinus, qui obiit XVII Kaiend. Februarii.

11) Titlacus obiit XVI Kaiend. Augusti. Sed Kaiend.

Septembris in Wormatia trauslatus.

12) Irichewo obiit Vi Idus Octobris.

18) Anno obiit IX Kaiend. Januarii.

14) Hildebordus ordinains fbit Nonis Januarii et obiit

pridie Non. Augusti
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15} Fraiico. \

( Erpho, RazoJ
J

fehlen.

16) ßurchardus
j

17) Azecbo fuit ordinatus V Nonas Decembris et obiit

XUl Kaleiid. Februarii

18) Adelgems succeasit Azechoni: obiit XIII Kalend.

AugustL

19) Arnoldus^), 75,^^^^ bis octo mensibus.

20) Adelbems, 76,,^.^^^ bis annis sex.

21) Adelbertus, 76,^^^^ bis in Ntdiuseii.

22) DitmariiB, 77,|,^^ bis Kaiend. Ociobris.

23) Buggo, 77,j,-„(?}; dazu 92,,^^ bis speeialiter.

24) Gonradns 1.

25) Gonradus II.

26) Henriens, 105,9-^3 bis Wormatiensis.

27) Lupoldus mortno Henrioo snceessit in episcopatn

[homo multam malitiosus et tyrannus magnns
|
qui obüt XTI

Kaiend. Februarii.

28) Henricus, (?) 110,2,-111,, und (?) 115,3,-116,,.

29) Landolphus, 116,^.,— 117,, bis Medardi episcopi.

30) Ricbardus, 130,

81) Oonradus III, 130,22—28 bis septimo.

32) Eberhardus, 130,^,— 131,^ bis in Otterburg.

33) Fridericus, 133,25-2,^ bis octo^^esimo tertio.

34) Siinuu, 139,,,^— l'^Ö,^^^ bis in clmro.

35) Eberhardus 11, 141,2-— 142,^ h\b Sch.onbouia.

06) Enii( lu). 142,,_jj bis diebus tribus, vieUeicbt — l-i-jio

bis anuo Dntnini 1296.

37) Ebt'ibimis, 142,2^_.ja bis Kaiend. Maii.

3fS) Einericiis, (?) 143...^_jg.

39) Henricus III, 144,^_,o.

4<0 (\ino, 144,,.j_2a bis duorum #piscoporum.

41) Salmauims.
I „. , . . „ . , . ,

4 >'
l Theodericus ^

Benatzung des catalogus

43) Johannes (

*^piscoporum nicht ersichtlich.

1) Von hier, wo die Notüen reicher werden, citiren wir nur.

2*
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, _ , , i Hier ist eine Bermt/niiff des cataloirus
44) Eckardus.

} u^i i
I episcoponim iiiciit ersichthcu.

45) Matthaeus, 151,^^^ und (?) 151,jj_,^,

46) Joannes, 153,3_,.

47) Fridericus. \

48) Lndewicus. I Hier ist eine Benutzung des catalogus

49) Reinhardus.
|

episcoponim nicht eiaichtlich.

50) Joannes. )

uiyiiiz-Cü üy QoO^C
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Die Zorn'sche Krouik.

Schaunat, bist. ep. Worni. I. [>r;n*fati<>, pag. 1, nennt

unter seinen Quellen eine VVorniser Kronik des Michael

Gassen, die Werke des Friedrich Zorn, sowie des F. B. von

Flersheim, und citirt ausserdem an mehreren Stellen den

Monachus Kirsgartensis. Die Entstehungszeit aller dieser

Werke ist das sechzehnte Jahrhundert*; es niogeD also die

Verfasser, die alle in Worms selbst £rpl''^»t haben und da-

selbst für ihre Werke grossenteils die nämlichen Quellen

brauchen mussteOf wol unter einander in persönliche Berttk-

rung gekommen sein. Jedenfalls musste einem Jeden von

ihnen das Vorhandensein der älteren Werke bekannt sein.

Da drangt sich uns denn ohne W eiteres die Frage auf: Wie
kam es, dass in so kurzen Zwischeni^um^ sich immer wie-

der ein Neuer Yeranlasst sah, eine Geschichte der Stadt

Worms zu sdireiben? Neues Material war ja wenig heizu-

bringen, und an eine kritische Behandlung des alten dachte

jene Zeit nicht. Wir müssen daher nach inneren Gründen

fär die stets erneute Bearbeitung suchen.

Ganz am Anfang des Jahrhunderfcs schrieb der Mdnch

von Kirschgarten. Seine Absicht war, zusammenzustellen,

was sich zum Lobe der Stadt sagen Hess und was er über

die Vergangenheit der Stifter des Sprengeis in Erfahrung -

bringen konnte. Die Zeit, die er selbst erlebt, schildert er

&3t gar nicht; mit einigen Schnurren und Schwanke endet

sein Werk.

Ihm folgt der Zeit nach Michael Gassen, der, wie

Schannat (praef. pag. 1) angibt, 1530 starb. Sein Werk ist

uns nicht erhalten, doch dürfen wir einige Schlüsse aus den

Digitizcü by ^(j^j-j.l'^



Gitaten bei Schannai^) ziehen. Das Werk war eine voll-

standige Kronik, köchstwalirBcheinHch eine Bischofekronik,

die von der alten Zeit bis in die G^^wart des Verfassers

reichte; besonderen Wert legt ihr aber Schannat nur da bei,

vfo der Verfasser als Augenzeuge buchtet und wo er, nach

den Gitaten 205 '6 und 419/20 zu schliessen, recht ausfilhr-

lich wird. Somit scheint es, als habe Michael Gasten in

erster Linie Selbsterlebtes erzählen wollen und nur der Voll-

stäiiuiukrit halber auch die Vi lu.iiigtuht it berücksichtigt.

Auf ihn folgt Friedrich Zora '), ein Rektor der Wonnser
Stadtschule, der sein Werk im Jahre 1570 beendete. Was
ihn voranlasste, schun su buld eine neue ^^'o^•lllsel• Kronik

zu s( hn il)('ii, ist zwar weder von ihm selber noch von dem
Ib'iaus^clM r seines Werkes gesagt worden. Dennoch ist der

Beweggrund nnverkei~in));ir. Kr hiitte gar nii ht die Absicht,

ein rein lii>n iri-«ehes Werk zu schreiben. ^\ enn man aus

dem Druck l>ei Arnold, wie er heute vorliegt, alle durch

eckige Klammern gekennzeichneten Zusätze Flerslieim?! aus-

sclieidet, so bleibt als nrsprüngliclier Zynischer Text ein

dünnes Heft übrig, das einen Umlang von etwa zwei Fünf-

teilen der vereinigten Zorn-Flersheim'scheu Kronik hat. Auf

diesem engen Raum ist die Geschichte der Stadt behandelt.

Zorn macht dabei gar keinen Anspruch auf ^'ollständigkeit;

um nur ein Beispiel anzuführen, genügt es, auf S. 60—61

zu verweisen, wo die ganze zwanzigjährige Regierung des

]^isrbf»fs Leopold, welche in eine der bewegte.sten Zeiten

deutscher Geschichte, 1197—1217, fällt, ein Zusatz Flers-

heims ist und von Zorn ausgelassen war.

Ebensowenig wollte der Verfasser seine kurzgefasste

Kronik zur Einleitung eines Memoirenwerkes über die Ereig-

nisse seiner Zeit machen. Er schloss vielmehr sein Buch

schon im Jahre 1570 ab, obwol er noch bis zum Jahre 1610

lebte. Und selbst die Darstellung der letzten Jahrzehnte

1) S. 375, 878, 415, 41G, 41^ 205^6.

2) Die Lebensumstande des Kronisten siebe in der AmoId*sohen

Ausgabe, Einlntung, S. 2.
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vom .laln t' 1526 an ist so unbedeuteiul und ahfjerisseu, dass

Arnold Sie in seine Ausgabe j^ar nicht mit aufjxfnoninien

hat. Dfis Jahr 152ti aber, mit welchem bei Zorn die «re-

schio.ssene Darstelhiu^ abliricht. ist das .lalir, in wclcht-m

der letzte ^''ertrag über die Stadtvertassung zwischen dem

Bischof und der Bürgerschaft geschlossen worden war. Wenn
wir diesen letzten Umstand im Auge behalten und dann den

reinen Zorn'sclien Text noch einmal lesen, dann erkennen

wir auch den Zweck und den Plan der Arbeit. Der Kampf
um die Ötadtverfassung , das ist der Mittelpunkt des ganzen

Buches, und alle Teile der Erzählung haben die Absicht,

ihn zu erläutern. Dann erscheint es begreiflich, dass so

manche Lücken in der Darstellung sind und dass ein späterer

Ueberarbeiter noch so Vieles ans <ler W'rgangenheit der

Stadt hinzufügen konnte. Das Werden und Wachsen der

Bischofsmacht, das Aufblühen d^ Bürgerschaft und das Ver-

hältnis Beider zum Reiche, das musste zur Darstellung ge-

langen. Private Angelegenheiten der Bischdfe, wie sie in

eine Bischofskronik gehörten, Fehden der Bürger, die in einer

Bürgerkronik ihren Platz hatten, waren hier störend; jeg-

liche Anhäufung von Namen imd Zahlen musste verwirren.

Hier hat der Autor klug das Mass gehalten.

Als Friedrich Zorn nach Beendigung seiner Arbeit das

Datum hinzufügte: anno 1570 den 12 augusti, stand er, der

1538 geboren war, im blühendsten Mannesalter. Und mit

seinem Herzblut hatte er sein Buch gesehrieboi. Dasselbe

weicht daher denn auch von allen früheren und späteren

Arbeiten über Wormser Geschichte wesentlich ab; drei Merk-

male besonders sind ihm eigen.

Es ist in deutscher Sprache abge&sst und war daher

zweifellos bestimmt, auf einen grösseren Kreis zu wirken.

Schlicht und schmucklos ist die Sprache, bisweilen, beson-

ders wo der Verfasser seine Quelle wörtlich verdeutscht,

etwas ungelenk.

Doch wird man dafi'ir entschädigt durch das /weite, die

völlige Beherrschung de.s Materials. Zorn steht ül)er meinem

Stoff, daher ist sein Werk keine blosse Kompilation, sondern
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eine IHirstellangf bei der man die Mülie der Aosaibeiiiiiig

nicht mehr erkennt.

Das Dritte aber und das Wichtigste ist die Auffassung

der gesschiclitlichen \'orgänge, die der Autor durch sein

ganzes W»'ik iiiiidurch zum Ausdruck brinjc^; und die dein

iiuhzen seine Einheit gibt. Die Darstellung bewegt sich so,

d'd6s der Kronist von einem Uuhepunkte der Entwicklung

bis zum nächsten fortschreitet und dort wieder Halt macht

und Uniöchau iuilt. Dann muss er bisweilen Einzelheiten

nachholen, die er auf dem grossen (iange seiner Darstellung

abseits liat liegen lassen; dann liebt er es aber anch, eigene

Betrachtungen einznfleehten, Vergleiche mit der Gegenwart,

Hinweisnngen auf Zukunft it^e«?. Und an soldien Stellen spricht

er auch sein Urteil über die Dinge aus, sein Verdnininungs-

nrteil über die biscböf liclie Politik. Wie schon erwähnt,

stellen diese Aussprüche an vielen Orten verstreut; soll man

die Stelle nennen, welche der Ansicht des Verfassers den

präcisesten Ausdruck leiht, so dürfte man wol Z 8 2,„fg. als

solche bezeichnen: ist also die alte fUmehme Stadt Worms
mit brand und krieg, geistlichem bann nnd anderen also be-

schädigt worden, daaz unsäglich ist und immer oviglich zu

erbarmen, und disz alles um der bischof und pfaffheit willen.

Kein Zweifel, die unverfälschte Zorn'sche Kronik ist eine

Parteischrift, die Liebe zn seiner V^aterstadt macht den Ver-

faf:?!er einseitig. Wir dürfen dies nie vergessen, wenn wir

das W^erk als historische Quelle benntsen; wir dUrfen ans

auch nicht wundern, wenn wir in Einzelheiten, die dem Ver-

fasser für seinen Zweck geringfQgig schienen, in den Zeit-

angaben n. B, f., mancherlei Ungenanigkeiten finden. Aber

andrerseits, wie meistens eine Anklage unbefangener ist als

eine Verteidigung, so gibt uns auch Zorn, besonders im Ver-

gleich zu späteren Parteischrifben, hier einen Bewda seines

Masshaltens trotz aller Tendenz, seiner ehrlichen Kampfes-

weise. Er vertritt ja die Sache der kräftig aufblühten

Partei, nicht diejenige der in ihren Hechten angegriffenen.

Er virill nicht Verlorenes beanspruchen, er will Gewordenes

beurteilen; seine Parteinahme entspringt aus keinem anderen

DigiiizcG by Google
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Interesse, als reinem Herzensbedürfnis; er stimmt daher nicht

den Ton der Erbitterung, sondem den der Kla<jfe an.

Die Zorn'sche Kronik war, wie wir gesehen haben, ihrer

Anlage gemäss nur lückenhaft, tniie erschöpfende Kunde der

Vergangenheit konnte sie nicht bieten. Wol aber war sie

als einzige deut.sche Kronik eine l)e(iuenie Grundlage fiir

weitere deutsche Kintrajj:ungen. So tand sie >chon l>ald

einen Ueberarbeiter in Franz Bechtoit^) von Flersht ini. einem

Abkömmling der bekannten mit Franz von »Sickin^en ver-

schwägerten Familie von Flersheim, Eine gewaltige Mt nue

von Zusätzen hat er in den Urtext eingereiht, auf mehr als

das Doppelte ist die Kronik daduich angewachsen, Wichtiges

und Unwichtiges steht durch einander. ^Tit den Anscliaunngen

Zorn's rauss er wol Ubereingestimmt haben, er selbst aber

äussert kein Urteil, sondern reiht die historischen Notizen

ein, wie er sie findet. Die Wertschätzung .'^einer Arbeit

kann verschieden ausfallen : seine historischen Angaben sind

unverfälschter und zuverlässiger, als die seines V(U'läufers,

aber die ältere Zom'sche Kronik hat er bis zur Unkennt-

lichkeit entstellt.

Arnold-) will bei Schannat gefunden haben, Flersheim

habe das Werk des Michael Garnen fortgesetzt. Dann habe,

80 conjicirt Arnold weiter, Zorn auf Grand dieser Doppel-

arbeit seine Kronik geschrieben, die dann Ton Flersheim

abermals erweitert sei. Diese Hypothese ist aus einem Ueber-

setzungsfeMer Arnold's entstanden. Schannat, praefatio, pag. 1

spricht zuerst von Michael Gassen und fährt dann fort:

Franciscus Bertholdus de Flersheim, vir equestris digiiitatis,

opus suum perduxit usque in annum 1604. Das opus «suum'*

ist aber Flersbeim's «eigeniis'' Werk, nicht das des Michael

Gassen. Somit ist die Hypothese Arnold s zu verwerfen, und

1) So muss der Name lauten. Arnold in der Einleitung zur Zorn^

!>clien Kronik, S. 2, gibt verschiedene Formen des Namenf, läset aber

(lie^e einzig richtige Form desselben ans. Bechtolf wiw der Ijelieb-

te>tf' Fauiilipnnnmp in der Fnniilie derer von Flersheim. Vgl. die

Flersheinier K.runik, Iii-^lt. v '). Waltz. Leipzig lb74.

2) Zom'öche Kronik, Einleitung, .'S. 3.

._^ kj i^ -o i.y Google
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I

es bleiben für die Zorn sehe Kiunik nur die zwei Autoren:

Friedrich '/t)in und Franz Hechtolf von Flershuim.

Welche Quellen haben nnn d'wsv beiden Schriftsteller

für ihre Arbeiten benutzt? Für die ältere Zeit -stund ihnen

eine grosse Reihp von Autoren zur Verfügung, die meist

scbon gedruckt waren: Caesar, Tacilu?., Ammianus ^Hrcelli-

nus u. A., dann Aventinus, Hartuiann Schedel; i lersiieim

citirt t?em den Tritheniius und Miiriaiuis Seutus. Daneben

wurde auch handsclirittliches Material lienutzt: die Stelle aus

der „historia Eginhardi'" (27, j,) stanuiit aus den Ann. hauriss.

min. (MG. 8S. 1, 118); die Stelle aus dem ^Seelbuch des

KK)sters Lorsch* (29.,,,) ist dem Chron. Lauresham. (Freher, I,

109; MG. SS. XXI, y«4) entnommen; die Stelle ,in veteri

chrouico*" (31,^) stammt aus den ann. Fuld. pars III, MG.

SS. I, 382 u. 385 u. s. w. Auch die älteren Wormser Aut-

zeichnungen, die vita Burchardi, die vita Eckenberti «. A.

uraren den Verfa-ssern l)ekannt. Vor Allem aber .stand ihnen

reiches Urkundenmaterial zu Gebote, das besonders Flers-

heim gern benutzt.

Den im vorigen Abschnitt besprochenen catalogus epl-

scoporum hat Zorn seiner Darstellung nicht zu Grande ge-

legt. Seine Bischofsreihe weicht in mehreren Punkten durch

eingeschobene namenlose Bischöfe^) von der offiziellen Liste

ab. Vor Allem flUirt er die yon dem Mon. Kirsg. an der

Hand des catalogus episcoporum zur&ckgewiesenen Bischöfe

Geroldus und Gerrilio auf S. 22 wieder ein.

Da wir unsre ganze Untersuchung stets im Hinblick auf

die WA führen, so muss uns am meisten daran liegen, die

QueUen Zorn s und Flersheim's fElr das dreizehnte Jahrhundert

festzustellen und auszuscheiden. Arnold, der Herausgeber

des Zom-Flersheimischen Werkes, sagt in der Vorrede S. 4,

Z. 22,' Flersheim habe «dieselben guten Quellen gehabt wie

Zorn*, bleibt aber fQr diese Ansicht, wie fOr sehr viele an-

dere Aufstellungen auf S. 3 und 4 den Beweis schuldig.

Aus Atx Eronik selbst lässt sieh gar nichts schliessen, weder

l) Vgl. S. 20 fg. das öftere N. N.

uiyitized by Gppgle



— 27 —
du.ss die bt idon Aiitorca dieselben, noch dsisi.s sie verschiedene

Quellen benutzt haben. Wir haben nur » in einziges, noch

dazu recht uinstiindliches Mittel gefunden, um wenigstens

etwas über die Qut llen zu ermitteln.

Wir stellen im l'olii^eiideji durch das guu/e drei/elmte

Jahrlnuidert hindurch du' Stellen ans dem Moiuicliio kirs-

gartensis und der Zorn- Flersheiinisclien Krouik zusammen,

wie ?>ie einander inhaltlich entspret heu:

1) MK
2) MK 110,,^—llU. fehlt.

'

3) .MK III« A^^^t « • « mW wA

4) MK 1 1 X*,..v|]* « V •
II 9

Z 61,,„—62,..

^) MK III • fehlt.

c.) MK 1^ 1 1 •
l A»| • •
1 U fl «

Z (j4,3_^.

MK
' A % SO

Z 69„j—70„.
8) MK 1 1 laA|t«.(|| • •

9) MK 111,.,—113„. Z ßr»,

10) MK
t Zip

Z 64,-—65»*i.

11) MK 1 13,.-,..— 1 15.AQ. Z ' ^lll—4A*

12) MK 115„4—116,,. Z 74,^_j,

13) MK 116*A_|,> • • Z 70„4-71,5.

14) MK 1 1 6«« m> .Ajkm > • Z / 3*11^ IUIBf

16) MK 1 1 6«a» ftn» • • Z 74„._i,.

16) MK 2 82,, j—83,]^Q.

17) MK 116,,,^117„. Z 88,^._,^.

18) MK 117 fehlt.

19) MK 117•* * • »8—1»* •

20) MK 117 Z 84,27—g2*

21) MK 117,,g—118,|g. Z 83,1

22) MK llb,,^_,,. . fehlt.

23) MK 118,g|. ... Z 88,2tt_,>;.

24) MK 118,».»—.>y » • Z 76,j-— 77,y.

25) MK IIS,'^—119,,,. ^ 74,jj;j—76,„

26) MK 119,„—120„„. Z 77,.j.j— 79,_.

27) MK 120,j„„j,.j. , . Z 80,, ^-81,,

28) MK 120 l'^l
'3a '18* Z 81,14—^-'«

a. 81, d. Anm.

.

, m. Analasgg. v.

81,,"

^ .d by Google
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29]

30)

3i;

32)

33)

34)

85)

361

^V
38]

39]

40)

-11

42]

43]

441

4.

401

4;

48)

49)

501

51

52)

53)

54)

55)

56)

57]

58]

59)

60)

61]

62)

63)

64)

65)

MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK

MK
MK

18—21* •

22—

5—!>•
•

»—18*

•20—«!•

*»—«4*

32—33-

04

8—l«'

I»—«»•

23

127

121

121

121

125

125

125

125

125

125

126

126

126

126

126

127

127

127

127

127

128

128

128

128

128

129

130

130

130

130

181

131

181._

132,^^133

133,,„_.j2. . ,

133,.,._,^>j^. . .

183,2^—134,2^.

134, — l^^jä-

2S—;<4

3-128

Ii—

l«—84*

24—Sl*

•6^-84'

4—1»'

tft—!»•

«»—«8*

8t-181
4—7* •

»14"

'»7*

t—18*

—182
18 »8*

118»

Z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z
z
z
z

z
z
z
z

83,,-_,y.

95,,,—99,2

9Q'2*—3»*

100,u-*..
99

'21'

—

iil'

99,

100 '30 101,1.

101„,^102,„.
fehlt

104,i_^.

104^^'OS—81*

fehlt.

104„,-105,,.

105,^—106,y

1 ^''14-17 ^•

fehlt

105„^_j,,

1 88*

1 1 4,2^_^.

ll^^'a«—«»•

fehlt

lll»7-88*

88,jg—89,j,

l^^»88-8ft'

«4—«7*

fehlt

88

109
38t28—39,j.

14-8 128,„_j^.

23i29—si«

fehlt

119,,,-,,.

128,.,,_..„.

125,ig_32.

fehlt
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66) MK 136,^—139,2

67) MK 139,,,— 140i,^.

68) MK 14ü,jj,_3^.

69) MK 141,,^.,

70) MK 141„^_,,

71) MK Ul,,,,.,,.

72) MK 141„„_,3.

73) MK 141,„—142
74) MK 142,j_,^.

75) MK 142,^1^,,.

76) MK 142,.„,.

1*

Z 125,25_jp

Z 129,,3_4,; 129,3^-130,,;

1 29,o5^7«

fehlt"

fehlt.

Z 130,,j^j,.

Z. 130,^^_2^.

Z 130,jg_jjj,

^ 1^^119—40*

^ 13^^56—3J*
2 131,20—29.

Wir betracliten alle diese Uebereinstimmungen zunächst

nur als inhaltliche Uebereinstimmungen; dass sich unter ilmen

einige mehr, einige weniger wortlich entsprechen, berück-

sichtigen wir später. Wir citiren unsre Tabelle: MK—Z mit

hinzugefügter Nummer.

Ein Blick nun auf die Tabel^ genügt, um zu erkennen,

dass der Mouachus Kirsgartensis nur dem ursprünglichen

Zom'achen Text, nicht aber den Flersheim'schen Zusätzen

ratspricht; es findet sich nicht ein einziges Fi. in der Ta-

b^e. Wenn dies schon im grosse Ganzen Idar ist, so zeigt

es sich sehr deutlich an MK—Z nr. 12, 20, 26 (Anfang),

50, 62, und ganz besonders nr. 44 und 49. Wären solche

Uebereinstimmungen nur ab imd zu vorhanden, so dürfte

man sie für Zufälligkeiten halten und auf sie kein Gewicht

legen; es hätten dann Zorn und der Münch von Kirsch-

garten zuföllig aus ihren Quellen einzelne gemeinsame Stellen,

die bei Flörsheim fehlen, nichts weiter. Wenn aber ohne

jegliche Ausnahme diese Erscheinung durch ein ganzes Jahr-

hundert hindurch zu Tage tritt, so hört der Zufall auf. Und
so ziehen wir ans der gegebenen Thatsache die folgende

Schlussfolgerung:

Sicher ist, dass Flersheim und der Mönch Ton Kirsch-

garten Terschiedene Quellen gehabt haben; denn, hätten ihnen
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die ffleidien vori^ele^'eii, so inüssteji beirle innerluilb eines

ganzeu .Jahrhinulei ts liir und du Berühruiigspunktt' liabeu.

Solche fehlen aber «(iiiizUch. Somit ist ffst/uliHlteu: Keiner

der Zusiitze Flersheims, der die Geschichte des dreizehnten

Jahrhunderts betritlt, kann aus einer der Quellen des Mon.

Kirsg. staniinen.

Was nach Ausücheiduii^ der Stellen, die in unsrer Ta-

belle MK—Z aufgeflüirt sind, von dem alten Zorn'scben Text

noch übrig bleibt, das kann teils den Quellen entstammen,

die der Mon. l\irs<r. benutzt hat, teils denen, welche Flers-

heiin vorlagen. Hier ist keine allgemeine Kegel aufzustellen,

hier müssen die einzelnen Stellen geprüft werden. Die Stellen

des Zorn'sehen Textes aber, welche in der Tabelle MK—

Z

stehen, sind aus anderen Quellen geflossen, ab Flersheim

benutet bat. Denn diesen Stellen entsprechen ja solche am
dem Mon. Kirsg.

Bei der Feststellung von wörtlichen Uebereinstimmungen

zwischen dem Mon. Kir 4. und Zorn ninss man sich hüten,

zu weit zu geben, ^^enn entsprechende Notizen nur aus

Namen, Daten und Zahlen bestehen und diese hüben und

drüben auch übereinstimmen, so ist damit eine Verwandt-

schaft der beiden Stellen noch nicht unbedingt nötig. Es
müssen dazu noch stilistische Gleichheiten kommen. Andrer-

seits aber dient hei zwei anscheinend im Wortlaute ganz

von einander abweichenden Stellen schon eine einzelne karak-

teristische Wendung dazu, das Vorhandensein einer im Hinter-

gründe stehenden gemeinsamen Quelle zu erweisen.

Nach diesen Grundsätzen sondern sich aus unsrer Tabelle

MK—Z zuerst die Nummern 1, 2, 12, 15, 16, 17, 54, 55,

06, 57, 63, 67, 73, 74 aus. In diesen Parallelstellen findet

sich keine wörtliche Uebereinstimmung. Es sind dies aus

dem Mon. Kirsg. alle die Stücke, die wir oben in den cata-

logus episcoporum Terwiesen haben; und so ergibt sich hier

ein erneuter Beweis dafür, dass Zorn den Bisehofiskatalog,

welchen man im Hochstift bewahrte, nicht benutzt hai

Unter den Stellen, welche bei Zorn gar kein ent-

sprechendes Gitat finden, sind nur drei nicht unterzubringen:



nr. 41, 45, 51. Die üliri^'en aus der Zahl dieser Stellen

sind nicht annalistiscliem uder kronikalischem Material ent-

lehnt, sondern sicher frei stilisirt: die nr. 30 bringt eig^^ne

Worte des Mon. Kirsg., die nr. 5, 18, 22, 60, 65, üb regi-

strirf')! Urkunden, und nr. 38 und 69 sind historische Uu-

mögiiclikeiten.

Weitere ('itate -nnsrer Tabelle betrachten wir erst, wenn

wir in die Untersuchung der „Wormser Aunalen" einge-

treten sind.



- IV.

Die Ueberlleferiiug der ^Wonnser Annalen^*

Als J. Fr. Böhmer bei seinen Studien über Rheimsche

Geschichte auch den Monachus Eirsgartenaas und die Zoro-

sche Kronik benutzte, leuchtete ihm ein, dass diesen beiden

Werken zweifellos ältere Wormser Aufzeichnungen zu Gnmde
liegen mfissten. Diese letzteren wieder aufzufinden, war er

iabrelang eifrig bemUht. Sie unversehrt wieder zu erlangen,

ist ihm freilich nicht gelungtu; diese Hoffnung wird sich

auch wo] nicht mehr erfüllen. Doch verdanken wir Böh-

nier's Nacliforschungen n iclie Fragmeute, welche sicli in den

folgenden Jlaiid.scluitteii landen'):

Handschr. 1 (bei Böhmer: u.): Ein Bogen klein folii»

mit Kxci 1 ptLii. weK lie hu Jahre 1512 der geschworene Leser

des lu'iih.skauuut lg» richts, Jakob Fiemel, aus ciuer dem

Reichijkammergericlit vort^elegten Wormser Oriirinalkiunik aus-

schrieb. Die Citate des Jirdnner'schen Abdrucks dieser Hand-

schrift tiiidcii sich bei Pxtt'lniier, fontes II, S. XXI.-)

HmuLschr. 2 (bei Hohmer: c): Eint- lieilic von Xach-

richten ,t'x veten iiiamiscripto libro latino chronicorum Wor-

matiensimir. nrk lie sich iiu Auhange zu einem Exemplar der

Zorn'schen Kronik fanden.

Handschr. 3" (bei Böhmer: b): Ein Kodex in Darm-

stadt, welcher nach einer unbedeutenden Bischofskronik aus-

1) Wir fahren die Handschriften nicht nach der Alteren Bdbuer*

ecken Benennung auf, sondern so wie Ports sie zählte, und swar des-

balb, weil der Letitere za einer Band«duift noch eine Parallelhand-

schrifb fai;d. In Einem Punkte müssen wir freilich auch von "Petkz

abweichen

2) Um nieltt alle Aeiis'^prüohkeiten der einzelnen Handschriften

zu wieilerholeu, verweisen wir für cüese auf Böhmer, foutes II, S. XXI fg.

und MG. SS. XVII, a&fg.

Diqitized b^i^^^^nj^e



gedehnte Notizen über die neschichte der Stadt Worms im

dreizehnten Jahrhundert bietet. Die Oitate flir den Böhnier-

at'hen Abdruck dieser Handschrift finden sich: fontes II, S. XXIL
Zu dieser Handschrift fand . Pertz noch eine fast gleich-

lautende zweite, die er daher 3 naimte. 3* und 3'' w eichen

nur in einzelnen Lesarten von einander ab; tXir die Betrach-

tung des Inhalts können wir sie als eine einzige Handsdurift,

die wir ä"*' nennen wollen, betrachten. Durchaus za mis-

billigen ist es dagegen, dass Perbs neben diese beiden den

Mon. Kirag. wie eine dritte Parallelhandschrifb stellt und

denselben mit 3^ bezeichnet. Die Kronik des Mönches von

Kirschgarten ist ein Werk för sich und hat als Ganzes be-

trachtet mit den „Wormser Annalen" nichts zu tun. Be-

rührungspunkte zwischen beiden sind da, wir werden die-

selben auch feststellen.

Eine Handschr. 4 (bei Böhmer: e) gab nur das Stück

B 180,.,^ 181,,,, ist also nur von geringem Wert.

Das Verhältnis der drei hauptsächlichen Handschriften,

1, 2 und 3*^, ist das, dass 1 die Brttcke zwischen 2 und
3*t> bildet. In Handschrift 1 steht nichts, was nicht auch

entweder in 2 oder in 3*^ stünde. Dazu kommen noch ein

paar, ft-eilich nur geringe, Uebereinstimnmngen zwischen 2

und Es war aus diesen Gründen für Böhmer nicht

zweifelhaft, dass der Inhalt der di'ei Handschriften aus einer

gemeinsamen Quelle herrühre, welcher er den Namen „Wonnser

Annalen* gab. Seine Au>;«,^1be ist nicht ein einfacher Ab-

dmck der Haudschrifteii. wie sie vorlagen. Biihiner hat

vielmehr die verscliiedenen Handschriften zusammen als ein

einluMtlirhes Geschichtswerk behandelt, dessen Anordnung nur

durch die verschiedenen Excerptoren gestiu't war, und t r liat

den einzelnen Fragmenten die Stellen angewiesen, du- sie

nach seiner Ansicht in dem gemeinsamen Urtext gehabt

hatten.
')

Pertz hielt, als er die Ausgabe für die Monumenta Ger-

1) Das Genauere über die Eiiuichtuii}^ der Böhmer'schen Aii-^.ibe

üiehe in der Einleitung zu derselben. Böhmer, tönte» Ii, Ö. XXI u. XXII.

Worui»er Auiiitleii. 3
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maniae besorgte, an der Böhmer'schen Voraussetzung fest

und leitete daraus ganz folgerichtig das Recht für den Heraus-

geber ab, noch freier mit dem Text der verschiedenen Hand-

schriften zu verfahren. Er sah in den ,Wormser Annalen"

städtische Aufzeichnimgeu, welche gleichzeitig mit den Ereig-

nissen und also streng kronologisch gemacht worden waren.

Daher ordnete Pertz alle Fragmente in seiner Ausgabe nur

nach der Zeitfolge, nnd, wo Lücken waren, eigänsste er die-

selben durch Bruchstücke aus dem Monachus Kirsgarteusis.

Das war bei dem einmal eingenomm^en Standpunkt völlig

riohtig; der Fehler Pertz* war nur der, dass er für die Ridi-

tigkeit seiner Ansicht keinen Beweis brachte. Und anfESUlig

war schon gleich, . dass sich die Fn^mente überhaupt gar

nicbt kronologisch ordnen Hessen, sondern dass bei Perts

häufig in zwei Kolumnen zwei von einander unabhängige

Erzählungen gedruckt sind, welche zeitlick neben einander

herlaufen.

Um ein möglichst unbefangenes Urteil zu gewinnen»

müssen wir so weit zurttckgehen, wie wir können, d. h. uns

Torstellen, wir Iwtten die einzelnen Handschriften als solehe

erst eben gefunden. Unabhängig von den beiden im Princip

so Terschiedenen Aosgaben müssen wir die Untersuchung

führen. Zum Gitiren eignet sich Böhmer s Ausgabe besser,

wdl sie die Handschriften doch deutlicher erkennen lässt,

als die Pertz'sche, weldie das HandschriftenTerl^ltnis ganz

verwischt

Digitizcü by ^(j^j-j.l'^



T.

Der Stil.

Wie ein jedes Ding durch vielfSltige Benatznng zwar

an praktiaclier Brauchbarkeit gewinnt, jedoch au manchen

äusaeren Merkmalen, an nrspranglichen scharfen Umrissen

und karakteristischen Rauhheiten Einbusse erleidet, so ins-

besondere das allgemeinste Mittel menschlichen Verkehres,

die Sprache.

Im dreissehnten Jahrhundert wurde viel geschrieben, und

die latdnische Sprache war zur historischen Darstellung dem

Erzähler ein geitigiges Mittel geworden. Aber eben deshalb,

weil jetzt das Wort 80 leicht dem Gedanken sich unterord-

nete, weil der Geschichtschreiber nicht mehr mit dem Aus-

drucke rang, vermochte der Einzelne nit ht mehr, der Sprache

sein Gepräge aufzudrücken. Und wir ki'ninen nicht so sehr

Ttjii dem Stil des Einzelnen, als von dem Stil des Juhrbun-

derts reden. Nur durch scheinbar uiibrileuteiide Klcinitj-

keiten untersrheidet sieh der Stil der eineu historischen Quelle

von dem der aiiderii: iiber eben dieses Kleine gewinnt fllr

die Lntersucliung liedeutung.

Die Handschrift 1 unsres (ieschichtsWerkes ist zu kurz,

als dass sich aus ihrer Betraehtnng sichere Ivesultate er-

gäben. Zudem findet sich der Inhalt von 1 teils in 2, teils

in 3*''. Darum beschränken wir unsre Stiluntersuchung auf

2 und S***; und zwar betrachten wir in diesem Abschnitt

nur das rein Aeusserliche des Stiles. Ergäbe sich volle Stil-

gleichheit in beiden Handschriften, so wäre die Gleichzeitig-

keit der Niederschrift mit den Ereignissen unmöglich. Denn

ein Einzelner kann nicht durch ein ganzes Jalirhundert hin-

durch gleichzeitige Aufzeichnungen machen. Ei^ibt sich V er-

8*
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schiedfuheit des Stiles, so ninss undervveiti^«' Untersuchung

die Herkuntt der vt'i-scliitfdenen Teilo festzustellen suehen.

Im Allgetiieinen weisen beide Hamischriften ein gutes

Jjatein auf, natürlich kein klassisches Latein. Im Gegenteil,

jedem an das Letztere und an dn*i Hnmauistenlatein ge-

wöhnten Ohre müssen die karakteristischen Merkmale der

Latinität des ausgehenden Mittelalters, wie unsre Handschriften

sie bieten, barl)arisc)i ersdieinen. Zu solchen Merkmalen ge-

hört der häutige Gebrauch des Supinum. (B lß:3,^; lß9,8Q;

171i4i%-»84; 170,^5 „, 8«; 180,2; 181,,,; 188,,,;

195, -. 196,3^; 200,,,; 201,,; 205,,^; 206.„.) Fast durch-

gehend sind SUU8 und eins, sibi und ei verwechselt (B 164,3^«

172,^; 174,„; 177,^; 179,^,; 182,,; ISS,^,; lO?,,,; 201,3^.

161,3,; 165,,,; 166,^, ,; 169,„; 171,„; 174,

17ö,„; 178,,,; 187,,,; 189,„; 190,„; 193,5,,,; 194,,, 3«^;

196,„; 199,,,; 201,,, ^; 208,,, ,; 206,^^,.) Oft vertritt das

part. praes. ein yerbum finitum. (B 175,,, g, ,^; 176,^,;

179,„, 9,; 182,3,; 18^u«; 187,3,; 189,,,; 194,,; 197,,^;

204,,3.) Beliebt ist auch eine zwiefache, verstärkte Bildung

des perf. pass., nämlich durch Zusammensetzung des part

perf. pass. nicht mit dem praes., sondern mit dem perf. von

esse. (B 159,,, 100,,; 16;J„^; 164,,,; 168,,. ,,; 1G9,„.

i4> "20) -21' l'^^M-i' l'1^4s» 172,go; 175,^; 177,3q; 1/9,,,, ,-;

181,,,; 181S,^; 190,,,; 191,,,, 192,,. ,,; 193,,,;

197,,; 199,3^; 200,,; 203„3; 204,,^; 205,,; 2Ö5„,; 207„j
Sehr verletzend fttr das Ohr wirkt das «ita quod c. ind/ fßr

,ita ut c. conj." (B lü8,„; 171,.,,; 178,,,, ,„; 184,^,;

186„i; 189,,,; 190,,,; 193,„; 198,,,; 203,,,.) B 180,3^

steht sogar einmal taliter quod c. ind.

Wir haben diese Citate deshalb so ausfHhrlich gegeben,

weil wir zeigen wollten, dass diese Merkmale, welche flir

das Latein der letzten Jahrhunderte des Mitiehilteis karak-

teristisch bliebcu, bis der lluinanismu** sie verdriüi<j:te, sich

durch beide Handschriften, sowul 2 wie 3"*', hindurch ziehen.

Es ist Ulis Jas eine Gewähr dafl\r, dass die liundschrif't 2,

welche erst im sieheiizehnten .lahrhnndert geschrieben ist,

den Karakter der alteu Aufzeichmmgeu bewahrt und nicht

._^ kj 1^ -0 Google
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verwischt hat. Eine genauere Datinuif^ der Kntstfhiint; unsier

Quelle ist ims freilich durch iliesi.' Beobaclituiigt'u nicht cr-

mr>jTlicht. Die Hi^^cntiiinlichkcitcu passeu für das dreizehnte,

vierzehnte und tuiitzeliiiti' Jahrhundert.

Mit den o))irrcn Merkmalen hahen wir die karakteristi-

schen Uebereinstimniungen der beiden Handschritten erschoptt.

Neben diesen gibt es aber eine gros.^e Anzahl von Ver-

schiedenheiten, die wir im Folgenden zusammenstellen. Na-

türlich sind es auch hier nur Kleniigkeiten, die aber, mit

Konsequenz durchgetUhrt, Beweiskraft gewinnea. Konsequenz

aber ist erforderlich; wir werden dämm auch hier erschöpfende

Gitate geben müssen.

Am Augenfälligsten ist, dass 3""' die Tatsachen stets in

breiter fortlaufender Darstellung bringt, während 2 eine Zu-

sammenstellung von einzelnen, oft sehr knappen Notizen

gibt. Nur Eine grössere zusammenhängende Pirzählung findet

sich in 2, die sich sogar durch Uebcrschriften (B 1Ö4,»2

und 192,,) kenntlich macht. Diese Erzählung erörtert die

Handel der Stadt Wonus mit dem Ritter Jakob Ton Stein*

sie steht B 184,„— ISS^j^; 192,,—196, j,; lO?,^—199,ii.
Mit der ausführlicheren Darstellungsweise hSngt es zusammen,

dass 3*^ es bisweilen liebt, die ^tze etwas umständlich durch

accidit quod c. ind, einzuleiten. (B 166,g^; 168,,; 171,

177,^^.) Dieselbe Erscheinung finden wir auch in den Hän-

dein des Jakob von Stein (B 192,^^; 197,,), dagegen sonst

niemals in der Handschrift 2.

Die VeTknQpfang der Sätze unter einander weist in den

beiden Handschriften Unterschiede auf. 3*^ liebt die An-

knfipfiing durch ,enim*; aber dieses «enim'^ heisst hier

nicht «denn*, sondern «aber". (B 163,.^.; 164,^; 164,,,, wo
freilich B «eciam" liest, aber znm Vergleich MG. XVII, 48,

Aum. h heranzuziehen ist: B 168,.^^; 170,,,, wo allerdings

B ,enm'' liest, aber MG. XVll, 52, Anm. b zu vergleichen

ist; B 170,.,^; 175,^; 177,,,: 178,,,.) Auch in den Hän-

deln des Jakob von Stein: B 195, = MG. XVII, 62, lesen

die Letzteren .enim*.

Dieses „enim" tindet sich in der Haudschrift 2 niemals;
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hier ist lielmehr eine andre, in 3*^ fehlende Art der Sata^

TerknQpfung beliebt, nSmlich durch «^nempe*^. Bock ist diese

Partikd von ihrer eigentlichen Bedeutung „denn doch, na-

türlich* zu völliger Bedeutungslosigkeit herabgesunken. (B

182,,^; 185,,,; 187.,,,: 2<>2,„, ,,; 203,,,; 207.,,.) In seiner

richtigen Bedeutung findet es sich in der Handschrift 2 nur

in den Jläntleln des Jtikoh von Stein. (B 185,.,)

lü der Datiruiig linden sich zwischen den beiden Hand-

schriften gleichfalls mancherlei Abweichungen. 3»'' schreibt

stets «anno duniini*, 2 üchreibt stets „anno", und zwar hat

3''*' dif Jaliresbezeichnung meist in der Mitte de«; Textes,

während 2 sie gern nlf Febprschrift des einzelnen Abschnittes

bringt. Tk»lege liietet jede Seite bei Böbmer. Nur zweimal

schreibt 2 „anno duniini" (B 193,^^ und 197,Jj das ist in

den Händeln des Jakob von Stein.

In der Verwendung der Datirung durcii Heili^cntage

stellen sich 2 und 3*'' gleich; dagegen ist eine versteckte

Verschiedenheit in der Auwendung des römischen Datums.

3**' gebraucht dasselbe nin* in beschränktem Masse: dreimal

(B 163,2(j; 169,,, an Todestagen von Bischöfen, sonst

nur (B 159,,^,) an einem beweglichen Fest \md zweimal

(ß 170,jj^ und 171,^^), wo sich das Datum gar nicht anders

ausdrücken liess. Dagegen wendet 2 die römische Datirung

viel häufiucr an, auch da, wo eine Datirung nach bekannten

Fest- und Heiligentagen möglich war: B ISS,,^ für in die

S. £gLdii, B 188,2, ^ ^ coena domini, B 191,^, für in

Tigilia Antonii, B 169,«, für in vigilia kathedrae Petri

und öfter.

Auch die Einführung, der verschiedenen Machthab^,

welche Einfluss auf Worms hatten, des Papstes, des Mainzer

Erzbischofe, des Wormser Bischöfe, des Kaisers und des Kö-

nigs, geschieht in beiden Handschriflien in verschiedener Weise.

schreibt stets ^^dominus papa* (B 166, jg, j^; 174,^;

177,^^, während 2 neben ,»dominu8 papa" auch einfach

«papa" schreibt (B 187,^,).

Der Mainzer Erzbischof, zu dessen Kirchenprovinz Worms
gehörte, heisst in S*** nie anders als [venerabilis] dominus



aichiepiscopus Moguntimis. (B 163,..„; 168,,,^; 169,.,^,; 170,,,^;

171,^2? l'^^»34» 18^^14-) Diesen ausführlicheji Titel hat er in

2 uur einmal, in den Häiirleln des .lakob von Stein (B 1915,,^).

Sonst heisst er hier archiepiseopus M(i(»:uiitimis, episcopiis

Moguntimis, dominus Moguntiuus. (B 181,2,,; ^^^n
183,j,fg.; 185,,,; 187,,,; ISH,,«; 189,,, 199,,,; 206,,.)

Den Wormser Bischof nennt mit Aufnahme von zwei

Stellen die Haiidsclirift 3"*' stets «dominus episcopus* oder

gar .veuerabilis douiiuuö episcopus". (B auf allen Seiten

von ir.O hifs 174 und 180,.. ^: 201,,,. Die Handschrift

2 dagej^^en braucht nur selten , dominus episropns", meist

schlechthin „episcopus". Und gar ,veneraliilis episcopus'

braucht sie nur einmal flir einen verstorbenen Bischof (B

185,j-). Auch hier unterscheidet sich wieder die Stelle über

die Händel des Jakob von Stein von dem übrigen Teile

-von 2. (Vgl. das «veoerabilis dominus episcopus" B IdB,^«;

194,,; 106,,,.)

Den Kaiser und den König bezeichnet 3*'' nie anders

als mit ^dominus imperator"*, „dominu.s rex" (B 160,^^ fg.;

161,3,2,; 162,,; 168,,^; 164„fg.; 165,, fg.; 1 66,5 fg.;

167,jjg.; 168„Jg.; 169,,,; 173,,,,; 174,,,; 177,,,; 201,J,
wahrend die Handschrift 2 das «dominus'' häufig weglJls»t

(B 179,, fg.; 181,,; 182,1^ fg.; 183,,,; 185,,, fg.; 187„<>;

188,,,%.; 190,i; 191,,^^; 205,,,; 207,,), was in 3* nie

YOrkommi.

Zu diesen Merkmalen kann man noch einzelne Kleinig-

keiten hinzufügen, welche nur die eine oder die andre Hand-

schrift aufweist. Die Handschrift 2 gibt , Boten schicken

an Jmdn." durch «mittere pro aliquo* (B 178,^,; 182,,0;

188,,); „accipere* heisst «rauben, stehlen* (B 186,^-^; 20;^,^^;

besonders entspricht ganz der nachtemen Schreibart der

Handschrift 2 die häufige Notirung der Preise, sehr oft ein-

geführt durch «ad expensas, in expensis, ad estimationem".

(B 181,^,; 182,,, fg.; 183,, fg.; 185,,^; 203,,, u. ö.)

Die Darstellung in 8*^ ist bisweilen noYellistisch, der

Stil ist schmuckvoller. Kurze direkte Reden sind hier und

da eiugeflofditen, und hierin ist wieder die Stelle von
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den Händeln des Jakob von Stein der HandBcbrift 8*^ nahe-

stehend.

Sahen wir schon vorhin, dasa 3*'' mit der Titulatur der

Kirohentnrsten recht sorjjffaltij? ist, so können wir hinzu-

fügen, dass auch das Latein dieser liaiulMhrift einen leisen

kirchlichen Anstrich hat. B erinnert das Et contre-

muit civitas per ruinam (so ist zu lesen) eins etwas an

Nahuiu 1,^: Et contrenniit terra a farie eins. Dip Stelle

B 172,2,: quod cüntra stiniuhun nnn possent reealcitrare ist

eine biblische Reniinis( eiiz an Acta !».,^ und -ß,,4: Säule,

Säule, quid me perseqneiis? durum » st tibi contra stimuluni

calcitrare. Auch ganze Hibelversf sind eingetlochten: B
170,.^^ = 1. Tun. 3.,; B 171., — Kphcs. 5,,„. Eine grössere

Stelle (B 175.,, ), die ."stilistisc h sich sehr an die Vulgati»

anlehnt, bctiacliten wir weiter unten.

Auch für 3"'' können wir noch einige kleine Eigen-

tümlichkeiten beibringen, welche sie von der Handschrift 2

unterscheiden. Hierhin rrohört: extendere oder admittere

gladium spiritualem (B 1(50..,.: 172,,^), migrare a secnlo

(B löB,,,.; 168,3^; ITO^jy), mediantibus viris di5?cretis und

ähnliche Wendnngen, dio «ich nur in 3"'' und der Erzäh-

lung von den Händeln des Jakob von Stein linden (B 161,,;

163,i; 172,^8; 173,2<: 201,,; 193,, j: 196,,), die Vorliebe

ftr .valde« (164,,, fg.; leö,^,, .,,fg"; löS,,^'; 170,i; 172,,;

176,„), sowie fßr »continno" (B 162,,,,; Ißö,,^; 166,,,;

170,,, jj; 172,,; 175,^^; 177,,), und endlich das »existere"

in der Bedeutung «sein* und ,bleiben* (B 163,^; 164,, fg.;

169,11 fg.; 172,j In derselben Bedeutung kommt es in der

Handschrift 2 nur in den Händeln des Jakob von Stein vor.

(B 195,4 192,,,, wo «commissnm eztitit* sogar bedeutet

,es wurde übertragen*.)

Man muss einräumen, dass diese Art der StUnnter-

Buchung etwas Kleinliches an sich hat; man darf^ sie auch

nur anwenden bei umfänglicheren Quellenwerken und mit

absoluter Vollständigkeit der Citate. Uns hat die Unter-

suchung hier das greifbare Resultat ergeben, dass die

Handschriften 2 und 3*** ans zwei verschiedenen Quellen
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geschöpft haben, nur mit der Einschränkung, dass ein

Teil der Handscbrift 2, der aber die Handel des Ritters

Jakob Ton Stein berichtet, derselben Quelle entsfcanunt^,

wie 8'^

Eine genauere Bestimmung dieser Quellen, sowie manche

kleine Modifikation, kann erst die Untersuchung des In-

halts der Handschriften au die Hand geben.

uiyiii^Cü Ly Google
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Die Uaudschrift 3"^

Dfr Abdrack der Handschrift i^"'' reicht bei Böhmer

zunächst von S. 158 bis 174,,; dazu kommen die Stücke

174,3_,; 174,,,— 178,^; 171»,,,— 180,,,; 200,3,-201.3^;

214,jj„—21ö,j,,. Hierzu ist an einigen Stellen, wie Böhmer

S. XXH schon bemerkt, Scbannat, hist. ep. Wonn., tom. I,

zum Vergleich heranzuziehen.

Schannat beruft sich I, S. III auf «Taria MSS. Chro-

uictt«; er dtirt S. 322, 380, 331, 384, 349, 850, 351, 3^2,

365, 873, 378, 381, 893, 409, 412 und 481 teüs im Texte,

teils am Hände ein Anonymum Chroniccm Wormatiense ma-

nuscriptnm; und endlich, viermal, nämlich S. 214, 218, 219

und 879 schreibt er einen «vetus autor anonjmus oder

coaevus" wörtlich aus. Diese letzteren vier Stellen finden

sich in der Handschrift 3*^ unsrer Annalen; sie entsprechen

B173,._,^,; 162,,,-,,; 169,,,-,^ und 170,«_^; 171,,,-^173,4

und 173,^—174,2.»)

Böhmer nun in seiner Vorrede S. XXTI meint, alle diese

oben angeführten Notizen stanmaten aus Einer Quelle; das

1) Ueber die Henutzun;,' der Lesarten bei Schannat ist Folgendes

zu '^a^Mi: Seit J. F. Moritz im Jabrc 1756 seine unbeholfene .histo-

risch-diplomatische Abhandlung vom Ursprung derer Reichsstädte*

gegen Schannat geschrieben, in welcher er diesen alä Geschichtsfäl-

scher hinstellte, ist der Letztere sehr oft wirklich fOr einen solchen

angesehen worden. Es ist wahr, Schannat sehrieb für Geld auf Be-

stellung, die Tendenz seines Buches war ihm vor;. ' rieb«!, ehe er

an den Stoft' herantrat, und für difse Tendenz kouiite er nur eine

Auswahl des vorhandenen Materials brauchen. So ist .«eine Schrift

eine Parteisclirift, die i>arsteUung unhistorisch; jedoch das gebotene

Quellenmaterial ist nnverf&lscht , höchstens unvollständig. luterpola»

tionen und Verftndmingen find^ sich bei Scbannat nicht, nur bis-

weilen Anslassnngen.
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waren dann natürlich in Bolimers Sinne die alten Annalen.

Es l§88t Bich aber erweisen, dass die Citate SchannaiV ans

erscbiedenen Quellen fliessen. Sein Chron. Worm. MS. i»t

eine wirkliche Kronik, und zwar eine sehr amfangliche; sie

ging nach den Citaten S. 322—431 sicher von Bischof Diet-

lach (890—914) bis in die Mitte des sechzehnten .lahrhun-

derts, und zwar wol ohne ünterbiechuiig, denn die Citate

verteilen nidi gk'ichmässig über alle .lahrliunderte. Die vier

wörtlich ausgeschriebenen Stücke aber stamniL-n, wie schon

Böhmer annahm (S. XXII) und wodurch er eigentlicb seiner

eii^enon Hypothese von der gleichen Herkunft aller Sehannat-

schen Citate widersprach, nicht au;- einer vollständigen Kronik.

sondern ans unserer Fragmentensunmilung o '''. Ist xdiuu

bei Sehannat. der sein- si hart' die alten gleichzeitigen (^)nellen

von den niehr ghdehzeitigen scheidet'), aus der ganz andern

Eirführnng des ( itates. nämlich durch die WOrte ^ex cuaevo

scriptore* '-). zu scbliessen, dass er nicht sein Chron. ^Vorni.

MS. meint, welches sicher nicht durch alle Jahrhunderte

hindurch eine gleichzeitige (^ut-'lh^ war, so wird andrerseits

auch ganz deutlich, dass bei den genannten vier Stellen nur

an nnsre Sammlung 3*'' zu denken ist. Erstens nämlich

bringen die vier Stellen nichts, was nicht auch wörtlich in

stünde, und zweitens bricht gerade dort 3*** ab^), wo
Schannat nach genau denselben Schlussworten sagt: Uucus-

que anonynuis noster. (1, SSO,^;..)

Nur irrt Böhmer, wenn er S. XXII meint, Schannat

habe die Ilandschrifb 3*, also den Darmstädter Kodex, ge-

kannt. Die Lesarten ergeben vielmehr eine Verwandtschait

mit der Handschrift 8^^)

Was wir uns unter dem Anonvm. Chron. Worm. M8.r

1) Vgl. z. B. Seh. I, 8. 308, Z. 1 fg.

2) Daps Schannat in die.«en» Falle in Betreti' der lüeicbzeitigkeifc

im hrtum ist, wie unsre l utersuchunj; zeigen wird, ist ohne Belang.

Kr liielt die Stellen lür das Werk eines gleichzeitigen Autors; das

ist hier massgebend.

3) Vgl. MG. XVII, GÖ.i, und Anin. e.
•

4) Vgl, die Lesfurten MG. XVII.
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bei Schannat denken sollen, bleibt fragUcb. So weit wir

nach den wenigen Gitaten 'ans demwlben, die nur Uber Taten

lind Erlebnisse der Wormser Bischdfe berichten, einen Scblnss

ziehen ddrfen, war es eine Bischo&kronik, Möglich ist, dass

diese letztere identisch war mit dem chron. clericonini, das

Flersheim S. 33. 34, 37 und 39 citirt und das frleiehfalls

eine Bischot'skronik p;ewe8en sein muss. Es spricht dafür

iihi-v nur ciiie kleine karuktvristische Stelle, welche die bei-

den Kroniken bei dem Bischof Erpho gemeinsam halten.

I>ers>t'lbe starb schon ;ini dritten Tage seines Episkopats;

und das drücken hfiih^ Kroniken mit den Worten .qnartnm

diem non vidit'' aus.') Vielleicht aber hahm Hniiv

Stelle iina>dijin<;ig von einander der vita Bnrchardi entlehnt. ')

Wir SL'htMi auf alle Fälle, dass rs mannigfache alte

Woniist r (!esi lii( htsipiellen gegeben, deren Wert natürlich

sehr verseliieden war, und dass es daher sehr verkehrt i?t,

sie alle ohne Weiteres \mter den Begiiti' ^W orm.'ser Annalen*

unterzuordnen. Fi'ir nnsren nächsten Zweck, die Untersuchung

der Handschrift 3*'', ergibt sich aus Schannat's Werk nur,

da.ss wir die vier wörtlich ausgeschriebenen Stellen zum Ver-

gleich heranziehen dürfen, alles Andre aber fern zu halten

haben.

Die Handschrift 3»'' enthält keine zusammenhängende

Erzählung. Wenn jetzt das Stück B 160.,— 174,,. welches

die Taten der Bischöfe Heinrich, I/andolf, Konrad, Hicliard

und Eberhard in den Jahren 1231—1266 schildert, den Ein-

druck unversehrter Einheitlichkeit macht, so ist zu bedenken,

dass die Stücke ans 3*'*, welche jetzt auf den Seiten 173,^

bis 21 5, verstreat sind, in der Handschrift zwischen dem

Text jenes ersteren grosseren Stückes stehen und erst yon

Böhmer ausgeschieden sind. Somit karakterisirt sich die

Handschrift gleich als eine Fragmentensammlung.

Die erste Frage nun, die an uns herantritt, ist die:

Stammen diese Äuszflge alle aus einer gemeinsamen Quelle?

1) Sch. I, 330; Fl. o7,j^.

2) U6. SS. IV, 884. ,e.
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Wir haben im vurigen Abschuitt ge»eheu, Jai», \va> ilea Stil

angellt, ge<;en die Annuhnie gemeinsamen Ursprungs aller

Kragniente kein (irund V(n li«'<j;t". AVol alM'r sind aus anderen

(iründen zwei Stücke aus 3'' mit Bestimmtheit auszuscbeideu;

dieselben stehen B 161,,^— ""^^ ^'^'ii— l'-^-i-

Wir wollen ilu' hVtrachtung dieser beiden Stücke an

das Ende der Erörteiunuen über die Handscbritt ;
' stellen,

weil sich dann leicliter zeigen lässt, dass der Standpunkt

des Vert'asser.s dieser ausgeschiedenen Stellen ein anderer ist,

als derjenige, welcber sich im übrigen Teile von 8"'' ausspricht.

Der Abdruck von 3-*'' bei ßöhmer beginnt mit einer

Zasammenstellung der entsetzlichen Brände, welche mehrmals

iiu dreizehnten Jahrbundeii; die halbe Stadt einäscheiteu.

Diese Notizen machen durch das Detail ihrer Angaben, das

nur aus der Anschauung des (ieschehenen heraus so geboten

werden komjte, den Eindmck uianittelbarer (ileichzeit^keit.

Auch die Datirung H 159,^,,. eine vcdlig tibereiustimmende

Znsammenstellung des kirchliciieu Festtags mit dem römi-

schen Datum, ist eine gute Gewähr für den gleicbzditigeu

Ursprung der Notiz. Die Zusammenstellung dieser sieben

Nachrichten ist aber ebenso wie der kleine Zusatz B 159^^

erst in späterer Zdt gemacht von Einem, dem daran log,

mit Einem Blick die Heimsuchungen, welche die Stadt er-

litten, zu überblicken. Von ihm ist auch wol die Schluss-

bem^kung: In hiis magnis incendiis etc., welche, wie die

Worte «vix nnquam poterit superore" ergeben, zu einer Zeit

geschrieben ist, als Worms noch unter den Folgen der

Feuersbrünste zu leiden hatte, also vielleicht bald nach dem
letzten verzeichneten Brande.

Mit B 160,^ beginnt dann die eigentliche Erzählung.

Wie schon erwähnt, ist sie nicht vollständig, sie weist in der

Mitte oft Lücken von mehreren Jahren auf, die wol im Ori-

ginal nicht vorhanden waren. Dennoch ist dentlich erkennbar,

dass wir es mit einem Au^ug aus einem zusammenhängenden

Werke zu tun haben. Keine Annalen sind es, sondern Reste

einer Kronik. Dafür spricht die behagliche Breite der Er-

zählung, die planvolle Darstellung, das Ueberblickeu grösserer
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Zeiträniiie, die sehr allijt'Uieinen Zeitangaben oder gar das

gänzliche Fehlen derselben, nntl die Abweichungen von der

Kronologie (B 160,^2' löö'ää? 168' 2? I^^m.v 169tao%.; ^"^^^ii

11. (>,), Und, um das Resultat voraus zu bringen, so ist uns

mit Ausnahme der oben schon ausgeschiedenen Stellen

B 161,j^-102,,.. und 173,,,— 174,^ in 3"' nicht eine Samm-
Itrng Ton gleichzeitigen bürgerlichen Aufzeichnungen, son-

dern ein Stück einer nicht gleicli/.eitigeii Bisckofskronik er-

halten. Um den Bischof dreht sich die ganze Erzählung,

er allein stehfc im Vordergrund des Interesses, im Mittel-

jurnkt der ganzen Darstellung. Di»? Einteilung des Stoffes,

die Zeitrechnung geschieht nach seiner Itegieningszeit. Und,

was am deutlichsten die ganze Anschauung von der Stellung

des Bischofs bezeichnet: die Stadt ist «civitas sna" (B 160,|^;

1 62,^1 ; 171,2^), sogar die Ratsmannen sind «consules

(eonsiliarii) sni« (B 166,,; 171,^,; 172,«).

Ausser diesen schon sehr heweiskrfiftigen äusseren Merk-

malen finden sich aber noch zahlreiche innere, viele karak-

teristische IrrtOmer und bewnsste nachweisbare Abweichungen

Ton der historischen Wahrheit, welche alle .dazu beitragen,

die nicht gleichzeitige Anfzeichnung und die bischöfliche Auf-

fassung zu beweisen. Die Letztere freilich ist oft weniger

erkenntlich aus dem was gesagt, als aus dem was yer-

schwiegen wird; und bei der Aufdeckung solcher Stellen ist

die Gefahr naheliegend, dass man dem Verfasser absicht-

liches Verschweigen zur Last legt, wo er nur mimgelhaft

unterrichtet war, dass man in den Text hineininterpretiri.

Aber, wo eine ganze Reihe Yon Begründungen und Aus-

lassungen stets denselben Erfolg hat, da wird man auch an-

nehmen dürfen, dass sie denselben Zweck haben sollte, dass

also die Wirkung beah:>ichtigt und nicht zufllllig ist. Und

erreicht ist immer die Verteidigung der Ilandlungsweise des

Bischofs. •

Das zeigt sich gleich im Begimi vnisrer Quelle, wo wir

in das Jahr 1231 geführt werden (H 100,^— 161,^ ,).') Wir

1) Die Ki L'rnr/iin<r und I^erichti[rung der von Bf^lmior dem Texte

«ingettigteu, eiiigtiklamnierten Daten und Jabieszalileu siehe in dem
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liaben oben in iiiisn-r Einleitung den Verfassnnij.skampf bis

zu dem Punkte betrachtet, wo die Entscheidung in die Hand

<les Kaisers gelegt wurde. Das geschah eben im Jahre 1231,

Der Bischof Heinrich und die Bürger erschienen auf dem

Keichstage von Ravenna 1281—32*), und Friedrich 11. ent-

schied zu Ungansten der Bürgerschaft.*)

Natürlich erregte ein solches Urteil den Unmut der

Wormser noch mehr, und so setzten sie noch im Jahre 1232

eine Belohnong für einen Kei htsgelehrten aus, der ihre Ver-

tddigpmg gegen die Uebergriffe ihres Bischofs übernehüien

würde. Die Urkunde, in welcher sie dies tun ist nntür-

lich in ihrer Auffassung ganz parteiisch. Aber die Tat-

aachen, die sie berichtet, und die noch im Jahre der Ereig-

nisse aufgezeichnet waren, und deren Entstellung den ßärgem
vor Gericht mehr geschadet als genützt hatte, sicherlich aber

leicht zu widerlegen gewesen wäre, — diese Tatsachen dürfen

wir zweifellos zum Vergleich heranziehen, selbst wenn wir

ihre unbedmgte Glaubwürdigkeit nicht ohne Weiteres an-

nehmen. Soweit wir können, wollen wir aber die Richtig-

keit der Aussagen in der fraglichen Urkunde vorerst prüfen.

£s heisst dort: der Bischof habe vor seinem Zuge nach

Italien öffentJich beschworen, die alte verbriefte Verfassung

von Worms zu schützen. Erst auf dieses Versprechen hin

haben ihm die Büi^er eine Unterstütssung für seinen Zug

gewährt und ihre Gesandisdiaft vertrauensvoll seinen Be-

gleitern zugesellt Dann aber wurden sie benachrichtigt über

das fiilsche Spiel, das der Bischof mit ihnen trieb, indem er

zu Ravenna sein Ansehen gegen sie verwandte. — Natür-

lich bezieht sich dies auf die Verhaiullungen, welche den

Verordnuii^fen l'nedrichs II. gegen die Autonomie der bischöf-

lichen Städte \orausgingen.
')

Abschnitt , Lesarten''. Auch muss wegen manuiglacher Textkonek-

turen bisweilen aaf diesen Abschnitt verwiesen werden.

1) B—P, V, nr. 1910a—lM6ft.
2) Sch. II. 110; Boos Wü nr. 1Ö5. 156.

Ö) Book WL' nr. 159.

4) B—F, V, UV. 1917,
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Dann lieisst es in unsrer Urkunde weiter: Der Bischof

erwirkte sich vom Kaiser das Recht, alle alten Satzungen

zu Worms umzustossen. — Das muss sich beziehen auf das

Privileg, welches Friedrich II. dem Bischof Heinrich zwar

erst im Januar 1232 ausstellen liess^), welches aber eine

Folge der Verhandlungen war, die schon im December 1231

ihr Ende erreicht hatten.^)

Diese Urkunde nun sandte, wie wir aus andrer Quelle,

nämlich aus einer Urkunde Friedrichs II. vom Mai' 1232^)

wissen, der Bischof sofort nach Worms. Dort aber wider-

setzten sich die Bürger dem Befehl und wandten sich, wie

sie selbst in ihrer Denkschrift sagen, hülfesnchend an König

Hcnnrich (MI.), der ihnen auch, entgegen der Verordnung

seines Vaters, ihre alte Verfassung bestätigte.^)

Das ist ein unmittelbar gleichzeitiger Bericht, der, wenn

wir in ihm mehr als die nackte Aufstellung der Tatsachen

sehen wollen, die Sache der Bürger yertritt. Vergleichen

wir nun mit demselben unsre Ännalenstelle B 160,| bis

Nach der Darlegung des Zustande» von 1231 (ß 160,,_-)

wird Einiges zum J>obe des Bischofs gesagt und darauf die

Reise desselben nach Havenna uiutivnt mit den Worten:

honorem ecclesie sue attendeus (B 160,,,). Von dem Ver-

sprechen, das er den Bürgern gegeben und der ünterstütziiuir.

die sie ilnn gewiiiirt, wird nichts berichtet. Er klagt beim

Kaiser und erwirkt ein günstiges Urteil.

Auch im Folgenden ist unsre Ännalenstelle uiclit ganz

unanfechtbar; die fin/clucu Tatsachen sind richtig, aber

nicht in das richtige \'rrhiiitnis zu einander gestellt. Es

heisst nämlich weiter: Der Bischof kam ,cum gnndio* zu-

rück^) und liess den Bürgern die Urkunde des Kaisei-s zeigen;

1) li-F, V. nr. imö.

2) U'V, V, ur. HUT.

3) HailIard-Br4holles,.hi8t. dipl. Frid. IL, IV, S. SS5.

4) Boos WU nr. 154.

5) Das war im Sommer 1232, denn Mitte Mai war Bischof Hein«

rieh noch beim Kaiser in Italien. B-F, V, nr. 1987.
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er selbst blieb vor der Stadt,') Üie liür^'ersrhaft aber war

widersetzlich, deshalb belegte Heinrich die Stiult mit dem

Interdikt. Und dieses bischöfliche Interdikt soll uacU der

DarsteHung der .Wormser Annalen* die Ursachf^ gewesen

sein, dass die Bürger, allerdings erst nach Jahrestrist, dem

Bischof nachgaben und sich zu einer Neuordnung des Kates

verstanden. Die Letztere soll durch einige Stiltsherren und

Bürger entworfen und dann durch König Heinrich (VH.)

nachtraglich bestätigt sein. Nach diesem Bericht wäre also

durch die energischen Massregeln des Bischofs das neue

Stadtregiment zu Stande gekommen.

Aktenmässig liegen die Verhältnisse anders. Nicht der

Sprach des Kaisers und das darauf folgende Interdikt allein

machten die Lage der Stadt unerträglich; Viel schlimmer

war es, dass König Heinrich (VU.), der, wie wir oben ge-

sehen haben, noch im März 1 232 die BOrger sehr begünstigt

hatte, am 4. August desselben Jahres die Hand tou ihnen

zog und ihnen ihre alte Stadtverfassung nahm. ^) Vier Tage

darauf, am achten August'), schrieb er ihnen« er werde am
29. August den Erzbischof von Mainz, den Markgrafen von

Baden, sowie die Herren Gerlach von Büdingen und £. von

Walburg senden, damit diese mit dem Wormser Bischöfe zu

Aller Zufriedenheit die Verhältnisse ordneten.

Wir sehen also, die erste Anregung zur Beilegung des

Streites ging vom Könige aus. Ein Anderes freilich ist es

noch, wer wirklich dann die Verfassung neu ordnete; auch

hier stehen sich zwei Aussagen gegenüber. Die , Wonuser

Aiiiiait.-n berichten von der gemeinsaiiien Feststellung «lureli

Mitglieder des Hochstitts und Worniscr Hiirger: Heinrich (V il.j

dagegen hatte die oben erwähnten Herren bestimmt.

1) Das Letztere ist wol richtisr; wir können tlen Bisctiut Heinrich

iu der Folgezeit bis l'iliU nicht in Woruiä uachweii^eu. 1232 iuli Ib.

urkundet er auf seinem Schlosse Stein und hat daselbst eine Reihe

von Wonnsar Klerikern als Zeugen bei «ich. Boos WD nr. 153 c.

2) Boos, WU nr. l')8. Ueher die falsche Urkunde nr. 157 siehe

den Excurs am Knd>' dt r Abhandlung.
'6'' Ban<. \yU nr. IGO.

Woriuaer Annaieii. ^
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Betrachten wir zuimclisi das Resultat: Am 27* Februar

123o wurde die neue Haclitang abgeschlossen. Vierfach

ward die Urkunde ausgestellt:

Ausfertigung I: Vom König, acta apud Oppenheim.^)

, II: Vom Bischof, ohne Ort.^

, III: Vom Domkapitel, ohne Ort.*^)

« IV: Von den Bürgern, ohne Ort.*)

Wenn wir nur diese abschliessenden Urkunden ins Auge
^sen, so hat allerdings unsre Stelle der »Wormser An-

nalen* Recht, indem sie als Beteiligte ausser dem Bischof

den K6nig, qnosdam de capitnlo maioris ecclesie et quos-

dam de ciTibus bezeichne! Es sieht also ganz so aus, als

ob unsre Annalennotis ihre Kenntnis blos aus den Urkunden

geschöpft habe; und das wäre allerdings ein Beweis fbr spate

Abfassung.

Denn wo bleiben die Bevollmächtigten des Königs? Der

Markgraf von Baden findet sieh in den Zeugenreihen der

Ausfertigungen I, II, IV; auf das Fehlen der Herren von

Büdingen und Walburg darf man vielleicht nicht zuviel Ge-

wicht legen. Aber der wichtigste Gesandte, der Erzbischof

von Mains, fehlt.

Hier müssen wir, um Aufklärung zu finden, den Mo-

nachus Kirsgartensis nnd die Zorn'sche Kronik zur Aushülfe

heranziehen, wenn wir einen umfassenderen Vergleich Beider

mit den .Wormser Annaleu* auch erst später vornehmen.

Zorn (S. B5) erzählt, die Neuorduung der Verfassung

sei zu Stande gebracht mit Verwilligung des Königs durch

den Bischof von Mainz, den Bischof von öpeier, den Mark-

1) Gedruckt zuletst bei Winkelwann, acta imperii inedita, Bd. 2,

nr. 69 I, wo aber Z. J51 ein Iialber Satz ausgefallen ist durch das

Abinen des Auges von ^absentaverit" ?.um nüehtitni ^absentaverit".

Die Stelle Z. 31—32 muss daher lauten: 8i f\c sex militibuei aliquis

>e per annum absentaverit, alter in locuni eius ab iUis novem eligetur.

Si vero de novem civibuä ae aliquia per anuum absentaverit, douiinu»

episcopus in loeum eius alterum subrogabit

2) Boos, Wü nr. 168.

•.^) Boo^ Wll nr. 164.

4j Winkelmann, 1. c. S. 67, nr. 69 II.

«
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janrafen von Baden und alle die andern Fürsten und Herren,

die <i( Ii <^ben in den Zeugen reihen 1, 11 und IV fanden.

JJer Mon. Kirsg. (S. III, Z. 31 fg.) meldet: auf Befehl

des Königs hätten der Erzbischof von Mainz, der Bischof

von Speier und der Markgraf von Baden den Bischof mit

den Büi'gern ausgesöhnt.

Wir sehen also, beide Berichte nennen an erster Stelle

den oben vermissten Erzbischof von Mainz. Und noch eine

andre Uebereinstimmung bieten sie: Beide nennen Frankfurt

als Ausstellungsort der Urkunde, während oben die Ansfer«

tigung I in Oppenheim entstanden ist und die andern drei

Urkunden gar keinen Ort nennen.')

Der Mon. Kirsg. bringt ferner den Wortlaut der Ur-

kunde; aber während die obigen vier Fassungen mutatis

mutandis wörtlich mit einander übereinstimmenf hat der Mon.

Kirsg. uns ein Privileg überliefert, das wir sonst, nirgends

finden. Punkt für Punkt stinunt es dem Inhalte nach mit

den vier Ausfertigungen von 1233 Feb. 27 überein, aber der

Wortlaut ist ganz abweichend. Die Form ist die, dass der

Bischof redet: lUi ergo XV simul sedeant nobiscnm in

consttlatu (MK 112,jo). Datirt ist die Urkunde: Datum Franc-

fordiae MGGXXXfTjUI, XUI Kai Mart, also vom 17. Fe-

bruar 1233, zehn Tage früher als die übrigen vier Ausfer-

tigungen.

Es gibt ffür diese merkwürdige bisher noch nicht be-

achtete Urkunde nur die eine Erkläi'ung, dass nämlich schon

in der ersten Hälfte des Februars 1233 in Frankfurt Yorver-

handlungen stattfanden, und dass die Urkunde im Mon. Kirsg.

das Resultat dieser Vorverhandlungen ist. Da König Hein-

rich dann am 27. Februar alle diese Abmachungen, wenn

auch in andrer Fassung m Oppenheim bestätigte, so ist mit

Sicherheit anzunehmen, dass auch die Torläufigen Beratungen

zu Frankfurt in seinem Kamen geschahen und dass hier der

späterhin nicht mehr anwesende, aber durch den Mon. Kirsg.

1) D;i^s MK 112,, uml li;?,^ aU T ihres/ahl MCCXXXVIII aii-il-f,

int nur ein \ ersehen, wie wir sie bei ihm so häuüg aatreäen; die

V muss fehlen.

4*
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und Zorn bezeuge Erzbischof von Mainz nehst dtfii ül)rigen

Abgeordneten des Kiinigs die iiia.ss^clteiide Stelluri^r einnahm.

l><imit erweist sich die ganze Verfassungsänderung in Worms
weseuthtli als ein AVerk des Königs und nicht, wie die

^VVormser Annalen" wollen, als Ergebnis der Massregeln

des Bischofs, ääA nur vom Könige bestätigt worden sei.

Auch ist es eine ToU^e Verkennung der Bedeutung des

Privilegs, wenn unsre Annalenstelle sagt, Heinrich (VIL)

habe deshalb um Bestätigung der neuen Verfassung ange-

gangen werden müssen, weil er überhaupt die Womiser

Bürgerschaft jederzeit stärkte und begünstigte. Das klingt,

als ob das Privileg vom 27, Februar 1233 eine Begünsti-

gung der Bürger sei. Diese aber wurden im Gegenteil durch

die Teräuderte Zusammensetzung des Rates aus ffinl^ehn Mit-

gliedern mit Vorsitz des Bischofs sehr geschädigt, sie haben

jederzeit .die alte Zusammensetzung aus vierzig Mitgliedern

zurückverlangt. Der Vorteil lag auf der Seite des Bischofs

Heinrich, der denn in Zukunft , wie auch sein Nachfolger

Landolf, ein treuer Anhänger König Heinrich's war, bis nach

dem Aufstande des Letzteren gegen seinen Vater der ganze

Zorn des Kaisers Über den Bisehof hereinbrach. —
An unsre bisher betrachtete Annalenstelle, die mit dem

erwähnten Privil^ endet, schliesst sich nun unmittelbar B
162,.,^ mit den Worten: .His omnihus peractts et compo-

sitione memorata confirmata* an, so dass also auch aus

diesem Grunde die oben ausgeschiedene Stelle B 161,|^—162,2^

hier zu streichen ist.

B 162,24—l^^'s« praktische Einführung der .

neuen Ratsordnung er^hlt. Man sollte glauben, dass solche

genaue Schilderung der Einzelheiten, wie sie uns hier ge-

boten wird, nur durch unmittelbar gleichzdtige Aufzeich-

nung auf uns hätte kommen können. Doch haben wir

auch hier nur die Ueberarbeitung eines bischöflichen Er-

lasses^. Es niuss nämlich zur Vornahrae der Vereidigung

des ntMien Kates der Bischof mit Anlehnung au die Urkunde

vom 27. Februar ein Programm haben entwerfen lassen, das

in der Ijekannten futunschen Form aller mittelalterlichen
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Verortlmiiigen ahi;et'as>t war. Thiss ««in solcher Hntwurf

iinsrem Kronisten v(n-i:('lf^oii , schrii wir ganz flfMitliili. Kr

nuissfe denselben imtiulich in historische Kr/.;ihhiiig über-

tragen: mitten in seiner Arbeit aber vergass er dies plötz-

lich. Und so hat er von , Dominus episcopus vero iurabit"

(B 163, jj^)
an das alte Programm einfach in üituhscher Form

abgeschrieben.

Der Schluss nnsrer Stelle (B «Et hiis lio-

neste peractis sodit dominus episcopus cum hiis quindecim

iudieimdo et civitati ac civibus providendo" klingt sehr im-

verfänglich. Allein dieselbe Notiz stets mit ähnlichen Worten

kehrt bei jedem Bischof wieder (B 1<54,.,: 16»>,.;

170,^; 171,^). Der Autor hat also sicher einen bestimmten

Zweck mit dieser stetigen Wiederholong, ja er bringt die

Notiz einmal (B 170,^) sogar da, wo sie nachweislich falsch

ist, wie wir sehen werden. Die Absicht ist klar; der Kro-

nist kannte sehr wol die Bedeutung des Verfassungskampfes,

er sucht stets festzustellen, dass der Bischof den Rechtszn-

stand strenge wahrte, so dass denselben in dieser gefahr-

lidien Sache kein Tadel treffen konnte. Ja, noch mehr, er

sucht durch Beteuerungen, wie sehr die Bürger ihre Bischöfe

liebten (B 164,,^, ^^fg.; 165,^^^; 171. den Eindruck

zu erwecken, als hStten der Bischof und die Bürger in voller

Eintracht gestanden. Dem widersprechen aber die unauf-

hörlichen Beibungen, die den Hauptinhalt unsrer Quelle bil-

den. Dass auf diese Versicherungen der Liebe und Eintracht

nicht viel Gewicht zu legen sei, hat u. Ä. schon Arnold^)

hervorgehoben. Dennoch ist die Auffassung der „Wormser

Annalen* nicht einzig die des Kronisten; vielmehr suchte

der Wormser Bischof sie von Anfang an zu fordern. Das

zeigt uns bereits die Urkunde des Bischofs Heinrich vom
.lahre 1234.'') Und seine Politik wurde von allen seinen

Nachfolgern fortgesetzt: Kt iin ii Fussbreit wichen sit- von der

erreichten Machthöhe abwärts, im Gegenteil, sie sucliten ihre

1) Deutsche Freistädte II, S. 43.

2) Boos, Wl nr. 172.
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Befugnisse noeli zu erweitern aber kleine Rechte gaben

sie dafür auf, offenbar in der Absicht, die sich in der ge-

nannten Urkunde des Bischofs Heiniich^) ausspricht mit den

Worten: sopita ioterim ex parte nostra omni materia, que

inter nos et cires alicnius discordie poterit et rancoris fomitem

ministrare.

Der Schluss der Regierung Heinrich 's (B l^Sj^^—g^) weist

einen kleineu Irrtum auf, den eine gleichzeitige Aufzeich-

nung vermieden hätte. Wir wissen aus dem Mon. Kirsg.

113,.2jjfg. und aus Z TOfj^fg., die an dieser Stelle, wie der

Wortlaut ergibt, aus zwei verschiedenen Quellen schöpfen

und doch dem Inhalte nach übereinstinunen, dass Bischof

Heinrich das Kloster Kirschgarten im Jahre 1226 gründete.

Da er erst 1234 starb, so ist die Annalennotiz, die Gründung

sei ,paucis ante obitum snum temporibus** geschehen, falsch.

Von B 163,33 169,3 ^^^^ Schilderung der Re»

giemng des Bischöfe Landolf (12d4—1247). Dass hier unare

Quelle nicht gleichzeitig ist, erhellt schon aus dem Um-
stände, dass sie die Ereignisse von 12S4 unter König Konrad

geschehen lasst (B 163,g.), ja diesem sogar den Auüstand

seines Braders Heinrich (^11) gegen Friedrich II. zuschreibt

(B 164,0 ™^ «)• weiterer Irrtum ist der, dass Bischof

Iiaudolf gleich nach seinem Regierungsantritte von dem Erz-

bischof von Mainz geweiht sein soll (B 168,,^^. Noch 1236,

mai 5^ nennt ihn Gregor IX. einfach einen electus. Man
darf auch nicht einwenden, dass „confirmare* nur , bestätigen

unter Vorbehalt der Weihe* sei. „Coniirmatus* heisst, wie

an andren Orten, so auch im Sprachgebrauch unsrer Quelle

.geweiht" (B 171,,,).^)

Das erste Ereignis der He<;ienmg Landolf's ist die Be-

teiligung desselben an deiu Auistande Heiurich's (VII.) gegen

1) Boojä, Wünr.190. Die Erklärung dieses Privileg^ siehe weiter nnt€n.

2) Boos, WU nr. 172.

8) MG., episi. saec. XIII (ed. C. Bodenberg.) nr. 689.

4) üeber die Aen lt rung Böhmers an der Stelle B 163,37 von

^Hageniiiain" iu „Ülzselingen" vergl. die £rörterang in demAbsohnitt

•Lesarten*^.
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Friedrich II. von 1285 (B 164,,—165,,J. Diese Stelle zeigt

am klarsten die Parteinahme für den Bischof; nur durch die

Letztere findet eine Reihe von Auslassungen und iehkru

ihre Erklärung. Andre Irrtümer beweisen wieder die späte

Aui'zeicbiuiii^ uusrer Kronik.

Von »lern Aufstände sell)st, von seinem ergreifenden

Ende, der (u'fangenniiliine lleiiirieh's (VIT.), von den Schick-

salen des liciflu.'s udtT ^fur von der 'rrcuf d«'r l^ürgt-r gegen

den Kaiser wird knniii oder LCar nirht gesprochen. Nur da.s

Schicksal des Bischofs wird )>es( ]irieVien. und zwar nicht wie

eine vt-rdicntf Strafe, sondern wie ein scliweres unverdientes

Leiden, dem endlich ^erec litermassen die Erlösung folgt.

Die Parteinuhine Luadolfj* für lleinricli (VIL) wird (B

164,j^) motivirt durch die ^NOltiiten, die der Könif^ ihm er-

wiesen hatte. An die Kegalienverleihung ist hier nicht zu

denken; diese Gunst hatte ja jeder Bischof genossen. Wenn
wir also die ganze Begründung nicht für eine blosse Redens-

art halten sollen, so können wir unter den ^bona sibi im-

pensa" nur die Vorrechte verstehen, welche die Rachtung

OD 12äd, feb. 27 dem Bischof gewährte. Und dies würde

mit nnsrer oben ausgesprochenen Ansicht, dass die A'er-

fassungsänderang wesentlich ein Werk des Königs sei, über-

einstimmen.

Das Unheil, das nun über Landolf hereinbricht, findet

eine ganz merkwürdige Darstellung. Nicht als ein selbst-

yersdmldetes Schicksal erscheint es, und nicht aus freien

Stücken straft der Kaiser den ungetreuen Bischof. Es treten

vielmehr einige Geistliche Ton Worms auf (B 164,,^), die

erst Tor wenigen Monaten den Landolf gewählt hatten, jetzt

aber ihm feindlich gesinnt sind. Dieselben verklagen beim

Kaiser ihren Bischof, und deshalb WM dieser in Ungnade

(B 164,j,-^^); ganz unschuldig erliegt Landolf den Intriguen

seiner Feinde. Natürlich ist unser Kronist aufs Höchste

gegen sie erbittert. Er nennt sie Verrater, welche der Ehre

der Kirche Abbruch thun (B 165,, fg.).')

1) Die in diese Krzälduug eingelügte Stelle B 164,^— 16i>ja stört

80 sehr den Zusammeiibangi daas man sie aU ein spi.terea Einechiebtel
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Wir haben kein Material, diese Anjt^ben zu widerlegen;

im Gegenteil, dass der Bischof Feinde in der Stadt hatte,

ist sehr wahrscheinlich. Er niuji.s ein herrschsüchtiger Mann

gewesen sein. Dass aber Friedrich 11. nicht lediglich auf

Grund solcher Anklagen urteilte, dass dagegen nnser Autor,

damit die Unschuld des Bischofs; mn so klarer erscheine, den

Kaiser eine niöo;li()ist klägliche Rolle spielen iässt^ ersehen

wir aus dem Folgenden.

r>ie .,W(nmser Aiuialen" erzählen nämlich voji B 16r),j^

an weiter: Als Landolf sah, dass das Regiment in der Stadt

ihm entrissen sei, entschloss er sich, mit den Bischöfen von

Spnicr und Würzburg, die ein gleiches Schicksal betroffen

hatte, den Papst um Hülfe anzugehen und nach Rom zu

ziehen. Da dies der Kaiser hörte, ergriti ihn grosse l^'urcht.

Er schickte daher eiligst den Deutschordensmeister ab, um
den Papst zu versöhnen, welcher gegen den Kaiser aufs

Höchste erzürnt war. Hermann von Salza, der Deuisch-

ordensmeister, besänftigte den Papst, indem er die drei lU-

schöfe na< Ii 1 )eutschland zurückgeleitete, wo dieselben sogleich,

die Gnade des Kaisers wiedererlangten.

In dieser sehr entstellten Schilderung ist allerdings der

Bischof gerechtfertigt; der Kaiser hat gefehlt und macht

dxirch die Begnadigung nnr ein vorheriges Unrecht gut. Es

ist uns aber möglich, unverfälschteres Material vorzubringen,

nach welchem sich die Voi^nge anders ergeben.

Schon vor der Gefangennahme Heinrichs (VIL), die im

Juli 1235 stattfand, hatte Gregor IX. am IS. Marz 1235^)

alle deutschen Fürsten aufgefordert, den aufrührerischen K&nig

auf den rechten Pfad zurückzuführen, und insbesondere hatte

betrachten mxus. Läsat man sie weg, so ist der Zusammenhang hw-

geetellt. — Im Vebrigen sind die in ihr enthaUenen Angaben ab«r

die dritte Hochseit Friedrich*« II., 1235 inli lo, richtig. Auch die

Reise des Kaisers nach Hagenau mit Tsabella gleich nach der Hoch-

zfit i«t mi">iiH< Ii. w*»nn auch fronst nicht verhnifrt. Die Kaiserin ging

aiiertlings gleich dahin, den Kaiser dagegen können wir erst gegen

Ende August 1235 dort nachweisen. ^ß-F, V, nr. 2099 b. 2lu7a, 210Ö.)

1) MG., epist. saec. XIII (ed. C. Rodenberg) nr. 630 n. 631.
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der Papst uiu gleichen Tn^e die Bischöfe von Würzburg

uiiil Augsbiirf? und (Un Aht von Fuhla aut"<^et'or(k'rt . sich

•persönlich vor ümi wegen ihrer Parteinahme gegen Fried-

rich II. zu verantworten.

Später, iiiichdeiH der Kaiser seinen Sohn gefangen ge-

nonuiieii hiitte, erneuerte der Papst am 24. Sept. 1235') den

obigen l{t'tehl und schloss in die Zahl derer, wehh^ ]wy-

söulich vor ihm erscheiiit/ii sollten, auch Landolf von Worms
ein. Der Letztere ist also nicht freiwillig nach Italien ge-

gangen.

Auch sind die W A sclilecht nntt-n ichtet, wenn sie als

Begleiter Landolf'f^ die Liisch«»!»' von Speicr und Wür/.burg

nenntMi, Der Ijot/tere ist iilU-rdinu^s inil ihm iTf/onm , und

war dazu aiu'h aut'j^etordcrt worden. Al)er der Bischof von

Speier war gar nicht nach Jvom befohlen nnd ist auch nicht

dagewesen, da er noch im November 12'6ö m Öpeier ist und

sich schon im März 1236 in Hagenau in der Zeugenreihe

einer kaiserlichen Urkunde wiederÜndet ~) Dies stimmt nicht

fiberein mit den unten gegebenen Daten des Aufenthalts

Landolf s und seiner Begleiter in Italien. Es ist vielleicht

an die Stelle des Speierer Bischofs der Ton Augsburg zu

setzen.

Bei der Erörterung der Sendung des üermann von Salza

stOBsen wir auf eine Beohaditang, die wir schon nieln t'acli

an den WA gemacht haben: Die äusseren Ereignisse sind

im Ganzen richtig, die Auffassung nicht.

Der Brief des Papstes, welcher den Bischof Landolf

nach Rom rief, ist datirt rom 24. Sept. 1235 und konnte

Mitte Oktober in Deutschland sein. Nach dieser Zeit brach

Landolf auf. Der Deutschordensmeister ist noch im Ko-

ember 1236 in Augsburg beim Kaiser, später ist er in

Deutschland nicht mehr nachzuweisen. Er ist also im Winter

1235—1236 in Italien gewesen, genau zu derselben Zeit,

1) M(i.. epist, XIII, nr.

2) Reiulin«?, rikundeiihncb 7mv Gr.-it-liiflitt' der I !i^i.!i< >tc von ^jpeier,

nr. 203 und 20-4. iluiilanl-Brf liulk», ia«t. aipi. ¥nd. 11, Bd. 4,

& 822.
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wie Lamlolf: wir finden ihn noch im März 123t) in Piacenza.*)

Ende April ist er wieder beim J\aiser in Speier.-) Soweit

findet sich /.»vai keine ans(h ii( kliche Uehereinstimmung mit

den NVA, jedocli auch kein ^Viderspruch gegen dieselben.

Die liegrüiKhujg der iSciKhnig des Doutschonlensmeisters

,st»'ll»'n al)tT die WA j?anz falsch dar, indenj ^if sagen, der

wegen der \ erdammung handolf« und der üln'igen Bischöfe

besorgte Kaiser hal)e ihn nach Italien geschickt, um den

Papst zu versöhnen. In Wahrheit hat schon am 23. Sept.

1235"*) der Papst den Kaiser gebeten, den ürossmeister bis

znm 1. Dezember 1235 nach Italien zu senden, damit dieser

dort die lonibardischen Verhältnisse ordnen helfe.

Wir sehen, dass der Papst mit dem Kaiser überein-

stimmte in der Verurteilung der Abtrünnigen, und damit

fallt die ganze Kette von Beweggründen der handelnden Per-

sonen in den WA auseinander.

Ob der Kaiser sich in Speier im April 1236 gegen

Landolf vt rsrdinlich zeigte« muss unentschieden bleiben. Der

einzige Beweis dafür ist uusre Aunalenstelle; ihr widers])riclit

zwar keine andre ausdrückliche Nachricht, wol aber die fol-

gende Erwägung.

Es lässt sich mit einer Begnadigung des Bischofs schwer

das Privileg vereinen, welches Friedrich II. zu Würzbnrg im

Mai 1236^), also unmittelbar nach der fraglichen Begnadi-

gung, den Wormsem ausstellte und' durch das dem Bischol

alle Machtbefugnisse Uber den Rat, die er erst 1283 errungen

hatte, wieder genommen wurden. Was der Bischof von einem

ihm gn&digen Kaiser erreichen konnte, ersieht man aus den

Vergünstigungen von 1232 Januar und Mai und [1288]

nov. 6.^) Die Stellung der Wormser Bürger zum Kaiser

war 1232 dieselbe wie 1236 und 1238, sie kann also nicht

massgebend gewesen sein fllr diese mehrlxtchen Aendemngen.

1) Ann. Piacent. MG, SS. XVIII, S. 471, Z. 46.

2) Huillard-Breholles, liist. dipl. Frid. II, Bd. 4, S. 883.

3) MG., epi«t saec. XIII, nr. 6ö8.

4) Uoos. W'V in: 182.

b) Seh. il, llö; Boos, Wü ur. 155, 156, 190.

T
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Das Privileg von 12H6 ist eine «jro^sp Onnst für die Stadt

Worms; es eTithnlt die WitMlfroinst t/nn^ dt_'s |{at<>s der \ i*Tziu:

und ist wül der Lohn fiir ihre Treue. Es ist andrerseits

eine Beeinträchtigung der Macht des Bischofs, der also im

Frühling 1236 die Gnade des Kaisers wol schwerlich wieder

errungen hatte.

Wo sich Landolf im Jahre 12:36 autgehalten hat, ist

gänzlich unklar; die ^Nachrichten der (B l^b^^ und

166,j) sind unter einander unvereinbar. Denn wenn er im

April beim Kaiser in Speier war und von da nach erlangter

Verzeihung nach Worms zog, so konnte er hier nicht erst

am Sonntage .Gaudete in domino**, dem zweiten Sonntage

vor W< ilmuchten, ankommen. Dass er noch im Jahre 1236

nach Worms gekommen, ist sieher; denn er urkundet daselbst

im genannten Jahre. ^)

Einige Erwägungen an der Hand des TJrkundenmaterials

können uns hier vielleicht Licht verschaffen. Liess sich

oben das den Wormser Bürgern günstige Privileg Fried-

richs II. vom Mai 1286 nicht mit der schon im April er«

reichten Begnadigung Landolfs vereinigen, so würde andrer-

seits durch eine etwa im Sommer oder Herbst erwirkte

Begnadigung die Tatsache ihre Erklärung finden, dass das

oben erwähnte Privileg nie zur Durchführung kam. Denn

als der Bischof nach Worms zurückkehrte, wurde nicht der

Rat der Vierzig, sondern der bischSfliehe Rat der Pünfeehn

wieder eingeführt. Das war sicher eine Gnnstbezeugung des

Kaisers gegen den Bischof.

Diese Annahme, dass der Bischof erst im Sommer oder

Herbst 1236 die Gnade des Kaisers wiedererlangte, wird

noch durch eine zweite Tatsache unterstützt. Als Landolf

im Frühjahr 1236 aus Italien zurückkam, hatte er den Papst

versöhnt. Dieser Letztere bezeugte ihm in der Folge seine

Gunst dadurch, dass er am 5. Mai 1236 dem Erzbischof von

Mainz den Auttrag gab"), nun endlich dem electus War-

1) Boos, WU nr. 1*4.

2) MG., epist. saec. XÜl, ur. 6Ö9.
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inaciensis die Weihe zu erteilen, die demselben immer noch

fehlte. Dennoch gilt noch am St. Galiustag (16. Oktober)

1236 Landolf in einer I'rkunde Eberhard's von Ebersteiu als

electusM, währender in einer Urknnde, die er noch in dem-

selben Jahre in Worms ausstellte-), sich episcojtus nennt.

Somit hat er zwi<;c'hen dem 16. Oktober und dem ;31. De-

zember die Weihe erhalten. Als Grund, weshalb der Erz-

bischof von ^^ainz, der doch Anfang .Inni den Briet' des

Papstes niusste erhalten haben. s<i lange mit dei Weihe zö-

gerte, ist wit'dernni sehr naheliet^end der. dass Landolf erst

spät im Jahre die <inaile des Kaisers wiedergewann. —
Tn den t'ojgrndcn Abschnitten erweist sieh unsre Quelle

durch die verwirrte Kronologie wiederum als das ^Verk einer

späteren Zeit. Gleich nach den behandelten Ereignissen des

Jahres 1236 geht sie (B 166,,,) auf den November 1238

Uber, während die später (B 166,2.,) erzählten und sogar mit

.Postea statin!'' eingeleiteten Schilderungen noch in das Jabr

1237 gehören.'')

Die Stelle B 166,„_,,, handelt abermals von einer Neu-

ordnung des Uates. Als nämlich Landolf im Jahre 1238

beim Kaiser in Italien war. gewährte ihm dieser in letzter

Stunde ein Privileg*), nach welchem nunmehr der Bischof

allein einen Rat von zwr.lf Mitgliedern nach eigner Walü

einsetzen sollte. Diese Urkunde nun, die allerdings eine

unerhörte Machterweiterung des Bischofs enthalt, aber nie

zur DurchfClhrang gelangte, ist in der historischen Literatur

sehr Yerschieden aufgefasst worden. Wollte man nicht

schweren Tadel gegen die Politik FriedricVs II. an dieselbe

anknüpfen, so musste man sie deuten oder sie als eine Fäl-

schung ganz aus der Welt zu schaffen suchen. Wir haben

nur das Verhältnis des Privilegs zu unsrer Annalenstelle hi^

zu pr&fen.

Die Letztere nämlich stellt, wie oben die Verdammung

1) SM,. II, S. 119.

2) ».nulenus, Sylloge varioiuiii diploiuatariorum etc., S. 185.

o) Den Beweis siehe unten.

4) Boos, WU nr. 190.
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l.audoli's nach dein Aufstande Heinrichs (VII.), so hier die

AiisfertiefunjCf dieser Urkunde als ein Werk der Widerf^aeher

das Dischot's dar, die den Kaiser veranlassten, den Hisehot'

auf die Prol)e y.n stellen, ob er wul ?ieiueii Eid brt'clieu «ud

die YerfasMjiig verletzen würde. Lundolf aber bestand die

Probe glänzend. Kr sfifTtc: Lieber will ich vom Ko|ilc bi.^

zur Sohle mir die Haut abzielten In^ii^en, als nur die gering-

fügigste Bestimmnni^ der Verfassun<i;- veriet/.en.

Ankniipiend an diese Erzählung vei*suehte H. llessel-

liarth die Urknnde als unecht zu erweisen.*) Ihm mochten

wir Folgeudes entgegnen:

Das Privileg vom tl. November 1238 ist aus äusseren

Gründen nicht anzufechten. Die WA borichteu, es sei, na-

türlich in Abwesenheit des Bischofs, als Falle erwirkt worden

Ton den Feinden desselben, d. Ii., nach den AYA, von

Wormser Domherren. Von diesen ist nun mn diese Zeit in

Cremona beini Kaiser keiner nachzuweisen. Wol aber hält

sich der liischof Landolf selbst im November in Cremona

am Hofe des Kaisers auf; und da das Privileg vom sechsten

Kovember ein ausserordentliches Vorrecht für den Bischof

enthält, so dürfen wir wol annehmen, dass durch ihn selbst

die Urkunde veranlasst ist. Natürlich hat er dann die Ur-

kunde seihst mitgenommen und wird nicht, väe Hesselbarth

meint, zwei oder drei Tage vor ihrer Ausstellung abgereist

sein.*) Ist abo die Urkunde echt, so geht ihr Inhalt von

dem Bischof selbst aus. Hesselbarth bezweifelt nun freilich

die Echtheit der Urkunde, und zwar hauptsächlich deshalb,

weil .Schannat (I, S. 374) ganz entg^en seinem sonstigen

Gebrauch die Herkunft seiner Urkunde nicht angibt.* Bei

Urkunden, die im Text abgedruckt sind, ist dies jedoch

gerade häufig Schannat*8 Gebrauch. Wir citiren nur von

nnsrer Urkunde rückwärts gehend Sch. I, S. 970, 369, 361,

1) Siehe seine Beweisfttfarang in den FonchangeiL zur deutschen

Geschichte XVI, S. :571.

2' Hoos. \^ ^ iir. 1*,H und Tj-J: Der liif^fhof war aui 16. Nov.

noch von Worms abwesend; am 20. ISov. war er Ja und urkuudete

daselbet.
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342; zadem liegt ja das Original der Urkunde in Darm-

Btadt, worauf schon Arnold, deatsclie Fretstadte II, S. 45

aufmerksam machte. Die sachlichen Bedenken sind freilich

nicht so leicht Ton der Hand asa weisen; aber wir dttrfen

die Urkunde nicht deshalb yerwerfen, weil wir sie nicht er-

kllren kdnnou Der wahrsdieinlichste Zusammfflihai^ dar

Tatsachen ist, dass Irandolf die Urkunde sich Terschaffte« um
sie dereinst gegen die Bürger zu benutzen, hierzu aber da-

mals keine Gelegenheit fand. Vielleicht sprach er auch da-

mals wivklirb den Bürgern ^o <reniAber das bezeichnende Wort

,iu.s. das iliiu die WA in Jen Mund legen und das sich

dann wol in der Leberlieferung erhielt. Der spätere Kronist

fand dann dn^ Privileg, das nie Verwirklichung gefunden,

hörte den Ausspnieb des Bischofs und brachte Beides in

willkürlichen Zusammenhang.

Soviel ist sicher, dnm in unsrer Annalenstelle irgend

ein Fehler ist, der siel« kaum anders^ erklärt, als durch die

späte Abfassung unsrer (Juelle durch «'inen Kronisten, Avelcher

die Verhältnisse nicht mehr verstand und von dem Bisrln ie

ein I^eisjiifl edler Entsagung berichtete. Das nnanfeeht bare

Privileg ist da. einerlei in welcher Absicht es vom Kaiser

gegeben worden war; eine neue kaiserliche Verordnung hob

natürHcli die alte auf. Wenn der Bischof diese grosse Er-

weiterung seiner Befugnisse nicht verwertete, so muss er auf

Widerstand gestossen sein.

Kbeufalls aus der späten Abfassung und Unkenntnis der

Verhältnisse sind zwei weitere Fehler entsprungen.

Der erste betrifft die Kinführung der Cisterzienserinnen

in das Kloster Nonnenniünster; dieselbe wird erst nach dem

Ereignis von 123.S berichtet (B lOö,.,^ bis 167,.j,). Sie ist

aber zwei Jahre früher erfolgt. Der Brief Gregor's IX.,

welcher dem Landolfus electus erlaubt, das Kloster Nonnen-

mOnster durch Einführung von grauen Schwestern zu refor-

miren, ist datirt vom 20. Sept. 1236.') Die Einführung

selbst geschah nach den WA am 25. Januar, d. h. also im

1) Boos, Wr nr. 183.
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Jahre 1237. Auch ist 1287 das Jahr, in welchem der Kaiser

das Pfingstfesi zu l^eier feierte.') Es ist übrigens bemer-

kenswert, dass der unbekannte Autor diese Scenen trotz ihres

etwns schlüpfrigen Inhalts sehr behaglich ausmalt. Den

Schluss macht wieder ein besonderer Lobspruch aiit den Bi-

schof (B 167,^o_,/).-|

Der zweite Fehler, den el>en falls eine auch nur annähernd

gleichzeitige Quelle nicht machen konnte, findet sich B

167,3,_.,. fg. Dass Landolf am Mittwoch, d. 10 luni 1287,

gleich nach Pfingsten (B lfi7. .,) von Speier aus wieiier nacli

Worms zo«j. ist möglich. Üitss er aber dann, wie die WA
weiter erkiiihlen, in Znkunft nnd sogar bis an .sein Lebens-

ende (B 1*>^..>^) ruhi'-r in Worni*5 blieb, ist falsch. Ende

Juni war er schon wiedt r beim Kaiser.*') Am dritten Au^nst

1237 stellt er noch zu Worms eine Urkunde aus*) und ist

dann sofort nach Annfshur<i /um Kaiser und mit diesem nach

Italien gezogen. ') Kicker in den Regesten") vermutet, dass

dieser Zug eine Bedingung ftir Landolf's He<?nadit(ung ge-

wesen sei. In diesen Aufenthalt in Italien tällt auch die

Ausstellung des Privilegs vom (j. Nov. 1238 (B l«i6,gfg.)»

die demnach gemäss der Zeitfolge erst nach B 167,^ einzu-

reihen wäre.

Im Folgenden hört die Zeitredimmg stellenweise ganz

auf; ,po.st alitjuos annos*' (B lti8..,^ ist die einzige An-

gabe. An den erzählten Ereignissen zu zweifeln, haben wir

1) B-F, V, nr. 2252 a.

2) Ol» wir in dem Hericlit unsrer Quelle über den Ei-werb .[» r

Vogtci von NnTuienniünKtcr wifilcr finc l'ngenauigKo't «eben Uürien,

ist nicht mit \>ilb r Sicherheit zu sagen. Es verstehe -ii h von selbs-t

und ist aucli in Uen WA so dargestellt, da.ss, wenn diu Üiuger den

Kaufpreis für die Vogte! von Nonneiunttnster zahlen, dieselbe ihnen

gehört und nicht dem Buohof. In Wahrheit bekainen aber die Btti^er

die Vogtei erst 1242 ntärz 2-'> (Boos, WU nr> 202}, und zwar als

Lehen aus der Hand des Uischofs.

;Vi i;-F, \'. nr. 2209.

4 i liuo^, W U nr. 1>6.

5) B-F, V, nr. 2209 a, 2272.

6) B-F, V, nr. 2281,
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keinen Grund. Die Aaffassung bleibt dieselbe, weder Stadt-

noch Reichsgesehichte wird erzählt, sondern ßischoiBgeschichte.

Der Biscliof zerstreut die bösen Absiebten seiner Wider-

sacher propter sententias, ^uas in ipsos fuiminare intendebat

Ebenso unkhir, wie um Jinde der Regierung Landolfs

seine SttUungnuhme zwischen Kaiser und Papst ist, stellt

sich auch der Bericht über die.selbi' in dem Abschnitt B

l(J8,2j^_jj, dar. Am 17, Juli 1245 hatte Jniiocenz IV. auf

dem Konzil /u Lyon Friedrich II. entsetzt und die deutschen

Fürsten ermahnt, ohne KUcksicht auf König Konrad einen

neuen Kaiser zu wählen. Am 22. Mai 1246 ward Heinrich

von Thürinoeu, der rex ehricorum. aulgestellt, zti th>ssen

AVählern auch der Krzhiscliof von Mainz gehörte. Luudolf

Ivritte sicli nicht für Heinrich eiilschit'den , war luudi nicht

zum l*'ür.slent:i,ije erschienen und diilier am 2,'d. Juli 124(i

vom päpstlichen Legaten mit vielen Anderen excommuuizirt

und suspendirt worden.') In der Schlacht an der Nidda

(5. Augubt 1246) unterstützte er weder Konrad IV. noch

Heinrich. Man sieht, er wollte, so schwer es ihm von bei-

den Seiten gemacht wurde, neutral bleiben. Da er zehn

Jahre früher für die Parteinahme gegen den Kaiser schwer

hatte büssen müssen, so fürchtete er sich, jetzt gegen den

Kaiser und den König aufzutreten; «timens eos otfendere"

heisst es ß 168,.3,,. Aber eben dieses „timens eos offeadere"

kann ebenso gut bedeuten, dass Landolf die Bürger, die sich

für Kaiser und Reich erklärt, nicht verletzen wollte; und so

ist, absichtlich oder nicht, die Begründung der Parteinahme

Landolfs in unsrer Quelle yerdunkelt.

Auf Landolf folgte in der bischöflichen Würde Kon-

rad L, der aber nur kurze Zeit im Amte war (B 169,^^^^.

Das Datum seines Todes ist unsicher, die WA (B 169,g,)

geben den 7. Oktober an, Z 88,,^ den 30. Oktober, MK 129,^

sogar erst den 13. November. Unsre Quelle bringt sicher

ein falsches Datum. Wir lesen nämlich, dass Konrad in

1) Huillard-BrehoUes, bist. dipl. Frid. II, Bd. 6, 8. 450.
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Main/, begruben wurde (B If»!'.,^) und rinden den Grund

hierfür Z, S. SR: Die \\'oiir.ser wollten den Bischof nicht

in ihre Stadt eitilussen, weil er nicht von Kaiser Friedrich

oder König Konrad belehnt sei, sondern die Regalien zu-

gleich mit der Weihe des päpstlichen Legaten in Neuss von

König Wilhelm erhalten habe. Der Legat hielt sich am ge-

nannten Orte 1247 zwischen dem vierten und elften Oktober

auf^); und am einunddreissigsten Tage nach der Weihe (B

169,j.) soll der Bischof Konrad gestorben sein. Danach
passt also eigentlidi keines der Daten. Sicher muss der

Todestag in den November fallen; also ist das Datum unsrer
'

Quelle als entschieden falsch zu verwerfen.

Sehr bezeichnend für die Glaubwürdigkeit unsrer Quelle

ist die Schilderung der Doppelwahl Richard s und £berhard*s,

welche mit dem Siege Richard's endete (B 169,,^—170,2o)'

Wieder wird über einen Zdtraum Yon ftinf bis sechs Jahren

berichtet, ohne dass wir andre Zeitangaben bekommen, als

«mtdtis temporibus, tandem, postea*. Die einzige positive Da-

iirang (IBd,,«) falsch.^ Auch sonstige Irrtümer treffen

wir an, die einem gleichzeitigen Autor nicht zuzutrauen sind.

Wenn der Vertrag zwischen den Bischöfen im An&ng des

Jahres 1253 abgeschlossen wurde, so kdnnen vorher gar

keine Verhandlungen mit dem Papst in Rom stattgefunden

haben; dem widerspricht das Itinerar Innocenz* IV.^ Die

Verhandlungen in Rom müssen also später stattgefunden

haben. Auch bestätigt nicht Innocenz IV., sondern erst Ale*

xander IV. im Jahre 1256 iuli 1 die Uebereinknnft zwischen

Richard und Eberhard.*) Aus dieser Urkunde des Papstes

folgt übrigens, däss die WA auch die Abfindungssumme

1) \, iir. 4888 fg.

2) Statt 1252 ist zu lesen 12Ö3. Den Beweis siehe iu dem Ab-

schnitt ,Leaarten*.

3) Nadi PotUuMt, regeita ponüficam Romanitfum, II, ergibt tidb,

daas Innooens IV. schon voa 1244 an bis 1251 »pril 17 in Lyon sieh

aufhält. Dann reist er nach Italien, kommt nov. 5 in Perugia an

und bleibt daselbst bis 1253 april 27. Darauf \ erweilt er von mai 1

bis oct. 5 in Af^niRi und schreibt erst 1263 oct. 12 ans dem Lateran.

4) Boos, Wü nr. 267.

Wonuer AniulMi. 5
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(B 169,gg_j,^) falsch aiigebeu; es waren jährlich 150 VVormser

Mark, nicht 100.

Die Darstellung, die A^iswahl »ier geaciiilderten Ereig-

tüsse stiiiiiiit wieder ganz zu dem übrigen Teile von 3*'*.

Die Vorgänge sind durchaus so dargestellt, als sei der Kampf

eine Privatsache zwischen den beiden Bischofen gewesen und

als sei Richard, nachdem er durch Zahlung einer Geldsumme

sich mit Eberhard geeinigt habe, ohne Widerspruch in die

Stadt eingezogen. Wir haben aber aber dieselben Ereignisse

noch einen anderen Bericht

Was damals während der Dauer von mehreren Jahren

die Stadt und die Bürger durch Interdikt und Anfeindung

von aussen gelitten haben, und dass sie, die noch immer

treu zu König Konrad IV. hielten*), dem von der gegneri-

schen Seite aufgestellten Bischof mannigfache Schwierigkeiten

machten, ehe sie ihn einliessen, das erfahren wir ganz überein-

stimmend nach einer anderen Quelle im MK l^hn—^^^«iv

und Z 95,,~99,fj. Dort werden die Vorgänge als geradezu

unerh5rte dargestellt »Simile antem apud nos nnmquam
eontigit" heisst es im lateinischen Text; «desgleichen war vor

niemals gehört worden* im deutschen Text bei Zorn. Aller-

dings mfissen wir diese Angaben, obwol alle ihre Einzel-

heiten, Paten u. s. w. vollen Glauben verdienen, mit Vorsicht

benutzen, sie eher mildem als verstarken, denn wir haben

es hier zweifellos mit einer parteilichen Darstellung von der

bfirgrarlichen Seite zu tun. Es soll nämlich im filK und bei

Zorn an der genannten Stelle geschildert werden, auf welche

Weise Bischof Richard durch Kirchenstrafen scharftter Art

die Bürger dahin bringen wollte, ihren angestammten K5nig

Konrad zu verlassen und Wilhelm von Holland anzuerkennen.

In der Tat ist ja im folgenden Jahre, 13M oct, die Stadt

Worms unter Mitwirkung ihres Bischofs Richard auf die

Seite Wilhelms flbm^etreten; ob aber fttr diesen Schritt

nicht einfach die Kunde vom Tode Konrads IV. (1254 mai 21)

\) Boos, WU nr. 233 und MG. XYII. -H. Erst 1254 erltannte

ätr rheinische Bund König Wilhelm aa, ebenso Worins erst im Ok-

tober 1254.
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aii.sschlaggebend war, bleilit eine offene Frage, .ledenlalls

erkennen wir aus dem Vergleich dieser beiden Berichte, dass

die WA un^yenan erzählen, die Anerkennung des Bischofs

und die eiid^'üitige Durchführung der Ratsverfassung von

1233 sei ohne Widerspruch der BOiger, ohne Kampf ge-

sokehen.

Ans der Darstellang der Regierung Eberliard's') sind

keine Schiasse zn sieben; sie ist gefüllt mit kleinen Stadt-

ereignissen, die wir nicht weiter zu prttfen vermögen. Hier

hilft sich die Darstellung durch die oben citirten Bibel-

sprttche weiter; die Ausdrücke für die Liebe der Bürger su

ihrem Bischof sind geradezu ttberschwänglich (B 171,j,_jg);

nur Bischofsgeschichte wird behandelt, die gleichseitigen Er-

eignisse der Stadt und des Reiches ganz yernachlassigt

Wir wenden uns jetzt zu den weitereu Stttcken aus 8***,

nämlich B 174,,_,^; 174,4^—1 78,^; 179,^—180,,,; 200,,»

bis 201,,^; 214,,^—215,,,. Stilistisch gehören sie ohne

Zweifel zn derselben Quelle, der die übrigen Notizen in 8*^

entstammen, inhaltlich ist aber gegen die bisher betrachteten

Stellen ein Unterschied da; Böhmer hat daher in völlig rich-

tigem Gefühl die Teile von einander gesondert Die stilisti-

schen TJebereittstimmungen beweisen nur, dass alle Stücke

Ton Einem Autor stilisirt sind. Da wir aber in dem be-

trachteten Teile gesehen haben, dass dieser Autor kein gleich-

zeitiger Kronist war, und wir diese Bemerkung auch noch

bd den nunmehr zu behand^nden Stücken machen werden,

so ist es sehr wol möglich, dass diesem späteren Ueber-

arbeiter verschiedenartiges Material vorlag, dem er nur die

gleichmässige Form gab. Wir dürfen daher die oben ange-

führten Abschnitte nicht etwa darum einem ganz anderen

Werke zuweisen wollen, weil sie nicht lediglich Biseliofsge-

schichte behandeln oder weil sie nicht in der Sciiiirle wie

das erste grosse zusHiiiuienhüngende Stück der Kronik den

1) B 170,,.»— 17a,,0.

5»
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Parteistandpunkt de;, Biai hois zum Ausdruck bringen. Sti-

listische Gründe weisen alle Fragmente in dieselbe Kruuik;

dieselbe statitl den Kreit^nisseu nicht sehr nahe, sie mnsste

daher älteres Miiterial benutzen. Der scharf ausgesj)roLlieiieu

Teiiileiiz halber, die in einem Teile dieser Fra<^niente be-

merkbar ist, bezeichnen wir die Kronik als eine Biüchofs-

kronik; abt-r selbst in einer solchen konnten sehr gut Dinge

stehen, die nicht nur l)ischüt liehen, sondern allgemein städti-

sches Interesse hatten. Es genlbj^t also, da die Stileinheit

feststeht, an den bezeichneten Fragmenten noch nachzuweisen,

dass sie ebenfalls spätere lleberarbeitung älteren Materials

sind, und dem bischöflichen Staudpunkt des hypothetischen

gemeiiunmeii Autors entsprechen« oder mindestens nicht

widersprechen. Daun dUrfen wir, was ja auch das Nächst-

liegende ist, sie alle einer spät abgefassten Kronik zuweisen.

Auf die kur/e Notiz vom Einzug der Minoriten im
Jahre 1221 jB 174,.;_,J folgt ein Bericht über das erste

Auftreten der Prediger in Worms (B 114^^^^). Sie fanden,

als sie sich dauernd ansiedeln wollten und schon ein Grund»?

stück erworben hatten, Widerstand bei dem Bischof Hein-

rich^), der in seineu Versuchen, sie auazutreiben, sc^^ar so

weit ging, die Leidie eines der Brüder wieder ausgraben

und anderwärts be^igen zu lassen.^) Bis hierher stimmt

der urkundliche Befund mit der Notis der WA überein.

Dann aber nmcht, obwol es heisst, die Brttder hatten später

einen Bauplatz erworben, der kronikalische Bericht ganz den

Eindruck, als hätte der Bischof im Wesentlichen erreicht,

was er gewünscht. Die Urkundm belehren uns ab^ viel-

mehr, dass die Absicht Heinrich's bis zuletzt gewesen war,

die Dominikaner wieder zu Terjagen und dass er erst durch

wiederholte Briefe des Papstes sowie durch Intervention von

Trierer Geistlichen*) dazu vermocht wurde, die Belästigungen

der Brüder abzustellen. Auch die entführte Leiche musste

1) Boos. Wü ur. 145, 146, 149, 150. 151, 153» «»S 162, 167.

2) Boos*, W ü nr. 151.

3) Boos, WU nr. 153 1^.
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er wieder ausliefern'), was die WA ver!*chweigen. Dennoch

beruht un:«re Quelle nicht etwa nur auf Urkunden, ^^ondern

hat urs))riinfjliche selbständige Nachrichten gehabt, wie die

genane Kfimtiiis^ der Oertlichkeiten «sowie de«? Namens des

versturbeiK'U i'redipermönehe«; verriit. Ks ist das Nächst-

liegende, anzimehnieii, das» die Woiinser Dominikaner selbst

diese Nachrichten aufbewahrt hatten. Die Ueberarbeitung

derselben durch einen späteren Kronisten zeigt sich wieder

in der gänzlichen Verwischung der Zeitrechnung; man

empiUngt den Eiiidm«k, als sei Alles noch im Jahre 122t>

geschehen, wälirend sich die Ereignisse auf sechs Jahre verteilen.

Die Quelle von B 174,.,^— 175,^ ist nicht zu erkennen;

wol aber finden wir flir die Ai*t der Entstehung unsrer

Kronik einen interessanten Hinweis in dem Abschnitt B
175,,,— ITR,^. Der erste Teil bis B 176,.,^ gibt eine allge-

meine Schilderung der Ketzerverfolgungen des Konrad Dorso

und Konrad von Marbui^ im Jahre 1231; der Rest des Ab-

schnittes, B 176,j5—178,^, erzählt die speziellen Schicksale

des Grafen Heinrieh von Sayn und die Ldsung der Verwicke-

lungen durch den Papst.

Wieder können wir die Bemerkung machen, dass die

endgültige, uns vorliegende Stilisirung von demselben Autor

herrfthrt, dem wir die übrigen Teile von 3*^ zuschreiben

mussten. Nichtsdestoweniger aber scheidet sich die erste

Hälfte unsres Abschnittes, also das Stttck B 175,^—176,^^,

ans und iSsst. erkennen, dass hier dem Ueberarbeiter eine

besondre Quelle vorlag. Wenn wir auch sonst an einzelnen

verstreuten Stellen von 3**^ AnUSnge an die Bibel fanden^

so waren dieselben doch nie so stark und so gehäuft, wie

in dem hier ausgeschiedenen Stücke. Man glaubt, abgesehen

von den Namen, ein Stttck Vulgata zu lesen. Das häufige

Anheben der kurzen Sätze mit ^et*, der Beginn eiiier direkten

Rede mit »ecce* (B 175,^^, wie überhaupt die kurzen Stücke

direkter Rede, femer ein dazwischengeworfener Ausruf, der

mit «Audite* beginnt (B 175,^J, sind in der Vulgata sehr

1) Boos, WU Jir. lül. S. III, Z. oU tg.
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häufig. yPlaga' (175,^) ist ein beliebtes Bibelwort; die

asententta dmMma'^ (ß 17 5,^0) erinnert an das ttiudicium

durissimuiu ' Sap. das ^iudices — sine misericordia" (B

17r),jj^) au Jacob. 2,j3. Die Stelle B 170.,: ^tbdentes foveas

et iucidentes in eas" ist ohne Zweifel Prov. 26,^,, Eccle-

siastes 10,^, Jes. Sir. 27,..y entlehnt. Die Gegenüherstclluuj^

von Hundert gegen Einen (B 170,^) ist beliebt in den

tileichniss»'!! .lesu (Math. 18; Luc. 15). L ud der pathetische

Satz, da.>s tun dem Gericht die »de erjdttert sei (B 176,^)

ist ein AnkJaii»,' im Psalm 75, «.')

Die Rieht i^keil des Inhalts uusrer Notiz ist uns durch

andre Quellen vidli^? verbürgt. Es jicheiut demnach, dass

über die Ketzerveriolgungen des .Tahre-^ 1281 im Allgemeinen

ein in hihlisrhein Tone ali;^'etasster Bericht vorhanden war.

Derselbe wird unmittelbar gleichzeitig gewesen sein, denn

B 176,.,, fg. wird ausdrücklich gesagt, dass die Prediger und

Minoriten, welche sich an der Verfolgung beteiligten, von

der Curie keine Vollmacht dazu hatten. Bekannt ist aber,

dass schon 1232 Gref^or IX. den Dominikanern die ständige

Inquisition in Deut*^chiand übertrug. Somit wird die ur-

sprüngliche Niederschrifb vor 1232, also unmittelbar gleich-

zeitig, zu Stande gekommen sein: vielleicht ist es eine Pre-

digt. Andrerseits ist der Zusatz B 176,^ „qui erat confessor

aancte Elizabethen spätere Zutat, denn Elisabeth von Thü-

ringen wurde erst 1235 heilig gesprochen.

An diesen Teil ist nun der Bericht über die Vorgänge

von 1233 angeyingt, der durchaus im gewöhnlichen Stile

von 3'*> abgefasat ist. Wir haben zur Prüfung eine sehr

gut über die berührten Verhältnisse unterrichtete, von der

unsrigen unabh&iglge Quelle, die Annales Erphordenses

und urkundliches Material.

Als der Graf von Sayn der Ketzerei angeklagt war und

auf der Mainzer Versammlung vom 26. Juli 1288 schon alle

Mittel, sich von dem Verdacht zu reinigen, versucht hatte,

1) Ueber den Schlubä dieses Satze.* vgl. den Absclinitt ,Lesarten'.

2) MG. 88. XVI, 28 fg.
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sab er keine* andre Httlfei als sich an die Curie zu wenden.

, Es wurden deshalb vom Könige und mehreren Bisch&fen

Gesandte nach Rom geschickt. Wenn von den Letzteren

die Ann. Erph. nur den Speierer Scholastikns Konrad nennen,

so ist das noch kein Widerspruch gegen die ^ WorniRer An-

nalen" mit ihrer grosseren Zahl von Gesandten. Der ge-

nannte Konrad war eben nur der Bevollmächtigte des Könis^s,

sowie der Bischöfe von Mainz und Speier: er war dann auch

sicher das Haupt der Gesandtschaft. Man mag es auch

unsrer Quelle zu (iute halten, wenn sie ihren \\ oi nisrr A!>-

ijesiindtt'n. den Magister Volzo (1:5 177.,.,). am nieisU'u li*l>t.

und hervorhebt. Des Speierer Ht'voUniiirhtiüh'n l;,-denkt sie

ebenfalls (B 177,,^); woher sie aber den Mainzer Dekan

nimmt, ist fraglich.

Die^e (ii -!uuits* biitt nuiss gleich nsich lU'ni Mainzer lag»:'

aufgebrorhen sein; denn von der flinf Tage später erfolgten

Enuorduug Konrads von Murljurg l>riu hte sie dem Papste

keine Kunde. — Die erste Aeussrrung, welche die WA dem

Papste in den Mund legen, ehe die Nachricht vom Tode

Konrad's eintraf, mag wol inhaltlich richtig sein. Auch die

Apn. Erph. melden, dass der heilige Vater auf die Vor-

stellungen der deutschen Fürsten hin mit dem Verfahren

Konrad's von Marburg gar nicht einverstanden gewes^o sei

und in diesem Sinne scbon einen Brief gegen Konrad habe

sehreiben lassen.

Im Folgenden dagegen berichten die WA falsch, wah-

rend die Ann. Erph. hier im Einklang mit den Urkunden

stehra. £s handelt sich um die Beurteilung der Ermordung

Konrad's seitens des Papstes. Die WA sagen: Der Papst

versprach, dass Uebergriffe der Ketzerrichter, wie sie zuletzt

vorgekommen, nie wieder geschehen sollten; die Geistlichen,

welche Teil an den Verfolgungen hatten, tat er in den

Bann. »Und so ward mit Gottes Uttlfe Deutschland von

jenem regellosen, unerhörten Gericht befireit" Das klingt,

als ob der Papst die Besettigung Konrad's völlig gebilligt;

er verteidigt das Werk desselben nicht, er bestraft sogar

seine Helfershelfer. Es geschah aber m Wahrheit gerade
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das Gegenteil, wir besitzen noch die MeinungsSusserong Gre-

gor s unmittelbar nach d«m Eintreffen der Botsebaft

Am 21. Oktober 1283 wusste der Papst noch nicht»

von Konrads Tode.*) Am Tage darauf wird er ihn erfi^iren

haben, denn am nächstfolgenden, am 23. Oktober, spricht er

die ExGommunikation über die Mörder aus; Konrad selbst

pries €r als «nen Herold des kristlichen Glaubens. Der

Papst kann also die obigen Worte keineswegs beim Empfunge

der Botschaft von Konrad s Tode gesprochen haben, er rer-

ordnete vielmehr von Neuem das Ketzergericht. Aber, und

das beweist wieder die späte Bearbeitimg unsrer Annaleu-

stelle, eine spätere Zeit konnte sagen: Et sie divino auxilio

liberata est Thuutoiiiu ab isto iiulicio enormi et inaudito.

Denn, so sehr der Papst es wiiii.sc lite, von Konrad's Tode

an konnte eine allgemeine päpstliche Inquisition in Deutsch-

land keine Stätte mehr finden. —
Die drei no( h übrigen Stücke bieten wenig Neues.

Dtis erste (Ii 179,,,^— ^^^»23) behandelt den Kreu/znijf

gegen die Tartaren vom .lahre 1241. Es ist das eigentlich

durchaus keine Wormser Geschichte: nur der Schluss gibt

Gelegenheit, eine edle Tat des Wonuser BischoÜB zu ver-

zeichnen.

Das '/weite Stück (B 200,^,,—201,,,- ) beweist wieder,

dass unsre Kronik uns überarbeitetes Material darbietet. Die

Verwandtschaft un.srer Stelle mit Fl 117,28—118,37 ist klar.

Dennoch hat Flersheim nicht aus unsrer Kronik geschöpft;

sondern beide bei uht n auf einer gemeinsamen älteren Quelle.

Flerslieim hat dieselbe in ursprünglicherer Gestalt aufbe-

wahrt, als die WA, er kennt noch die Namen der BUrger,

welche den behandelten Streitfall zu untersuchen hatten; er

zeigt sich Überhaupt init den Verhältnissen und Gebräuchen

joier älteren Zeit viel vertrauter.

Die letzte Stelle unsrer Kronik (B 214,,0—215,^,) ent-

hält einige Teppich- und Siegelinschrifton.

Soweit reichen die Auszüge, an denen allen wir gemein-

1) MG., epist. saec. XIU, nr. 538.
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sanien Ursprun^^ wahrnahmen. Wir konnten in ihnen nicht,

wie man lislier tat, Reste von gleichzeitigen städtischen

Annalen erkennen, denn

1) zeigten manche Redewendnngen nnd Irrtümer die

späte Abfassung.

2) sprach sich in dem ^niis^ien Teile ein bischöflicher,

in dem andern Teile mindestens kein iliesem ent-

gegengesetzter Standpunkt ans. Städtische Aiige-

le^^eiiheiteu waren von der Darstellung ausge-

schlossen.

S) war die Form niclit die von .lahrbüi liern , welche

nach und nach die Ereignisse eintragen, sondern

die einer Kronik, deren Verfasser den vorhandenen

Stoff überblickt und nur das auswählt, was ihm

inr seine Darstellung geeipfnet erscheint.

Somit ergibt sich fiir uns das Resultat: die bis hierher

betrachteten Stücke B 158—174.,: 174.,_,,: 174,gg— 178,^;

179,3^-180.,,; 200,^^^—201,,,; 214. ,,^215,,, .sind Bruch-

stücke einer Wormser Bischofskronik, deren Entstehungszeit

in das vierzehnte oder fünfzehnte Jahrhundert fallt. Ge-

nauer lasst sich die Zeit nicht feststelfen.

£s ist jetzt notig, zu rechtfertigen, warum wir die zwei

Stellen B 161,^^—162,jg und 178,„—174,2 ausgeschieden

haben.

Die erste Stelle stört, wie wir oben sahen, den Zu-

sammenhang. Femer hebt sie noch einmal fast 'genau so

mit der Schilderung des Zustandes in der Stadt um das Jahr

1231 an, wie die Bischofskronik B 160,^ getan. Nun ist

es an sich schon undenkbar, dass eine und dieselbe Quelle

eine Sache zweimal mit fast den gleichen Worten berichtet.

Aber selbst wenn dies möglich sein sollte, so macht der

Inhalt der Stelle ihre Zugehörigkeit zu der Bischofekronik

unmöglich.

Wenn nach der allgemeinen Schilderung der Lage in

der Stadt die Stelle B 160,, mit den Tatoi des Bischofii
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fortfuhr, so beginnt unsre jetzige Stelle nach derselben Ein*

leitnng B 161,^^ mit Unternehmungen der Ratsmannen, dem

Kauf des Rathauses, das sie wider Willen des Bischofs aus-

bauen, und «las hier sehr la^epriesen wird {U lt!l.,.j). Und
während es an jener oben betnichteten Stelle nur hiess: Die

KlaiLCen des Bischofs f^iiigeu iliihin. er werde in der Stadt

für nichts «geachtet (B 100,,,). litisst es in unsrer Kotiz

ganz trotzig: Die Ratsniannen süssen auf ihrem Rathause

und arljteten ihren Bischof für nichts.') ^\ ie ilaim ilei Bi-

schof iiut h Kavenna zieht, — auch dies ist hier noch einmal

erzählt — wird nncli ili*- ohen verscliu icgene Unterstützung^

de.s Bischofs st-itrtis dt-r Bür<rt'r ri wälmt. i\llcr<iii(^s scheint

es, dnss die l ntHistiitznni^ nur von einem Teile der Bür«4;cr

au8gegan<;eii ist. Die Heiiiühungen des Bischofs^) beim Kaiser,

die in <h'r Hischotskronik zu Khren der Kirche geschahen,

werden hier kurakterisirt mit den Worten: procuravit oinnia

mala civitati Wormatiensi (B KU.^j,), was sicher nicht in

einer Bischofskronik stehen konnte. Und als endlich die

Bttrger mit eigner Uaud das Rathaus in Brand stecken, nur

damit es nicht unversehrt in die Hände des Bischofs falle

oder des Kaisers, der sidi damals in seiner Politik

den' Btirgern feindlich zeigte, da kann der Verfasser an

dieser Stelle einen Weheruf nicht unterdrücken: heu illa

domus pulcherrima corruit totaliter super terram

(B 162,,o).

Man sieht, das ist nicht der Standpunkt des Verfassers

der Bischofskronik, wie denn überhaupt die ganze Stelle auf-

W\t als die einzige, die von einer Angel^enheit der Bürger

spricht. Gleichzeitige Aufzeichnung finden wir auch hier

nicht; das zeigt wieder ein Fehler in der Kronologie (B

168,|f). Unsre Quelle sagt, die Bfixger hatten das Rathaus

erst nach der Rückkehr des Bischofs angeziindet. Dann

1) ,Epi8C0pum suum''. schieibt die Bischofskronik nie. — Uebrigen.s

eii'il.t ein Vergleich der hei len oben citirten Stellen den Unterachied

deutlieiier al.-- unsre JJarstelluiig.

2) Bischof Heinrich er^'irkte sich u. A. auch das Recht, das Rat-

hav« der Bflrger abreiesen m dfirfen. Boos, WU nr. 156.
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mflsste dieselbe also vor dem 2. Mai, dem Tage des Brandes,

erfolgt sein. Das ist falsch.

Der Bischof blieb bis in den März 12 '

) bei dem

Kaiser in Kavuniia mid begleitete denselben daraut nach

VenedifiT, Af|nileja, Cividab\ Udiue. wo wir ihn ubeiull nach-

weisen können. Von Ravenna ans hatte er aber die Verord-

nung des Kaisers gegen den Rat schon nach Worms ge-

sandt-), bei den Btii-ffni itdoili dailnrch nichts erreicht, so

dass er auf dem feierlichen iloitagc zu ("ividale, also in d#»r

zweiten Hälfte des April oder Antan;^^ Mai. «'ine priicv.tc

Klagt' erliol». Der daranf erfolgte zweite Uechtssprucli des

Kaisers gegen den Rat von W*»rms wurdf* dem Bischof i?n

Mai in üdine verbrieft, /ngh u Ii mit demjeiii^'tMi. welcher

ihn beauftragte, das tTeiiKiinlchaus in Worms niederreissen

zu lassen. Noch begleitete der Bischof den Kaiser nach

Pordenone, dann kehrte er noch im Mai heim nach Deutsch-

land und brachte die beiden Urkunden von Udine mit. —
Die Wormser Bürger aber waren ihm zuvorgekonuneu, sie

hatten am zweiten Mai 12^2 schon ihr Gemeindehaus in

Brand gesteckt

Die nun noch fibrige Stelle (B 173,,^— 174,,) .spricht

nicht so deutlich, wie die eben betrachtete, den nicht bischöf-

lichen Standpunkt aus. Doch ist auch hier von einer Unter-

nehmung der Bürger die Rede, weiche wieder im Zusammen-

hange steht mit dem oben erwähnten Stadthause, das

demnach in der Zdt zwischen 1233 und 1265 wiedw auf-

gebaut sein muss. Dem Bericht Uber den behandelten Ver-

trag der Bürger mit dem Bischof (B 173,^ fg.) liegt die

Urkunde Boos, WU nr. 335 zu Grunde. Manche Anklänge

zwischen beiden sind yorhanden, ohne dass aber die WA
ein Stück der Urkunde wörtlich brachten. Der SatzB ITS,,^.^,

1) B F, V, nr. 1946 fg.

2) Haillard-BreholIeB, bist. d^L Frid. II. Bd. 4, S. 3S5: catn in

curia p'eiieitili Ravpiiiie «ollempniter celebrata eonsilia, commu-
nitatt's . . . (jnxiiiius omnino cassaiida, civp^ Wormatienses, poätquam

ad eu8 coustitutio uoätra pervenit, coiwüium facere et tali uti otEciü

premunpsfiniiit, oonstitationi uo»tre pre^umptuoee obTiantes.
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hat sich aus B 172,.j„ an ilioser Stelle eingeschlichuii und

niuss fehlen, denn das Datum: ,1266 iuli 12" gehört zu

dem Vertra<^e wegen des Stadthauses.*)

Wir kininen nach diesen zwei Bruchstücken natürlich

keinen misi eit liendt n Schluss ziehen auf die Art der Qtielle,

der sie entnoninu'n. Das Wahrscheinlichste ist, dass diV^

eine nicht gleichzeitige lilirgerkrouik war. Doch spreeheu

wir das nur als Vermutung aus.

Es dürfte vielleicht Hie Aussch»»idun^ der b^'iden zuletzt

behandelten Abschnitte noch immer nicht genug bef^ündet

sein. Wir wollen daher zum Schlüsse iiir die Ilichtigkeit

uusrer Aufstellung die Probe machen. Bei der Betrachtung

der Zorn'schen Kronik im Abschnitt III kamen wir zu dem

Resultat, dass kein Zusatz Flersheims für das dreizehnte

JafarliUDclert aus ein^ der Quellen des Monachus Kirsgar-

tensis entstammen kann. Das bestätigt uns das Resultat der

Untersnclnmg dieses Abschnittes: Z und MK haben unsre

Bischofskronik in ausgedehntem Masse benutzt, Flersheim

nicht. Dagegen bringt der Letztere die beiden ausgeson-

derten Stücke, die wir demnacli mit Kecht einer anderen

Quelle zugevHlesen haben.

Die Belege hierfür sind die folgenden:

An den Stollen MK-Z nr. 7, 13, 14, 20, 24 und 59,

wo MK und Z wörtlich fibereinstimmen, sehdpfen beide aus

unsrer Bisehofekronik. An einer Stelle, MK-Z nr. 29, be-

nutzt MK diese Quelle, Z nicht; es ist daher natürlich hier

kein wörtlicher Znsammenfall zwischen beiden. Das Ent-

gegengesetzte findet statt an den Stollen MK-Z nr. 4, 8, 10,

15, 16, vielleicht 17, 53, 56, 57; auch hier ist keine wÖrt-

liehe IJ^ereinstimmung zwiemhen MK und Z, äetm Z fnsst

hier auf unsrer Bischo&krooik, MK dagegen auf anderen

Grundlagen. Es wird hierdurch abermals bewiesen, dass

Zorn den catalogus episcoporam, also das Fundament der

Kronik des Mon. Kirsg., nicht benutzt hat. Denn die Stellen

MK-Z nr. 15, 16, 17, 56, 57, wo keine wörtliche Ueberein-

1) Boos, WU nr. Z6r>.
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stiininuiig zwischen beiden ist, haben wir auf der Seite lies

MK in den catalogus verwiesen, während Zorn hier auf der

Bischofskronik fusst. Benutzungen der Letzteren an Stellen,

denen keine im MK entsprechen, linden sich schliesslich ncM^h

Z130,3„_,-; 63Anm.; 63,,,—64,<^; 77,,«,.; 77„„,; 70,,,;

Wir erkennen also die Benutzung der bischöfliMiPii

Kronik nicht nur bei Z, sondern auch bei dem MK; damit

stimmt denn andi überein, dass keinor <ler Flersheim'schen

Zusätze aus derselben geschöpft ist. Dagegen entsprechen

die beiden avisgesonderten Abschnitte den Stellen Fl 62,,^

bis ß3,3Q und Fl 121,.,,— 122,,5,.

Vergleichen wir die Art der Quellenbenutzung bei Z

und Fl, so ersehen wir auch deutlich den oben bei der Ka-

rakteristik beider Schrübteller hezeichneten Unterschied: Zorn

verfahrt freier mit dem Original, wahrend Flersheim die

Quelle sorgfaltig Übersetzt Zu der ersten von Flersheim

benutzten Stelle müssen wir übrigens noch eine Bemerkung

machen. Er hat dieselbe nämlich nicht in der Form vor

sich gehabt, wie 3*** sie bietet, sondern wie wir sie in Hand-

schrift 2 finden, d. h. in der ganzen zweiten Hälfte (von B
161,^^ an) verkürzt Diese TerkUrzung hat Böhmer nicht

mit aufgenommen; sie findet sich MG. XVII, 41,^ rechts.

Und so machen wir hier vorerst nur an dieser einen Stelle

zwei Wahrnehmungen:

Erstens, dass die Handschrift 2 teilweise aus derselben

Quelle schöpft, wie S"^, dabei aber Teranderungen nicht scheut

Zweitens, dass Flersheim sich zur Handschrift 2 hinneigt.

Das leitet uns zu dem nächsten Abschnitt über.

1) Die Citate sind geordnet gemlas der Reihenfolge des BOhmer-

»cheii Textee dar WA.
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Die Handsehrift 2.

Die Handschrift 2 enthält zum grössten Teile rein städti-

sche Angelegenheitent deren OUubwfirdigkeit wir nicht wdter

nachprüfen können. Der Inhalt der Handschrift wird einge-

leitet mit den Worten: Qoaedam notahilia ex veteri mann-

scripto libro latino chronicoram Wormatiensiiim. Alle No-

tiz^ also, welche in 8 stehen, sind aus einem und demselben

Kodex abgeschrieben; das steht fest.

Hier ist nun wol der Ort, die Hypothese B&hmer's*),

dass alle Teile der WA gleiche Ursprung haben und als

Bruchstficke Eines Werkes zu betrachten sind, zu prüfen.

Die Handschrift 2 war das erste Bruchstück der .Wormser

Annalen", welches Böhmer schon im Jahre 1835 fand; und

eben diese Handschrift schöpft, wie wir gesehen haben, ihren

Inhalt aus einem einzigen Kodex. Ein Gleiches ist von der

Handschrift 1 zu üagen; ihr Inhalt .stammt aus einer einzigen

beim Reichskammergericht vorgelegten Kronik. Und da 1

und 2 einige Stücke gemeinsam hal)en, so identifizirte Böh-

mer die beiden Kronlken, aus denen der Inhalt von 1 und

2 stammt. Die Handschrift 'S"", welche Böhmer 1^4 :i fand,

Haiirte zwar nicht, dass sie ihre Berichte aus einer emheit-

liciien Kronik habe; aber da der Inhalt dieser Handschrift

sich in manchen Punkten mit dem von 1 und 2 bertihrte,

so lag es nahe, an eine gemeinsame Quelle aller drei Hand-

flchriften zu denken.^} Und in der Tat, unmöglich ist diese

1) Es genügt, nur von der Ansicht BShmon sv sprechen, da Pertz

dieselbe nnverftndert beibehalten hat, wenn er seine Ausgabe andi

anden einrichtete als Böhmer. Vgl, oben den Abschnitt „die Ueber-

lieferung*.

2) Man könnte sagen, Böhmer, £inL S. XX, Z. 14 habe ja selbst

..lyui^ed by Google



Aiiiiahiiie nicht. Es ist ja bekannt, wie Manch tMl»'i man

im Mittelalter bisweilen in einen und denselben Kodex ein-

trug. 80 mag denn auch hier die gemeinsame Quelle ein

solcher Sammel)>and gewesen sein. Bis zu diesem Punkte

hat man keinen Urund, Böhmer zu widersprechen. Ja, diese

Ansicht ist sogar sehr annehmbar, denn auf andre Weise

läset es sich gar nicht erklären« dass die J^otizen, welche

doch alle aus Einer Kronik stammen sollen, so sehr ver-

schieden in Form, Stil, Inhalt und Auft'a^sting sind.

Sicher aber war es ein Irrtum von Bidimer, dass in

den erwähnten Sommelband Jahr für Jahr gleichzeitige Ein-

tragungen gemacht wurden; denn ein grosser Teil desselben,

den wir schon kennen, nämlich der Inhalt von S***, ist nicht

gleichzeitig. Und Bruchstücke dieses nicht gleichzeitigen

Teiles finden sich in allen drei Handschriften. Andrerseits

ist freilich nicht ausgeschlossen, dass andre erhaltene Teile

dieses Sammelbandes wörtliche Abschrift Ton alten gleich-

mtigen Au&eichnungexi sind; von diesen letzteren haben wir

in 3*^ nichts gefunden, könnten aber in 2 vielleicht noch

etwas entdecken.^)

eingerftomt, es kQnnteii einsehie E^eke seiner WA aucsh gar wol

anderen Aufkeiehnuiigen ratstammen, als den rathtaalieben. Aber

dies ist bei Btthmer nur ein augenblicklicher Gedanke, der keine be-

stimmte Form gewonnen hat. Diesem Gedanken widerspricht auch

die ganze Einrichtung der Ausgabe; liesrinders aber widerspricht ihm

da* Eine. dii>s nämlich Böhmer die im .Jahre löl'J luim Reichs-

kammergencht vurgcltigte Wormser Kronik für originale ratbäusliche

Au&eichnungen hielt, welche der Stadtsehreiber gemacht hfttte. Und
doch ist aas dieser dort vorgel^;ten Kronik die Haadsdhrift 1 ge-

flossen, welche manche Abschnitte mit 3»^ gemeinsam hat, Stfloke

ako, die vielmehr einer Bischofskronik ent-^tammen. Da Böhmer dip^e

für rathSufliche Aufzeichnungen hielt, so konnte er in allen übrigen

Stücken auL'h mir bürgerliche Annalen «sehen. Und so haben ihn auch

PertÄ und alle fcpäteren Benutzer verstanden. — Was Böhmer mit

äem Ausdruck .Originalkronik* ab Baseichnung f&r die Quelle der

Handschrift 1 sagen wollte, ist unklar. Die Handschrift selbst, der

Bögen kl. folio, der darüber hätte Aufschluss geben können, war trots

der eingeht luUn Naclifuischungen des Herrn ArchiTrat Dr. Veltnuui

in Wetzlar nichr zu rinden.

1} Ueber die Benutzung de» fraglichen Jjammelbandes mit seinem
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Wenn nun der Aiinahine, allf drei Handschriiten

aus dem gemeinsamen Kodex ^'e.s(h<)iitt hal)en, nichts im

Wege steht, ja wenn wir tür den Inhalt der Handschrift 1

die Seitenzahlen dieses Kodex augeben und so auf seine Ein-

richtung Schlüsse ziehen können, so fUbtt uns das doch

noch nichts weiter. Denn was zufällig in einer niittelalter-

Hellen Handschrift Tereinigt war, das braucht noch durchaus

nicht gleichen Ursprungs zu sein; auf den Ursprung der

historischen Berichte, nicht auf ihre zuiallige Ueberliel'erungs-

art suchen wir aber znrtickzukonimen. Und so können wir,

wenn der Inhalt unsrer Handschrift 2 uns als «quaedam

notabilia ex veteri manuscripto übro latino chronicorum

Wormatiensium* bezeic^et wird, nur sagen: Alle diese No-

tizen waren einst in einem gemeinsamen Kodex vereinigt,

wie sie noch heute in Einer Handschrift vereinigt stehen;

das beweist aber noch nichts.für den Ursprung der einzelnen.

Der Inhalt der Handschrift 2 ist sehr mannigfaltig; und

ebenso fragmentarisch, wie er ist^ muss auch unsre Betrach-

tung desselben werden.

Drei Stücke zuerst sind uns schon bekannt, sie stammen

aus der Bischofekronik in S'**; Böhmer hat darum zwei der-

selben nicht mit abgedruckt und hätte auch da$ dritte fehlen

lassen können. Es sind die Stellen MG. XVII, 38, j^-^, rechts;

B192,^_, = MG. XVII, 60,33_y,; MG. XVII, 65,,o„„; and

zwar sind es Auszüge aus B 174,. fg.; 171,^. fg.; 200,.,^ fg.

Diese kleinen Auszüge sind ganz sklavisch; der letzte sogai-

aus diesem Grande völlig sinnlos.

mannigfeltigen Inhalt iät noch das Folgende su sagen: Sowol der

Mon. Kirsg. als auch Flerzheim haben Toilt^ «eine^i Inhaltes benutzt,

wie wir schon gesehen haben und noch weiter sehen werden. Da
^ber Beide, wie wir im Abschnitt III gefunden haben, veischiedene

Vorlagen benutit haben müssen, so kann Kdner von ihnen den

Saanmelband selbst vor sich gehabt haben, eondem Jeder nur einen

Teil der getrennte Quellen desselben. Mit Berücksichtigung dieser

Tatsache ist es uns allem möghch, die verschiedenen Teile desselben

Ton einander absusondexn.
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In die Merowin^erzeit ftthrt uns ein anderes Stück zu-

rück, H 20!>,-_,,j. I)ie Wormser Geschiclitsschreiber behan-

deln alle die iiierowiügische Geschichte um ganz kurz und

obeiHüclilicli; da muss es denn doppelt auffallen und bei-

nahe nnbe^eiflich scheinen, dass sioii alle gerade mit der

Königin Brunichildis beschäftigen.')

Der Gmnd bierffir ist wol kamii in der historischen

Tradition zu sucbeu, sondern hangt vielleicht mit den in

und um Worms spielenden Sagen zusammen, die sicher im

Mittelalter in Aller Munde waren, \^'ie die Burgunden fort-

'/ielien ins Hunnenland und All^ dort ihren Tod finden, da

bleibt in Worms allein die KTuHj^nn IbMmhild zurück. Mochte

man sidi nun andren Ortes mit dem tragischen Schicksal

<ler Helden zufrieden geben, in Worms lag sicher die Frage

uahe: W^as wird aus dem Reiche der Burgunden V Was wird

aus der Königin Brunhilde? Und fragte man dann die alten

Kroniken um Kat, so gab es da allerdings eine Königin

Brunichildis, und von dieser war erzählt, was uns die W^ormser

Geschichtsquellen aufbewahrt haben: Sie tat Gutes und stiftete

KU Gottes Ekre viele Klöster.

Denn mehr als andere Berichte fiberlieiem uns die

W^ormser Aufzeichnungen auch nicht, nur dass die Königin

einen Aufenthalt in Worms nahm und für die Stadt sorgte.

Das Uebrige, was unsre Stelle bringt « findet sich auch in

sonstigen QueUen am Ende der Lebensbeschreibung d^ Bm-
nichilde, meist mit dem Zusatz: Es ist ssu bewundern, wie

«ine einzelne EVau das alles vollbringen konnte.')

'

' Woher unsre Notiz stammt, ist nicht zu ennitteln;

authentischen Wert hat sie nicht. Ja, es scheint nicht ein-

Meal eine eigene Wormser An&eichnuog zu sein, da am

*

' 1) Aniser nnsrer Stelle der WA nehe noeh Z 20,«-m ^""^

It und 12, der hier aas dem schon im fttufielinten Jahrhundert

nial gerückten Haaptwerke des ihms()Bi8Chen Hamanisteii Boba;t

Oaguin schöpft.

2) V<i[l. z. B. die Stellen: Aiiiidini mon. Floriac. De gestis Franc.

IV, cap, Ii vita 8. Hugouis mon. Aeduensis; Cluouinues de St, Denis

IV, 21; Bouquet, rwotSL III, pag. llB.j-,^; 460; 2Ö9.

WoiBMT ABnalan. Q
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Schluss der Name „Wormatia* erklärt werden muss durcU

,c£ue capud Vangioüum populorum est*.

B 209,,,—210,^ ist eine Bauordnung'), die uns auch

bei Schaunat und bei Fieraheioi 39, erhalten ist. Doch

während die andern Quellen Burkhard als den Urheber

dl* vt 1 Verorduung nennen, schreiben die WA dieselbe dem

Bischof Dietlach zu. Glaubwürdiger ist das Erstere, das»

nämlich Burkhard, der überhaupt viel für den Wiederaufbau

der Stadt tat, auch tUr den Maiierbau sorgte. Die Angabe

der Ketrif^rnTio-szeit Dietlachs (873—014) in den WA ent-

spricht zwar Fl 31,^,^ und beruht also mit diesem schon auf

alter Quelle, ist aber gänzlich falsch^ wie Schannat (1, 319 fg.)

schon nachgewiesen hat. Dietlachs R^ieningssfieit wird all-

gemein auf 891—914 angesetzt

Die Abschnitte B 210,.— -14, ^ sind Aufzeichnungen

über die Beamten und die Rechtspflege in der Stadt Worms.

Sie entsprechen, wie schon Arnold klar gemacht hat, ganz

den Verhältnissen am £nde des zwölften nnd am Anfange

des dreizehnten Jabrhvmderta. Nor muss aus ihrer Reihe

der Abschnitt B 210,,^—^^li« ausgeschieden werden, der^

wie B5hmer (8. 211, ilnm,) riehtig. berechnet hat, ent im

Jahre 148S oder 1484 gescbiieben sein kann.

Das Stück gDe heiiäbnigis* (B 212,,^.^) ist nur Frag-

ment. Fl 59,j4 fg. ierwihnt nfimlich ein Privileg Heinrich's VI.

iür Worms vom Jahre 1190, das dem Kronistai wol noch

im Original vorgelegen hat, da er sonst seiner Qewolmheit

gemSss sicher eine Xotiz über die Art der Ueberliefenmg

desselben gemacht hätte. Dies Privileg setzt sich casammen

ans nnsrer Annalenstelle und einem Fragment, welches Böh-

mer, fontes n, S. 215 fig. bringt. Sicher also gehdien diese

beiden Bruchstücke zusammen.

I) Er]&utert von F. Falk, Forschui^en ^ur deuUohep Qeschiclxley

Bd. 14, S. 397.

UIQliI^ed by CjOOQie
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Aus welcher Zeit die Festsetzungen über den Frank-

furter Wochenmarkt (IJ 214,jq_^^) stammen, ist fraglich.

Der Bericht üV»er den Kiiinpf Adolfs von Nassau mit

Albrecht (B 2'>7. tu''.) ist nur ein Auszug aus einer aus-

führlicheren uniuitrelhiir ^leiclizeitigen Darstellung, welche

F. Falk in den Forst Inuigen zur deutschen Geschichte Bd. 13»

S. 587 verulfentlieht hat.

L)ie bisher betrachteten Stücke sind alle von der im Ab-

schnitt V gegebenen Stiluntersuchung ausgeschlossen worden.

Wir haben dort in dem genannten Abschnitt aus stili-

stischen Grttnden den grossen Bericht über die Händel des

rakob von Stein (B IS-l,.^— 185,^^; 192,,—196,1,; 197,^ bis

199, ausgeschieden, welcher, entgegen dem sonstigen Teile

der Handschrift 2, Stilgleichheiten mit 3*^ zeigte. Dass die

Ilandschriit 2 auch sonst einzelne Berührungspunkte mit 3***

hat, sahen wir schon oben. Da in dem Berichte alle An-

gaben, Namen und Daten, soweit wir sie zu prüfen ver-

mögen, sehr glaubwürdig sind, so seheinen der jetzigm

Fassung ältere gleichzeitige Aufzeichnungen, Protokolle über

die mannigütchen Verhaiidlungen oder Aehnliches zu Gnmde
gelegen zu haben. Die jetzt uns überlieferte Form kann

ab^r nicht die ursprüngliche sein; der jetzige Text ist eine

einheitliche £rzfiblung, die also erst abgefasat sein konnte^

als der fünfzehn Jahre dauernde Streit völlig beendet wvr;

nicht gleichzeitig mit den einzelnen Phasen desselben, .doch

auf Grund gleichzeitiger An&eichnungen. Die DsrstoüungS'

weise entapriebt ganz der unsrer Bisehofskronik. Breite ik-.

zShluDg haben wir mit voller Ausmalung der Situation, aucb

einen eingestreuten Satz direkter Rede (B 186,^); der Bi-

schof steht wieder ganz im Vordergrund, nach seiner Re-

gierungszeit wird gerechnet.

Doch sind die Angaben hier sniverlfissiger, als sonst in

der Bisehofskronik, vermutlidi wegen der besseren QueUen
0«
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und au( h, weil hier der Bischof gt'ti die Räubereien derer

von Stein, seiner Mini^iterialen, entschieden im Rechte war.

Nur im Anfanj? der Kr/.iihlung ist eine Motivirunjr aust?e-

lasäeu worden; so wie die Verhältni.s.st- dargestellt sind, ücUeiut

es, als ob der Stittskantor Albrecht, der liruder des Jakob

von Stein, ^icli olaie guten Grund gefjen den Bischof aufge-

lehnt hai)e, und zwar erst in Abwesenheit desselben.*)

Wir nüissen uns da verj^egenwärtigen, dass uns* der Be-

ginn der Händel in das Jahr 1245 führt, das dalir, in

welchem zu Lyon Friedrieh II. fjel>annt wurde, und zugleich

die misliche Zeit, in welcher iiischot Landolf wieder Partei

ergreifen sollte flir oder wider den Kaiser. W ir haben oben

gesehen, das« er eingedenk der früheren schweren Strafe für

sein Auftreten gegen den Kaiser lieber neutral blieb.

Seine in unserer Annalenstelle erwähnte Fahrt nach

Lyon ist uns auch Z 86, Anin. bezeugt. Sie fällt nach Zoni's

Angabe in den Oktober und November 1245; und damit

stimmt vollkommen die Angabe der WA, dass Ijandolf am
ersten Adventssonntage — 3. Dec. 1245 noch von Worms
abwesend war. Am 19. December 1245 war er nicht mehr

in Lyon, denn an diesem Tage wendet sich in einer ganz

geiinp^ü^ngen Sache der Papst brieflich an ihn,*)

Die Feindschaft mit dem genannten Kantor war aber

schon früher ausgebrochen, und zwar nicht ganz ohne Schuld

des Bischo£i. Während nämlich der Letztere sich gegen

Kaiser und König schwankend verhielt, hatte er doch den

Kantor aus der Stadt Terhannt und ihm wahrscheinlich auch

seme Pfrfinde entssogen, weil dieser offen zu den Feinden

des^ Reiches, zu dem Erzbischof von Mainz getreten war.

Wir ertahren dies aus einem Briefe des Papstes Lmoc^' IV:;

an welchen sich Albrecht gewandt hatte, und von welchem

er in dieser Sache natfirlich UnterstOtzung erhielt^.

Die Darstellung des weiteren Verlaufes der Handel ist,

1) Oefjeii Ende des Jahres 1245.

2) Jlcrgcr. les regiatres dliinocent IV., I, nr. 1646, S. 248.

3) Der Briet ist ächon aus dem August 1245. Berger, 1. c, nr.

1891, & 213.
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Mrie seliou betont, eine ziiäammenhüngende Erzählitng. so da»

also die Ueberschrifleu der einzelnen AbscimittH (B 184,^.,;

192,,^) erat sp&ter eingefügt sind. Die eri^te derselben mit

ihrem Zusatz: «qui nunc ii de Oberstein dicuntar** ist sicher

erst späten Ursprungs. Die Familie derer von Oberstein

Ifisst sich mit diesem Namen für uns nicht weiter als his

ssum Jahre 1497 ziu-ttck verfolgen.^)

Anch die Stelle fi 198,, welche verwirrte, den

sonstigen Angahen unsrer Bischofiskronik widanqpxeehende

Daten gibt nnd den Znsammenhang stört, g^bt sich als ein

Einschiebsel zu erkennen.

Was nach Ausscheidung dieser Stellen noch von der

Handschrilt 2 fibrig bleibt, das sind endlich die Bfligerauf-

zeichnungen, das sind Wormser Annalen. Sie bilden etwas

mehr als ein Drittel des ganzen Böhmer sehen AnnalentezteSt

ungeföhr 21 Seiten von 57. Dies mttssen gleichzeitige Auf-

zeichnungen sdn; einfach und schmucklos werden die Bege-

benheiten berichtet Nirgends findet sich ein Blick Uber das

eben erzahlte Ereignis hinaus, weder Torwfirts noch zurück.

Zudem findet man eine solche Fttlle von Namen beteiligter

Personen, die man teilwdse durah die Urkunden jener Zeit

noch nachweisen kann; der unbekannte Yer&sser verrat so

j^enaue Kenntnis der Oertlichkeiten, oft ganz geringfügiger

Dinge, wie Mühlen. Wegkreuze u. s. w,, wie nur ein Augen-

zeuge sie haben konnte. Besonders aber sind die Daten

massgebend, die, soweit wir sie controllireu können, alle zu-

treifen, besonders Doppeldaten, Sonntage mit ihrer kirch-

liphen Bezeichnung und dem römischen Uaturn [H 191,.,^ u. o.).

Und, was fast noch beweiskräftiger flir die unmittelbare

Gl eich zeitigkeit ist: die Verwandiscbaftsverhältnisse imter den

kleinen Herrengeschlechtern, die heute nur niülisam und mit

grossem historischen Mateiial rekonstruirt werden k'nmen,

beherrscht der Autor vollkommen (B u. ö.). Aus-

1) Grote, Stammtat«hi, S. 172.
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drticklicli wird »Ii»' (ilei(hzeiti<jrkeit (rnilich nur an einer ein-

zigen Stolle l)ezeui^t (B 181.^.,): ,dominus Wiricus tie Dunu

et dominus Oonradus de V\ artenberg, qui advocati sunt villae

eiusdem*. Das Präsens ^sunt'^ konnte nur ein gleichzeitiger

Annalist schreiben, so lange die genannten Herren noch am
Leben waren.

Der Inhalt verrät die bürgerliche Abfassung, denn nur

reine Stadtereignisse, Tor allen Dingen zahlreiche Kriegszflge

der Wormser werden verzeichnet Von dem Bischof ist fast

gar nicht die Rede, höchstens vorübergehend und in ganz

andrer Weise als in unsr^ Bischofskronik (vgl. B 130,^^;

181,„; 207„g; 179,„ « 204,j„). Dagegen wird der Treue

der Bürger gegen den Kaiser und das Reich rühmend ge-

ilaeht (B 179, fg.; 183,,^). Das VeriahKn der Erzbischofe

Von Mainz upd Köln gegen Kaiser Friedrich auf dem Konzil

von Lyon^) (B ISS,,, fg.) wird sehr ungflnstig benrteilt Die

mit Erfolg gekr&nten Bemühungen des Speierer Bischofs, die

Bürger seiner Stadt zur Parteinahme ftr den rebellischen

Kdnig Heinrich (VII.) zu bewegen, werden geradezu als Ter-

fthimig bezeichnet (B 178,^—179,J. Und wie die Angriffe

des Königs gegen Worms an dem kräftigen Widerstände der

Bürger abprallen, wie es den Feinden nur gelingt, ein paar

Häuser in der St^Michaelsvorstadt anzuzünden, und sie sich

dann eiligst zurOckziehen müssen, da klingt es &8t wie ein

Spottlied hinter den Fliehenden her: »reyera sunt ad somn

regem*. (B 179,g^.) War Heinrich doch auch König über

die Bürger von Worms; nur halfen sie ihm nicht im Auf-

ruhr gegen den Kaiser.

Die ^Wormser Annalen" sind eine wichtige Quelle für

die rheinische Geschichte wiilu-end der letzten Jahre Fried-

rich's II. und l>esonders für die Interreg^umszeit, sie sind

daher lür die Auniirbeitung der Regesten zur Geschichte jener

Periode stark benutzt worden. In den meisten Punkten, wo

sie nur städtische Angelegenheiten behandeln, >uid sie gar

nicht zu prüfen. Und wollten wir an den übrigen Stellen

1) Vgl. Will, Regesten zur Oeschicbt« der Mainzer Erzbisohöfe,

Bd. 2, S. XXXV bis XL.

L.iyui<.LU Oy VjOOQle



hier im ZiisjinHnf?i}inn<j:e Kritik Üben, so müssten wir sehr

Vieles aus dem Böhmer-Ficker'scheii WCrke einfach wieder-

holen. Wir verweisen daher unsre wenigen zei"streuten Ah-

merkuugeu lieber in don Absrlmitt .Lesarten*.

Aber eine anchv l'rohe miis.seii wir noch machen, näm-

lich die, ob es auch richtig war, den Hauptinhalt der Hand-

schritt 2 anderen Quellen zuzuweisen, als den 'von ii"^. Und
hierzu dient uns wiederum das Resultat, das wir aas der

Tabelle MK-Z gewonnen; wir finden unsre Trennung der

Qaellen })estätigt, . Denn der Monachus Kirsgartensis hat gar

kerne Berührung mit dem Inhalt von Handschrift 2, dagegen

ist dieselbe Flersbeim's vorzüglichste Quelle. In der Reiben»

folfife des Böhmer'schen „Annalen" -Druckes kommen hier

tblgende Stellen in Betracht: Fl 83,8^—84,„; 84,gg—85,^,;

^ö»sg—^Itg«? ^^in—18? 92,^^—9^; 85,,^; 101,g_i^;

102,j^_,,; 103,,,—104,,; 104,,,^.; lOS,,,-,^; 106,^j_,^;

106,„^,; 110,„_,^; 110,,^,.^; 110

112,,_^; 112,„—114,4,; 115,i_«»| 112,,or^; 116,,^—117,,,,

116„_,; 116,j; 118,,,; 119,„—120,,,; 121„o-8,; 122,„^,;
122,,,—128,„; 128,„_,^; 124,„_,,; 126,,^—127,„; 125,,,

bis 126,,; 127,j,_„; 128„_i,; 128,„_,,; [39,,^%.]; 67,,,

bis 68,,,; 66,„—67,,,; Ö9,„—60,^; 68,,^—69,,,; 66,,,«,,;

Ancb Zorn hat diese unsre Quelle benutzt an den Stellen

Z70„4_„;74,,,_3j:74,,,—76,,,; SO,,^..,,: H0,^.,_^.; 84„__,„;

79,,,—80,^,; 85,.,^^.^^: SO,^—,^; SS,,^^^.; 81,^_,g; 88,,j,_,y:

106,^^— 108,^^; 112,,_^Q. Doch zeigt sich auch hier wieder,

dass Zorn seine Quellen mehr bearbeitet als übersetzt und

in Dingen, die ihm ftr seinen Zweck unbedeutend scheinen,

wenig genau ist- So berichtet er auf den achtziger Seiten

über die Terschiedenen HeereszOge König Konrad*s und des

Erzbischofe von Mainz in ganz unheilbarer Verwirrung.

Aus unsrer Untersuchung ergibt sich auch das Urteil

über die l'ertz'sche Ausgabe der Anuales Wormatieuses.
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Seine beiden wesentlichen Prinzipien waren: streng krotiolo-

f^ache Anordnimg und Ergänzung der Lücken des Textes

durcli Stellen aus dem Mou. Kirsg. Beides ist zu verwerieu.

Die kl niKdogiöclie Anordnung ist verkehrt, weil die soge-

naniitt^n Atm. Wortu -ich nun den liruchstückfn \ 1 1>< hie-

dener ^\ ri ke /nsaniinensetzen; ja, sie ist sogar uaiiiitülich,

wie «chon die einfache Anschaiumg des Drucke« der Pertz-

schen Ausgabe lehrt, die nicht einen einheitlichen, fortlau-

fenden Text, sondern oft zwei neben einander herlaufende

Erzählungen zeigt. Die einfache Einfügung seitenlanger

Stücke aus dem Mon. Kirsg. aber ist deshalb zurückzuweisen,

weil dieser Autor gerade im dreizehnten Jahrhundert, wo die

Wormser Gesehichtsquellen reichlich flössen, höchst verwirrt

ist und keinenfalls die reine Form der alten Ueberliefemngen

bewahrt hat, da er, wie wir oben sahen, schon bei der

Wiedergabe ganz einfacher Quellenwerke sehr unzuverlässige

Texte bietet. Sicher hat er ältere Wormser Berichte be-

nutzt, aber wir erkennen dieselben nicht mehr; Pertz ver-

mochte gar keinen Beweis zu bringen, weshalb er dieses

oder jenes Stftck in seine Ausgabe aufnahm. Die alte rei-

nere Quelle ist dnrch diese Stfldce, deren Form und deren

Herkunft ganz nnsiclier ist, nur getrUbt Böhmer in seiner

Vorrede S. XXXV hat mit Recht betont, dass man in die

hiidioriBchen Quellen nur das unzweifelhaft Echte aufnehmen

mnss; zudem bleibt ja der Mon. Kirsg. noch Jedem znr Be-

nutzung nebenher erhalten.

Einige Abweichungen von dem Böhmer'schen Texte hat

die Pertz*sche Ausgabe noch. So liess Pertz ganz ohne Gmnd
die Stelle B 208,9^-^205,,^ aus. Die Stelle ist ebenso echt,

wie das üebrige, und hätte im Text stehen bleiben müssen.

Besonders aber sind an einer Stelle zwischen den beiden

Ausgaben kleine Unterschiede. Bei Böhmer, S, 188, Z. 87, in

den MCK schon mit einem von Böhmer ausgelassenen Stöcke,

weldies MG. XVII, 5!j,^g^g. steht, beginnt in den WA der

Bericht über den rheinischen Bund von 1254; es sind kleine

Erzählungsstocke mit eingestreuten Akten. Die Letzteren

sind jetzt vollständig im Zusauiuieuhauge, soweit sie erhalten
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siiirl, gt.'tlriakt bei .lulius \\*«.'iz.*siitker. der rlieiniisrhe Bund,

Tübingen 1879, S. 15 bis 40.^) Ein Worms^er Bericht, über

«liesen Städte- und Fiirst^nbund ninüs uns im höchsten Grade

willkommen sein, (leun Worms war neben Mainz die wich-

tisr^^te Stadt des Bundes, sie hatte die »resammte Biindes-

korrespondenz mit den Städten von der Mosel rheiuautwäi-tä

zu ftihren. Kein Z^veifel also, dass man in Worms über

die Geschicke des Bundes sehr gut unterrichtet war. Ancli

ist wol von vornherein anzunehmen, dass, wenn man in jener

Zeit überhaupt die Schicksale der Stadt aufzeichnete, man
diese wichtigen Ereignisse nicht ausliess. Wir haben nur

die Aufgab«, soi^föltig die echten gleichzeitigen Berichte

von späteren weniger glaubwürdigen Bearbeitungen zu schei-

den. Der rheinisclie Bund entwickelte in der Zeit sdnes

raschen Aufblühens eine grosse Tätigkeit, das beweisen voob

die Akten über die häufigen Bundestage mit ihren kräftigen

Massregein. Aber schnell, nach wenigen Jahren schon, ging

ii| Folge innerer Zwistigkeiten, die sich gleich im Beginn

gezeigt hatten, der Bund wieder auseinander, und damit er-

losch auch die Kunde von der Zusammensetzung und den

Zielen desselben; in der Enmienmg Ironnten neh solchd

Dinge nicht erhalten. Was deshalb von Berichten tthor den

rheinischen Bund nicht den Stempel unmittelbarer Gldch-

zeit^keit tragt« das ist als historische Quelle nicht brauchbar.

1) Dieses Werk besonder« mo» man bei den Fragen Aber den

rheimichen Bund toh 1254 heraaiiehen. WeisiAeker hat cnent be-

tont, dass die Bezeichnung ^Studtebund' zu verwerfen sei, da in dem>

selben neben den StAdten die Herren aus den rheinischen Gegenden,

Bisoliöfe und weltliche Herren, als wichtiger Faktor beteili^'t sind.

Bei iler Natur den uns erhaltent-n Materials iüt da< Buch vo» Weiz-

säcker un^elieuer hypothesenreieh und macht dalier beim ersten Lesen

keinen ganz vertnMienmreckNida& Eindnick; dock stellte sich beim
wiederholten Dareburheiten und Nachprflfen heraus, daas die «ieh-

tigen, grundlegenden Hypothesen sänimtlich grosse WahrBcheinlichkeit

für sich haben. Die Haupt resuitate der Untersuchung: die Art, die

Zusammensetzung und die Zwecke- <]f^ Biiudes. th"c Beschattenhpit des

noch vorhandenen Äktenmaterials, sowie dits Art, auf welche uns das

Letztere überliefert ist, sind sweifellos richtig.
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Wir haben mit dem Text der WA zu vergleichet!; die

btellen Z lOC^^f^'- und MK 125,3,%.

Ueber den rheinischen Bund von 1254 berichtet der

Mon. Kirsg. 125,^^— 126,,., Folgendes: Mainz .und Worms
verbünden sich im Februar 1254. plötzlich ist auch Oppen-

heim dabei; und diese drei veranlassen, dass am Maigare-

thentage 1254 sich viele Städte, die mit Namen genannt

sind, darunter Frankfurt, dem Bunde anschliessen, sowie dass

Gerlach von Mainz (gemeint ist Gerhard 1.) und Andre ihnen

Unterstützung zusichern. — Dass liier in der Darstellung

des späten Erzählers der vorbereitende Bund der drei Städte,

die Gründung des grossen Bundes und ein Mitgliederver*

zeiclmis aus späterer Zelt zusammengeworfen sind, und dass

somit dieser ganze Bericht unbrauchbar ist, das hat Weis*

sicker 8^ 1321^. und 152 genügend bewiesen. «Der ver-

wirrte Mon. Kirsg. weiss bei dieser ganzen Erzählung Über-

haupt nicht recht, was er sagt.*

Der Bericht in der Zom'schen Kronik — ohne die Zu-

salsse Flersheim's — Z 100,3^—101,,; 101,|^—^^^n? ^
manche Berührungspunkte mit dem Mon. Kirsg., dass beide

eine gleiche Quelle gehabt haben müssen, wenn auch Zorn

weitlSofiger ist. Man vergleiche bd Beiden den ersten Satss^

dann MK 126,^ «adiutorium et consolamen* ^ Z 101,,^

«hfllf oder trösten*, und den Schluss «actum Margarethae

anno Domini 1254*. Dass auch der Zom*sche Text nichts

ist, als eine späte Bearbeitung älteren Materials ohne rechtes

TerstSadnis für die Sache, hat schon A. Bnsson, -Zur Ge-

schichte des grossen Landfiriedensbundes deutscher Städte,

S. 19, erkannt und Weizsäcker S. 42, 133, 152 bestätigt.
'

Die WA nun berichten nicht nur von dem eigentlichen

Hund der Städte und Herren, dessen Gründungsurkunde ge-

druckt ist bei AN'eizsiicker. Kundesakteri Nr. 1, sondern sie

Setzen schon früher ein und verzciclineu aucii die kleinen

SonderbOndnisse zwi.<^chen W'onus und Mainz einerseits und

zwischen diesen l>eiden Städten und Oj)penheini andrerseits.

Die Notiz über das erste dieser beiileu Bündnisse steht

MO. XVII, 55,4, fg. ^^^^^ Böhmer. In den Hand-
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selirifteii der WA ist es nicht zu finden, Pertz liat nicht

angejjelion. wo er es t^efimden. Er muss es zusammenge-

setzt haben. Den Anfang bildet eine Stelle des Mon. Kirsg.

(r25,3j_3^); die dann folgenden Worte: „Instrumentoni con-

cordie inter Wormatienses et Mogontinenses" sind nirgends

nachzuweisen. Dag Wort „concordia* allein ist sowol für

jejie Einzelbündnisse wie flir den grossen Bund in jener Zeit

durchaus ungewöhnlich; «pax" ist das stets gebrauchte

Schlagwort (Weizsäcker, S. 44). Und nicht nur die Urkua*

den nennen den Bund so, auch die WA bedienen sich nie

eines andren Ausdrucks (B 188,,,; ISQ,^,
i«, ^^Uf

£8 bleibt keine andre Erklänmg, als dass Pertz hier seine

eigenen Worte hineinftlgte, am dann die Urkunde t dieses

ersten mittebheinischen Sonderbundes, die gleichfalls nicht

in der Handschrift 2 steht, ansehliessen zu kdnnen.^) Ein

solches Ver&hren ist gnindsStslich 2U misbilligen.

Yeranlasst zu dieser Interpolation wurde Pertz natür-

lich durch dieEinleitungBworte des nun folgenden Abschnittes,

MG. h6,^^fg, ^ B 188,,,%. «Cum itaque hec etc.* Die

Stelle ist aus einem grösseren Zusammenhange herausge-

rissen, ja das Einaelbündnis zwischen Worms und Mainz

muss eben Torher berichtet worden sein.

MG. XVII, 57,^_^^ fahrt dann der Pertz'scfae Text mit

einem Stttck der GrOndungsurkunde des rheinischen Bundes^

fort Auch diesar Abschnitt fehlt bei Böhmer, und Pertz

versäumt wieder anzugeben,, ob ear ihn nur der Vollständig-

keit halber eingefügt oder in einer Handschrift gefunden

habe. Im ersteren Falle wäre ein erneuter Abdruck über-

flüssig gewesen. Einen gelinden Zweifel gegen Pertz bezfig-

lich des Schlussdatums liest man aus Weizsäcker S. 13 heraus.

Im t'olgenden stimmt dann der Böhmer sehe Text wie-

der mit dem Pertz sehen überein.

1) Warum Booh diese Urkunde nicht mindestens als Regest in

sein Wonnser Urkundenbuch aufgenommen, ist nicht er>:iehtlich.

2) Boos, WU nr. 246; Weizsäcker, BundeBakten nr. I.

' uiyiii^Cü Ly Google



J

Tni.

Das Resultat.

Der Inhalt der bei Böhmer gedruckten «Wonuser

Annalen* gliedert sieh nach unsrer Untennchnng folgender*

massen:

a) Wir konnten eine nicht gleichzeitige Bischo&kronik

nachwogen; dieser gehört an: B 168—161, 162,,^—1^^135;

165,^—173,,,; 174„-174„,; 174„,-178,^; 179,,,—180,,,;

184,„—185,,,; 192,„-196„,; 197,,-199,„; 200,3,-201,^;

214,gQ—21ö,,B. Diese Kronik schöpft ans verschiedenen

Qnellen q-, q*, die wir im Abschnitt VI näher karakte-

risirt haben.

q* q«

Bischoiskrouik.

b) Au.s eiiuT (^>iielle ((, der flio Bischolskronik das Stück

B 160,, _. entlehnt, schöpft aiuh eine | hypothetische] nicht

gleichzeitige ßlirgerkronik da« Stück B 161,j_,_jg.

q

Bürgerkronik Bischoiskronik.

c) Sonst liegen der Bürgerkronik, der die drei Stttcke

B 161,„—162,^,; 178,11—aa» l^^'äj— 17'*»8 angehören, gleich'

zeitige Bfirgeran&ödinungen zu Grunde.
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Gleichz eft. Hür^or-

auizeichnungeu.

\
's.

Bfirgerkrouik.

d) Solche gleichzeitige Bürgeraufeeichnungen sind uns

in der Handschrift 2 noch in reicher Menge erhalten. Es

gehören hierher die Stücke: B 174,.j._2.; 178,^— 179,3.;

180,2,-184,2,; 185,,,—192,^; 196,,^— 197,^; 199,,. bis

200,,,; 201,3„-207„,.

e) Ausserdem gab es in Worms noch verschiedene Anf-

swichniingen iiianiiigfacheu Inhalts aus verschiedenen Zeiten:

B 209,,—214,2,.

f) ])a >nwol die Handschrift 1 als aucli die IlanJ.schrift

2 nur niis fuiem einzigen Kodex geschitpft luiben will und

docli jede von allen difscn verschiedeiiiirtigeu Anl'zeiclinun^'en

etwas enthält, so müssen diese liistorischen Berichte einmal

sämmtlich in Einem Bande vereint gewesen sein.

Vermchied. Aufzeicb-
nungeu mauuig- (ileichxeitiKO

fachen InliAtt*. Bilrg«r«nfMio)iiigii. BUxgerkrouik. Biacho&knmik.

Ein Sammelhand.

g) Aus diesem Letzteren haben zunächst die Hand-

schriften 1 und 2 geschöpft.

Der Sammelhand.

's

KmdBchr. 1. Haadschr. 2.

h) Die Handschriften S'' und 3^ weichen in den Les-

arten^) so weit von emauder ab, dass nicht die eine eine

1) Vgl. die Anmerkimgen in der Ausgabe MO. XVII.

._^ kj 1^ -0 i.y Google
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Al).s( ]irift von der aiulern sein kann, sondern beide auf eiueu

gemeinäameu irUheren Auszug X zurückgehen.

Der Sammelbaud.

Auszug X.

\
Handschr. 3* Eandschr. 3b.

i) Aus der Handscbiift 8^ entnAhm Scfaftnnat Tier Ideme

Abschmite.

HandMihr. Sb.

Anrnig bei Sefamiftt im T«xt

k) Danach ergibt sich das folgende Gesammtbüd:

nangen m&naig- Bttrgeraof- tt y " y
ÜMlm lolMUt. sridmiuaffn.

Ein Sauimelband.

Anezug bei Schaa-
aat im T«Kt.
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)) Aueh die Benutzung der yeischiedenen Wormser Ge*

scbichtsquellen durch den Mon. Kirsg., Zorn und Flersheim

kann man in ein einfaches übersichtliches Schema bringen.

MK nnd Fl können beide, wie oben bewiesen ist, den Sammel-

band aiclit benutzt haben.

Verschiedene Auf-
Keicbnuugen ni»n-

uigfikcbeu luhalta.

<ileichjeeuige

Hürger-
au/ict.'icbnuugeu

Zom,
unmittvibiir oder dank

VemittcluDg dea Sammel-

Moo. Kinf

.
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IX.

Lesarten.

Man tiNielit aus der srheniatisclieii Darstellung der

I'el)erlit't'ening im vorijjreii Aljschuitte , doBs unsre Quellen

luiutii^ abgeschrielieii, bezw. uiugearl>eitet sind. Darunter hat

natürlich der Toxt gelitten. Bölinier versnchtc rlahci- an

manchen »Stellen \'erh»^ssernnfjen: und er ist daliei mit VDlleni

Recht ganz frei verfahren, hat fehlende WTirter eingefügt,

falsche Namen durch richtige ersetzt u. s, f. Kr hat niclit

nur Lese- und Schreibfehler, sondern auch auderartige Ver-

sehen gebessert. Dies Verfahren w.ir bei dem Karakter

unsrer Quelle und der Art der üeberlieferung geboten. Pertz

hätte dann Brdnner's Bemühungen fortsetzen müs.sen, hat aber

fagt ganz den alten Böhmer'schen Text beibehalten.

Wir stellen hier im Folgenden eine Reihe von Verbesse-

rnngSTorschlägen zusammen:

Bl60,j,: statt [1232 ian.| lie.s |1231 dec,|.

B 160,2^: statt [mai] lies [1232 ian. und mai].

B 161,,^: nach «rdversus itaque* füge ein: [1282 iuni].

B 162,^: statt «pre roina* lies «per luinam*, wie auch

9^ und 2 haben. V^, MG. XVII, 41,}, rechts und Anm. r.

B 162,^: statt »continue* lies «continuo*, wie auch

Seh. hat.

B 163,^4^: statt «scultetos* lies «scultetum*, wie 3*^ hat.

B 168,^,,: statt «Ezzelingen* ist doch „Hagenaiam* zu

lesen. — Vom 1. Not. 1834 an tritt Bischof Landolf häufig

in Urkunden König Hemrich's (YII.) auf, aber stets als elec-

tu8 Wormaciensis. Nach dem Zerwflrfhis Heinrich's mit den

Wormser Bürgern scheint er stetig beim König gewesen zu

sein, denn wir finden ihn in Speier» Wimpfen, Nümbei^ und

. ^ dby Goog
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abermals in Speier. Dann aber fehlt »^r in Spi^^'^elhori^: und

in diese Zeit wird wol der vom Kitnige betoiiieiie, aber mis-

Inngene AussiUmuriiirsversuch Landoit "s zwischen den Wormser

Borgern und dem Könige fallen, als dessen Preis dann Lan-

dcdt' in Hagenau die Regalien erhalten zu haben scheint.

Denn erst bei diesem zweiten Aufenthalt in Hagenau im

März des Jahres 12o5 tritt Laudolf in der Zeugenreihe einer

Urkunde des Königs (Huillard-ßreholles, Bd. 4, S. 721) nicht

mehr als electus, sondern als veuerabilis electus auf. Es ist

diese Bezeichnung nicht unwichtig. «Venerabiiis* ist ein

ehrendes Beiwort, das in Zeugenreihen nur hohen Geiatlichen,

£rzbischofen, Bischöfen, einigen Aebten und dem Grossmeister

des deutschen Ordens zu Teil wird. Der Gebrauch des

Wortes in Unterschriften ist in Friedrich's 11. und Hein*

rich's (VIL) Urkunden verhältnismäs»«ig selten und unregel-

raässig; man rei^leiche z. B. Huillard-Brebolles, I, 509, 625;

11,547, 685; IV, 668: V, 82, 119. Bei aller Regellosigkeit

des Gebrauches ist aber £ine Regel bewahrt: niemals kommt
in Zeugenreihen das Prfidikat «voierabilis* einem archielectas

oder electos zn. Wenn nun an dem erwähnten T«ge in

Hagenan zum ersten und einzigen Male einem deetas in der

dnterschiift die bischöfliche Ehrenbezeichnung beigelegt wird,

so dürfen wir wol einen besonderen Grund hierfür anndimen.

Und dieser bietet sich in der Annahme der Regalienrer-

leihung. Dadurch wurde Landolf fUr den K5nig schon

Bischof, und als solchen bezeichnen ihn auch mit Recht von

diesem Tf^ an die Regesten. Für den Klerus blieb &eiUch

der nngeweihte Bischof nach wie Tor einfach ein electus;

so nennt ihn auch Papst Gr^or IX. noch am 5. Mai 1236.

(MG., epiät. saec. XIII, ed. G. Rodenberg, tom. I, nr. 659.)

B 168,,«: statt [1234 nov. 1] lies [1235 Tor mfirz 28].

B 164,^: nach «reversus* ist einzuftlgen «est'', wie auch

die MG. tun.

B 164,j^: statt ^octo et alii* lies ,octo alii".

B 164,jj; statt ,eligerunt* lies »elegerant*.

Bl64,^^: statt ,ac* lies ,at% wie auch 3^ hat. Vgl

MG. XVll, 44,3^ rechts.

Wonater AnMien. 7
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B 165,,: statt ,et quia** lies »quia* oder »et qui*. Vgl.

MG. XVII, 44,^^ rechts.

B 165,,g: statt „Wonnacie" lies ,Wormaciam*, wie auch.

8*» hat. Vgl. MG. XVII, 4r»., rechts.

B 166,,^: statt „predeces^ornm * lifs ^predecessoris*.

B 166,,.,: 7M [ian. 25J tüge hmzu ,1237*'.

B 168,,: nach „postpaiu'osaimos* ftljyeeinjzw.l 238 n. 1244].

B 168.. fg. ist sehr verderbt. Böhmer versuchte eine

Verbesi^ening, ebenso Pertz, MG. XVII, 50,^ t'g. rechts. Bdde
Stellen lassen sich aber nicht recht übersetzen. Mit mög-

lichst genauer Beibehaltung aller Schriftzeicben schlagen wir

folgende Lesart vor: £t licet hoc probaii per noctem noti

potuisset et ante relationem et signa dominus episcopos con*

sales iustificare (seil, non potuisset), lesas total iter etc.

B 168,^^: statt „resistebant* lies «resigtebat**.

B 168,^^: statt ^dominum magnum* lies «nomine Ma-

gnum". Es ist mit dieaw Stelle B 185, zu vergleichen.

Dort in der gleichseitigen NiederBchrift ist das Ereignis in

das Jahr 1246 gesetzt. Die Znsammensetanmg des Rates für

das Jahr 1246 erkennen wir aus Boos, WU nr. 217. Keiner

der in der Stelle B 185,^5 fg. Genannten ist Konsul. Aber

in der Urkunde bei Boos, die aus dem August 1846 stammt,

sind die HauptrfidelsftUirer des Aufruhrs yom Mfirz schon

wieder mit den Biatsmann«! zusammen Zeugen. Also muss

der ganze Zwist schon im August des Jahres völlig beige-

legt sein, so dass sich der Bericht (B 168,^^%.) von der

schnellen Erledigung bewahrheitet.

Hur Gerhardus Magnus fehlt in der genannten Urkunde;

es ist daher sehr wahrscheinlich, dass sich auf ihn der Brief

nr. 38 ^er Wormser Brie&ammlung des dreizehnten Jahr-:

hunderts bei Boos, WU bezieht, so dass also der Gerhardus

Magnus B 195, sowie der Gerhardus miles B 168,^^ iden^

tisch sind mit dem in jenem Brirfe genannten G. di<to

maior miles. Derselbe sagt dortt er habe den Zorn des

Bischofs auf sich geladen und sucht Zuflucht in Oppenheim.

Es muss dann natürlich das von Winkelmann vorgeschlagene

Datum 1241 in 1246 geändert werden.
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B l<jy,^: statt flüdeiussoresstui" lies »per üdeiust^or» s suus*.

B 169,,.: MK 129..,., und ISO,.,^ berichfet nach zwei

verschiedeneTi Quellen, dem catalogus episcopoium und einer

anderen, Bischof Kourad sei nur .„tribus septimaniä" im Amt
gewesen; damit stimmt völlig Z 89,, mit seinen «21 t&g*

überein. Ea ist daher vielleicht B 169,,, «trigesimo primo*

in ^jvicesimo primo" zu ändern. Daun würde Datum

des Todestages bei Zorn 88,3^^ richtig sein. Das Datum der

WA bleibt in jedem Falle falsch.

B 169,3^: statt „1252* lies .1253«. Dann stimmt das

Datum auch völlig mit dem Bericht bei Zoni (94,3g fg.),

aus andrer Qaelle stammt. Dort heisst es, der Bischof habe

sich 1253 den 20 februarii »drei tag fttr s. Peterstag** (das

ist nach heutiger Z&hlang zwei Tage vor St Peter) nach

Kinohgarten begeben, sei am folgenden Tage, also am
21. feb. = vigilia kathedrae sandd Petri, als schlichter Oeiit>

lieh«' und dann am 22. unter teQweiser Zuatimmui^ der

Borger als Bischof in Worms dngesogen. Dann habe er

das lange Aber die Stadt . TerhSngte Interdikt aufgehoben.

Mit dieser Datirung stammen . auch die erhaltenen Ur*

künden überein. Wir haben aus der ganzen Zeit von 1248

bis 1262 ind. keine Wonnser Bischo&orknnde, erst vom- Mai

1258 an urkundet Richard. Und femer: das Interdikt muss

bis Ende 1252 oder sogar ins Jahr 1258 hinein gewahrt

haben, denn 1262 dec 18 (Boos, WU nr. 285) gestattet bmo-

cens IV. dem Domkapitel auf dessen Bitte, wihrend des

Interdikts bei verschlossenen Tfiren geheimen Gottesdienst an

halten. Also muss doch das Interdikt noch bis spfit in die

sweste HiUte Ton 1252 angedauert haben.

B 170,,: statt „munere* lies „numero*.

B 170,„: nach «sanctorum innocentum* sehalte ein:

.anno domini 1268*, wie auch 3»» hat. Vgl. MG. XVII

62,^3 rechts. Nach unsrer Rechnung ist es noch 1257.

B 171,.,,: statt .atl" lies ,et*.

B 171,j.„: statt ,pius patei " lies ,piu8 pastor". Vgl.

B 168, .^ und die Wonnser Briefsammlung des dreizehnten

Jahriiuiiderte nr. ijtj. -Boos, WU Bd. 1.

7*
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ß 172,^: statt »iure" lie? »inri*.

B 172,^: statt ^qnindeoim'' lies ^sedecini'", witf' auch

und 8channat lesen: vgl. Mü. XV 11, 67, Anm. e. Die

Heim bürgen sind gemeint.

B 173,g|^ig. ist der ISatz: „Et pro ungeifco etc.*^ auszu-

lassen.

R 176,^: die Stelle »volentes non valebant' gibt gar

keinen Sinn. Dagegen entspricht es sehr gut dem biblischen

Tone des ganzen Abschnittes, wenn man liest: ,et valentes

non valebant". ,Und die Miichtigen waren ohne Macht*.

ß 17(;,,,: statt „confitiebatur'' lies «collfiiebantur*.

B 171,g^: statt «veteris mnlieribus* lies „yeteribus mu*

HercnUB", wie Böhmer schon im Nachtrag verbessert.

B 1 79,^3 : statt ,taliter" lies „totaliter*.

B 181,,: statt «partes* lies »pavatos*, wie auch MG.
XVII, 47,„.

6 1B1,|^: statt »unquani* lies „nunquam'^, wie auch die

MG. 47,,,.

B 185,^ und 187,, ist dlie Datirung itid^ in Ordnung:

^e Unruhen aoUen am 22. Aug. gewesen sein. Dann kann die

TJrknnde snr Schlichtung derselhen nicht am 17. August aus*

gestellt sein. Nach der Urkunde Mon. Wittebbaa I, S. 108

ist das Datum B 185,,, zu corrigiren in «in crastino*.

B 188,,,: statt ,ah* lies ,ad*, wie auch die M6. tun.

•Uehrigens ist gerade diese einzige Stelle B IBS,^;^-^, etwas

zweifelhaft. Denn nach den ann. Spir. (MG. SS. XVII, 84)

war am 18. April 1251 der Bischof (eleotus) von Speier mit

'K5nig Wilhelm in Lyon. — Und ferner: Von einer Belage-

rung Wolzburgs durch Kfmnid wissen wir sonst nichts, auch

will der Ort um diese Zeit nicht in das Itinerar Koniad^s IV.

passen. Die Begesten (B-F, Y, nr. 4642a) yermuten daher,

es sei au lesen „Wissenbui^''.

B 189,3o: statt „de plane* lies „de piano**.

B 190,^: statt ,per presentiam* lies ^per sententiam*,

wie die Regesten (B-F, A , ur. 5181a) vermuten und FL

103,2^ durch die Uebersetzung ^verwilligung" bestätigt.

B li^ljji: sttttt jsepaxandos'' lies ,separando*.
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B l;*'J,j,: vor „fiüt* ergänze ,qui*.

B 194,3^: statt «preparet* lies »preparEuret*, wie auch

die MG. XVII, 62„ haben.

B 196,^: atatfe „factas* lies ,facta*.

B 197,5! vor ^Eberhardiis'- ist «qnod* su ergänzen.

B 197, steht in der Handschritt nur »secum*. Hierzu

efgünzen B und MG. »habuit** oder «duxerat*^, so daas also

Simon von Guntheim der Anführer des Zu«jres gewesen wäre,

was aber doch sicherlich Philipp toh Hohenfels war. . Daher

ist wol besser sn lesen: «secutus est*«

mnss »qui* fehlen.

B S00|^, nnd sind die Daten Terschrieben. Das aweite

»in die Lamperti* mUsste richtiger laaten ,in vigiUa Lam-

perti**, denn schon am 16. S^tember, nicht erst am 17. wurde

die erwähnte Stthne Terbrieft. (Boos, WU nr..289.) — Das

erote Datum, B 200, ist ein gana offenbsier Fehler. Am
Andreastag, 29. Not. 1260, war Richard in London. Vgl
B-F, V, nr. 5384c. Hier wSre vielleicht der Lampertustag

einzusetaen, so dasa das Datum der 18. Sept 1260 würde.

Das wQrde gut passen, da Bachard schon seit dem 12. Aug.

in Worms nachraweisen ist Vgl. B^F, Y, nr. 5370.

. B 201,1 : »iudicandum* lies «iadicandi*.

B 201,0 : statt ,alios quos* Hes «aUis quibns*, wie auch

8^ hai Vgl. MG. XVII, 65, Anm. p und q.

B 202, 4 : statt «ipai* lies ^ipse*.

B 202,j^: statt ^sustinebat* lies «sustinebant''. .

B 202,,7: statt «Mastingi'^ lies «Masungi*.

. B 202,^^: statt „non fuerat interclusnm Tel ... . renun-r

tiatum" lies „non fuerant interclusa vel renunciata".

B 202,gjj: statt , Emicho" lies „Emericho". Vgl. die

ürk. Boos, WU ur. 298.

B 202, .j^: statt „tngmti* lies „triglnta*.

B 2ü3,jj,fg.: Der Schluss wird vielleicht eine Randbe-

merkung gewesen sein, die der Absclireiber an den Text

angefügt hat. Ks niuäs daher: „et sie explunata sunt omnitt

inter eos*" als selbständiger Satz am Schlüsse stehen.

B 203,,.: statt .intercedentes*' . lies .interventu".
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B 204,j^ ist sicher statt jüngere" zu lesen „Yugere*",

denn Fl 122,j. und Boos, WU nr. 216,^ lesen Übereinstim-

mend den Namen »Fngere'.

B "204,.,^: statt »lactas" lies ^t'actonmi*»

B 205, statt ^Rucheri" lie« -Richeri*'.

B 205,3^: der Tag III noii. maii [mai 5] 1269 war

allerdings ein Sonntag, aber nicht die „dominica ante ascen>

monem domini*, sondern ^post asoensionem domini", wie

denn auch zu lesen ist

B 206,2,: statt „Rudolfus** lies ,,Rapertu8''.

B 206,3^: nach «habuerunt* ei^äuze „cives**.

B 209,jq: „Frisonenspira" erklärt F. Falk, Foraohungen

zur deutschen Geschichte Bd. 14, B. 397 als Frisemperres
Pforte. Boos, WU nr. 57, Z 21 liest ^Frisonanupiza* und

iFromi^isa''. Bm könnte , Mauerecke " bedeuten.

B 212,^1 : Die Worte «komder, mitteler* sind sicher

fidsch; das erstere mnss kwiten «kofdener*, veririlnte Form

ton «kmndewaeiier*, toh «kutdewfiii*, einer Ledonit. ^mä-

terer* kommt sonet nicht vor^ vielleklit kOmxte es «nieter*

fttr «sclraochnieter* — Schuhflicker heiesen. (Lexer, Mhd.

Handwoxterbiieh, 3. Baad, Nachtrag, 8p. 331.) •

B 212,^^: nacli »nnam litnam* ist die Zeile B 212,,.

«et qnadraginta denarioe ^ro dnobns ocreis* emmitlgen.

B 212,gg: die Schlimworte »[et] de quolibet Taso etc.*

mtissen stehen B 212,^ naeh «unam Ubram*.

B 213,^^: statt «contsoU* lies ,bnntBoU*.

B 213,gg: die ,pena crorum et eutis** heisst allerdings

m deotsch «ächem und viUen*, w5rtlich »die Haare sdieeren

mid das FeU abraehea*. Es ist aber auch mdglich, dass

„scherz umb willen* richtig ist und ein Yolkswits ist

Binnen wenigen Jahren werden die Quellen zur Öe-
^^^^ •

schichte der Stadt Worms vollständig erschienen sein. Dann
wird^ wie zu erwarten, der dritte Band eine neue Ausgabe

auch der Quelle bringen, welche wir bis dahin noch als

»Wonnser Annaleu' bezeichnen.
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Excnrs.

Die beiden Urkanden HeinricVs (VII.) TOin 3. und 4.

August 1232 (Boos, WU iir. 167 und 158) wideiftprecbeii

einander rdllig. Die eratore bestätigt den Wormaer Bllxgem

alle ihre FWheiten; die zweite, Tom Tage darauf, hebt Bäte

und Brfideisohsften in Worms auf, nimmt a]so der Stadt

ihre wesentlichsten Beehte.

Man hat nun oft Tersncht, den Widerq[nrnch zu besei-

tigen. Oder man hat nr. 157 fhr unecht erfcUtrt^), aber nur

deshalb, weil man eine Unordnung in der Zeugenreihe ent-

deckte. Das ist mit Becht zurückgewiesen, nr. 157 ist aber

dennoch unecht, und zwar aus stilistischen Gründen. Nie-

mand wird erwarten, dass die TJikunden aus der Kanzlei

«nes f^bsten alle nach demselben Schema gearbeitet seien

und etwa in den Sätzen des Protokolls w&rtlich mit einan-

der übereinstimmen. Aber eine allgemeine Regel wird doch

stets beobachtet. Es wird nicht einmal eine luvokation jy^e-

setzt . ein andre^s Mal niclit. der Titel des Herrscht i s lautet

nicht heute sso, morgen so, u. s. f. Wenn nun n\ dieser

stilistischen Beziehung die Urkunde nr. 15 7 \ (>ii allen vor-

hergehenden und folgenden Likuuiien Heinrich .s völlig

abweicht, so dürfen wir sie woi als sehr verdächtig ansehen.

Eine vergleichende Zusammenstellung aus den Urkunden

Boos, WU nr. 164, 157, 168, 160, weiche alle ain dem

.Tahre 1232 stammen, wird die bedeutenden Abweichungen

zeigen.
»

1) VgL die Citaie bei Boos, WQ nr. 157.
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Nr. 164. Nr. 167.

Invokataon fehlt (C.) In nomine
' sancte et indivi-

due tri&itatis.

Nr. m. Nr. 160,

Invota^tioii fehlt.

H. dei gratia Ro>

manonmi rex et

Semper augnBtus.

Heinricus sepii- H. dei gracia Ro- H. dei gratia Ro*
mus divina fa- manonira rex et maiiorum rex et

vente clenientia semper augiutua.
.
semper augostus.

RoEuauoruiQ rex i

;

et «emper angu*

atui.

idelibm mu con*

silio et univerria

ciWbiiB Wovma-
ciendbns graüam

niam et omne bo-

warn.

Datum apud Aii-

ffuytarn XVI Ka-

leutias aprilis, in-

dictione V.

Adresse fefalL fideKbus ama uni' fidelibos mus nni*

venia civibua | vetaia dvibn»

Wormaoienaibiia | WomiacieiiaibiiB

graciua mtm et 1 gratiam gvam et

omne bODum. I omne bonom.

I

fehlt

Actum ilominit'C

incarnutioui« niil-

leäimo ducent«-

simo tricesimo se-

cnndo, III nonaa

angaati» indi-

ctiooe quinta an>

HO regni eins un-

decimo.

später noch : Da-

' tum apud Fran-

kenfort in f?ol-

lempni curia no-

stra anno nonia

indiodone preno-

tatia.

domini

Heinrid Romano-

rum regia invi»

ctisaimi

I

Datum apud Datum i^dk
Frankenfurd II Frankinfort VI
nona? axigwsti, in- idus au^isti, in*

dictione quinta. dictione V.

fehlt lehn.

Google



«

— 105 —

Das Chiismon, die InTokaiion, das «divina favente cle-

nientia'^, das Fehlen der Adresse, das weitläufige Datum und

die Signiunsseile» das sind Alles kaiakteristiBche Merkmale

an den Wonnser Urkonden der Heiniiche aus dem ealischen

Hanse; und ^dleieht benutzte man naiTer Weise eme solche

bd dieser raschmig als Vorlage. — Verstärkt wird der Ver-

dacht gegen die Echtheit der Urkunde dann noch durch die

Unordnung in der Zeugenreihe.
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Lelt>eitölAuf. .

Am 7. Nov. 1862 bin ich, Johannes Albert Köster, zo
Hamburg geboren als ältester Soha des dort angeseaaenen

Eaufiuaunes Hemrkh Matthias Küster und seiner Ehefirara

Mathilde Msrie, geb. Jebens. UrspftngHch fttr den Koßf^
mannsstand bestimmt, besuchte ich die FriTaischule des Herrn
Gustav Goaewisch, trat dann aber Michaelis 1875 in den
Oster-Cydus der Quarta des Johanneums sn Hambnr^^ ein.

Ostern 1882 ging ich nach bestandener Abiturientenprn^;..iig

zur Uniyersitat und studirte swei Semester Jurispr« - umz,

drei Semester neuere Philologie und fünf Semester Geschicshte,

abwechselnd in Tübingen und Leipzig. WShrend meiner

Studienzeit besuchte ich Vorlesungen und Hebungen bei den

folgenden Heiren Plrofessoren und Docenten: Arndt, Bieder-

mann, Ebert, Franklin, y. Gutschmidt, Hildebrand, Kögel,

Kostliu, Kugler^ y. Msndiy, Maurenbrecher, Meyer, y. Richt-

hofen, Roscher, Schmidt, y. Seeger, Springer, Strauch, Voigt,

Wundt, Zamcke. Dmen Allen, vorzfiglich den Heeren Prof.

Dr. Arndt und Prof. Dr. Maurenbrecher schulde ich grossen

Dank.
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